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K A T A K R I M A  –  S T R A F Z A H L U N G  O D E R  S T E U E R ?

Ü B E R L E G U N G E N  Z U R  S T E U E R E R H E B U N G  I M  R Ö M I S C H E N  Ä G Y P T E N  I N  I U L I S C H -

C L A U D I S C H E R  Z E I T  A N H A N D  V O N  P . O X Y .  X L I  2 9 7 1 ,  S B  X I V  1 1 3 8 1 ,  S P P  I V  P .  7 0 -

7 1 ,  B G U  V I I  1 6 1 3  U N D  O G I S  I I  6 6 9

Die folgenden Überlegungen beschäftigen sich mit einem Problem, auf das ich bereits anläßlich einer
Neuedition des nur fragmentarisch erhaltenen oxyrhynchitischen Ausbildungsvertrags P.IFAO inv. 339
(= SB XII 10946) aus traianischer Zeit1 aufmerksam gemacht hatte. Ausgehend von der von mir vorge-
schlagenen Ergänzung der Klausel über die Modalitäten der Steuerzahlung für den Lehrling diskutierte
ich in einem Anhang zu dieser Edition das Problem der Gewerbesteuerpflicht minderjähriger Lehrlinge
und plädierte für eine Befreiung dieser Personengruppe vom xeirvnãjion durch ein Privileg Traians.2

Als Parallele für die Klausel, wonach der ausbildende Meister sogleich mit Beginn des Ausbildungs-
verhältnisses die Zahlung der Gewerbesteuer für den Lehrling übernimmt, wohingegen die Kopfsteuer
erst im Laufe des Ausbildungsverhältnisses, und zwar mit dem Eintritt des bei Beginn der Ausbildung
noch minderjährigen Lehrlings in das Volljährigkeitsalter, also mit dem Beginn des 14. Lebensjahres,
fällig wird, wies ich u.a. auf die zwischen dem Weber Seuthes und einer Frau namens Taseus am 11.
März des Jahres 66 n.Chr. geschlossene didaskalikÆ P.Oxy. XLI 2971 aus Oxyrhynchos über die
Ausbildung des Sohnes der Taseus im Weberhandwerk hin.3

Mit diesem Vertrag gibt Taseus ihren Sohn Heraklas, der, wie ausdrücklich festgestellt wird, noch
minderjährig ist4, für zweieinhalb Jahre bei dem Weber Seuthes in die Lehre. In den Vertragsbedin-
gungen wird festgelegt, daß Seuthes für den Unterhalt des Knaben aufzukommen sowie für diesen die
Gewerbesteuer - das xeirvnãjion - zu zahlen hat. Ferner wird der Meister, falls der Lehrling im Laufe
der Ausbildungszeit volljährig wird, für diesen die dann fälligen Steuern, nämlich die Kopfsteuer, die
Dammsteuer und die Schweinesteuer, begleichen. Der Passus über die Modalitäten der Steuerzahlung
lautet wie folgt:

15 … ı d¢ aÈtÚw SeÊ-
16 yhw diory≈setai tÚ Íp¢r toË paidÚw
17 xeirvnãjion sÁn katakr¤mati t«n
18 dÊo ≤m¤souw §t«n. §ån d¢ ka‹ §n t«i
19 aÈt«i xrÒnvi ı pa›w épaithyª lao-
20 graf¤an µ xvmatikÚn µ ÍikØn ¶stai
21 prÚw tÚn àÈ`t`[Ú]ǹ [S]eÊyhn k.t.l.

Sprachlich ist der vorstehend zitierte Passus ohne Schwierigkeiten verständlich und findet seine
Parallelen in den Klauseln über die Steuerzahlung anderer Ausbildungsverträge aus der römischen
Kaiserzeit, wobei mitunter auch der Gewalthabende des Lehrlings für die Steuern aufzukommen hat
oder die Last zwischen ihm und dem ausbildenden Handwerker geteilt wird.5 Dies soll uns im Fol-
genden indessen nicht weiter interessieren. Vielmehr möchte ich die Aufmerksamkeit auf die Bestim-

1 Th. Kruse, Eine Neuedition von SB XII 10946, ZPE 111, 1996, 149-158.
2 Op. cit. 155-158.
3 Op. cit. 155 mit Anm. 14.
4 Z. 6/7: oÈd°pv ˆnta t«n §t«n. Dieselbe Formulierung findet sich auch in den Lehrlingsverträgen P.Oxy. 322 descr.

Z. 9 (= SB X 10236) (36 n.Chr.) und P.Oxy. Hels. 29 (54 n.Chr.).
5 Siehe hierzu die in meinem Beitrag ZPE 111, 1996, 152-153 angeführten Belege sowie ferner M. Bergamasco, Le

didaskalika¤ nella ricercha attuale, Aegyptus 75, 1995, 95-167, ibid. 134-140.
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mung über die Zahlung der Gewerbesteuer in P.Oxy. XLI 2971 lenken, die eine Merkwürdigkeit enthält,
die in den bisher bekanntgewordenen didaskalika¤ meines Wissens ohne Parallele ist.

Es heißt dort nämlich, daß der ausbildende Weber Seuthes für den Knaben das xeirvnãjion sÁn
katakr¤mati, also die Gewerbesteuer zusammen mit einem katãkrima, für die Dauer von zweieinhalb
Jahren – das entspricht der Dauer des in Z. 7-9 festgelegten Ausbildungszeitraums6 – zu zahlen hat. Was
das xeirvnãjion ist, wissen wir. Was aber verbirgt sich hinter dem seltsamen katãkrima, das nach
dem Wortlaut der Klausel zusammen mit der Gewerbesteuer zu zahlen ist? Auch der jüngste umfangrei-
che Beitrag von M. Bergamasco zur Urkundengruppe der Ausbildungsverträge7 bleibt eine Antwort auf
diese Frage schuldig, sondern bemerkt zu dem katãkrima in P.Oxy. XLI 2971 nur lapidar: „non siamo
in grado di individuare né la natura di tale katãkrima né le ragioni del suo inserimento nella clausola
relativa alla tassa sul mestiere.“8

R. Coles, der Herausgeber des Textes, hatte sich hier schon bedeutend weiter vorgewagt, als er den
in Rede stehenden Passus mit den Worten übersetzte: „and Seuthes too is to pay the trade-tax due on the
boy, together with the fine, for the two and half years.“9 Demzufolge interpretiert Coles das katãkrima
als „fine“, also als „Geldstrafe“. Dies ist gewiß eine eindeutige Entscheidung, für die man sich indessen
im Kommentar zur Edition eine nähere Begründung gewünscht hätte, da man sich als Leser doch eini-
germaßen allein gelassen fühlt mit der Frage, wieso denn eigentlich in Zusammenhang mit der
Ausbildung eines minderjährigen Knaben zum Weber eine Geldstrafe bezahlt werden mußte. Es soll
also im Folgenden gezeigt werden, auf welche Schwierigkeiten im vorliegenden Falle die Deutung des
katãkrima als einer Geldstrafe stößt und daran anschließend eine alternative Interpretation zumindest
versucht werden.

Zunächst einmal liegt vom sprachlichen Befund her eine Deutung des katãkrima als „Geldstrafe“ bzw.
„Strafe“ im allgemeinen Sinne sicherlich nahe, und zwar durch seine Ableitung als nomen rei actae vom
Verb katakr¤nein („verurteilen“).10 Von daher betrachtet bedeutet katãkrima mithin zuallererst die
„Verurteilung“ und kann natürlich auch für das Ergebnis derselben, also die „Strafe“ gebraucht werden.
Bei einer abgeschwächten Bedeutung des Präfixes katã, kann katakr¤nein indessen auch soviel wie
„bestimmen“ oder „entscheiden“ bedeuten, ein Gebrauch, der augenscheinlich bereits in vorhellenisti-
scher Zeit bezeugt ist.11

Katãkrima erscheint – neben dem bereits genannten Ausbildungsvertrag – noch in 27 weiteren doku-
mentarischen Papyri aus Ägypten, und zwar immer in Zusammenhang mit Zahlungen.12 So sind uns
insgesamt 6 Quittungen aus dem 1. und 2. Jh. n.Chr. überliefert, die Zahlungen in Geld oder in
Naturalien Íp¢r katakrimãtvn bezeugen. Manche dieser Zeugnisse lassen erkennen, daß die katakr¤-
mata auch für ein bestimmtes Jahr geleistet werden, es sich in diesen Fällen also wohl nicht um eine
einmalige, sondern - zumindest über einen bestimmten Zeitraum - regelmäßig wiederkehrende Zahlung
handelt. Die Höhe dieser gezahlten katakr¤mata differiert erheblich.13

6 P.Oxy. XLI 2971,5-8: prÚw mãyhsin t∞w gerdi|ak∞w t°xnhw §̀p`' ¶th dÊo ka‹ m∞naw | ©j épÚ t∞w §nest≈shw ≤m°raw.
7 Siehe oben Anm. 5
8 Op. cit. 137 Anm. 123.
9 P.Oxy. XLI p. 59.
10 Siehe LSJ s.v. katãkrima.
11 Siehe W. Lindblad, Die Bedeutungsentwicklung des Präfixes KATA in Kompositis. Eine semasiologische

Untersuchung (Commentationes Humanarum Litterarum I 1) Helsingfors 1922, 85.
12 Siehe auch Preisigke, WB s.v. katãkrima; ders. Fachwörterbuch s.v. katãkrima.
13 O. Meyer 76 (Theben?, Februar/März 68 n.Chr.): Quittung über eine Zahlung von 2 Drachmen, 4 Obolen und vier

Chalkoi Íp(¢r) tim`(∞w) (puroË) ka`ta`k(rimãtvn) i . (¶touw) dioik(Æsevw) (Z. 2/3). Die in der Berichtigungsliste vorgeschla-
gene Auflösung katak(rimãtvn) wurde in Anlehnung an O. Bodl. II 1254 (siehe im Folgenden) vorgenommen, wo der
Begriff ausgeschrieben und im Plural erscheint. In dem Ostrakon wird offensichtlich die Zahlung einer adaerierten Natural-
abgabe Íp¢r katakrimãtvn für das Ressort der Dioikesis quittiert. In einem ähnlichen Sinne ist vielleicht auch die Quittung
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Außer den obengenannten Quittungen bezeugen ferner einige Abrechnungen über die Zahlung ver-
schiedener Steuern und Abgaben auch Zahlungen Íp¢r katakrimãtvn, die von den Herausgebern als
Geldstrafen interpretiert werden, über deren Anlaß wir hier indessen ebensowenig erfahren wie in den
katakr¤mata-Quittungen.14

P.Fam. Tebt. 14 (114 n.Chr.) aufzufassen, wo ein genÒmenow bibliofÊlaj dhmos¤vn lÒgvn eine Zahlung in Höhe von 282
Dr. §pit¤mou dioik(Æsevw) ÑHrakle¤dou mer¤do(w) leistet, was der Herausgeber mit: „as a penalty on account of his
administration in the district of Herakleides” übersetzt. Demgegenüber möchte ich eher annehmen, daß mit der zitierten
Wendung ausgedrückt werden soll, daß das §p¤timon in den Haushalt des Herkleides-Bezirks fließt. – O. Bodl. II 1254
(Theben, 31. August 125 n. Chr.): Quittung über die Zahlung von 1/8 Artabe Weizen Íp(¢r) katakrimãtvn (Z. 4) an den
yhsaurÚw mhtrpÒlevw. – O. Leid. 203 (= SB X 10402) (Theben, 125/6 n. Chr.): Quittung über die Zahlung von einer halben
Artabe Gemüse Íp(¢r) katak`r`i`m(ãtvn) (Z. 3/4), sowie über eine weitere Zahlung „am 4.“ (êl(lo) *d) 1/24 Artabe Gemüse
(Z. 6). Der Verwendungszweck dieser letzteren Zahlung wird nicht angegeben. Möglicherweise erfolgte sie ebenfalls Íp¢r
katakrimãtvn. – P.Amh. II 114 (Philoteris, 10. Dezember 131 n.Chr.): Quittung über die Zahlung von 159 Drachmen, 3
Obolen und Quittungsgebühr (sumbolikã) [Íp¢r?] katakrimãtvn dvdekãtou (¶touw) (= 130/31) an die prãktorew érgu-
rik«n von Philoteris. – P.Aberd. 169 descr. (Soknopaiou Nesos, Reg.-Zt. Hadrians): Nach den Angaben Turners handelt es
sich um „a receipt for payments made to the prãktorew érgurik«n of Socnopaei Nesos by five namend persons ka‹ ofl
m°toxoi flere›w [Soknopa¤ou yeoË megãlou Íp¢r k]atakrimãtvn dhm`o`s`¤vn. Sum lost.“ – O. Mich. I 153, cf. BL VII 288
(Karanis, 2. Jh. n.Chr.): Quittung über die Zahlung von 7 1/2 1/3 1/12 Artaben Weizen épÚ katakrimãtvn y (¶touw) durch
einen ehemaligen kvmogrammateÊw von Karanis.

14 P.Tebt. II 298 Frg. (d) (= W. Chr. 90) (Tebtynis, 107/08 n.Chr.): Der Text enthält Abrechnungen über Einnahmen
und Ausgaben des Haupttempels von Tebtynis (Kol. I u. II), die offenbar Teil einer grafØ fler°vn ka‹ xeirismoË sind. Die
dazugehörige Priesterliste findet sich in Fragment (a). Die Aufstellung der Tempeleinnahmen reicht bis Kol. II Z. 61. Die
Abrechnung über die Zahlungen der Priester beginnt, eingeleitet mit éfÄœn diagrãfom[en, ebenfalls in Z. 61. Sie ist geglie-
dert in an den Staat abgeführte Steuern bzw. Abgaben (Z. 61-65) und Ausgaben für die religiösen Zeremonien (Z. 66-74).
Leider ist der Text ziemlich verstümmelt. Die Aufstellung über die Steuerzahlungen nennt Ausgaben efiw m¢n tÚn t«n
flereutik«n lÒgvn [ ] (Summe nicht erhalten) zusammen mit [prosdiagrafÒmena] in Höhe von 127 Drachmen (Z. 62/3)
(siehe hierzu auch den Kommentar der Herausgeber P.Tebt. II 298,62-64 Anm.), für das praktorikÒn (Z. 63, Summe nicht
erhalten) und für das sumbolikÒn von 12 Drachmen (Z. 64). Anschließend wird zunächst die Gesamtsumme der bis hierhin
genannten Einzelposten errechnet. Sodann folgen Zahlungen für Weber (gerd¤vn, Z. 65, Summe nicht erhalten), und
schließlich eine weitere Abgabe . . . . n`vn ka‹` kat`a`k[r]i`[m(ãtvn)] (draxmåw) r . [ (Z. 65). Diese zuletzt genannte Zahlung
der Priester belief sich also auf eine Summe von über 100 Drachmen. Wobei die katakr¤mata aber nur einen Teil dieses
Betrages bilden, denn in diesen ist noch die Zahlung einer weiteren Abgabe eingerechnet. Die Hg. des Textes deuten die
katakr¤mata als Geldstrafen und fügen hinzu: „Normally they were collected by prãktorew, and it is possible that here too
the priests were acting on behalf of the government; but it is more likely that the katakr¤mata were fines incurred by the
priests“ (P.Tebt. II 298,65 Anm.). – P.Tebt. II 363 (Tebtynis, frühes 2. Jh. n.Chr.): Es handelt sich um eine Liste einzelner
Steuerposten in Naturalia, überschrieben diastol∞w metrÆmatow TebtÊnevw (Z. 1/2). Ausgewiesen werden drei
Einzelposten: 1. Zahlung des Ekysis, Sohn des Hareotes, für flerå g∞ zusammen mit den prosmetroÊmena: 5 5/12 Artaben
Weizen sowie für fÒretron zusammen mit dem §p¤tritow: 7/24 Artaben Weizen (Z. 3-7); 2. Zahlung der Taorsenuphis,
Tochter des Sigeris, für Katökenland zusammen mit den prosmetroÊmena: 5 13/24 Artaben Weizen (Z. 8-10). Sodann wird
die Gesamtsumme für beide Zahler in Höhe von 11 1/4 Artaben errechnet (Z. 11-13). Schließlich findet sich 3. von 2. H.
eingetragen ein weiterer Posten auf den Namen des vorgenannten Ekysis (Z. 14/15): kat`ak`(rimãtvn) (puroË) gwÄ kÄ dÄ (= 3
5/24), pro(smetroÊmena) gÄ hÄ (= 11/24) (g¤nontai) (puroË) gbÄ (= 3 2/3). Die Hgg. kommentieren diesen letzten Eintrag:
„An entry concerning a fine levied on one of the two individuals has been added later“ (P.Tebt. II 363 Einl.). T. Kalén
(P.Berl. Leihg. I p. 241) hingegen äußert Zweifel an der Übersetzung des Wortes katãkrima mit „fine“ und will unter den
katakr¤mata „ebenso wie in der gewöhnlichen Sicherungsklausel in Ackerkaufverträgen kayarÚw épÚ katakrimãtvn
pãntvn ka‹ pantÚw e‡douw ... die bei gehmatograf¤a auferlegte prÒsodow“ verstehen, siehe hierzu auch sogleich im
Folgenden. – P.Col. V 1 Verso 3 Kol. IX (Theadelpheia, 155 n.Chr.): Die Kolumne enthält eine Aufstellung über
Steuerrückstände, die buchhalterisch übertragen werden: §xy°`s`eiw leloip(ografhm°nvn) efiw k*z toË Y∆y mhn(Úw) toË`
§`n`est«tow iy (¶touw) ÉAnt(vn¤nou) (Z. 167/8). Der erste Eintrag lautet über Rückstände des Ptollas, Sohnes des Ptolemaios,
Enkel des Glaukos Ùco(n¤ou) (draxma‹) d k`a‹ Íp¢r ≤m(i)erg( ) ka‹ ka`takrim(ãtvn) (draxma‹) iw (Z. 169/70). Die Hgg.
fassen die katakr¤mata als „fines“ auf (siehe die Anm. des Hg. zu Z. 170). Bemerkenswert ist, daß auch hier wie im oben-
genannten P.Tebt. II 298,65, der Betrag über die katakr¤mata mit dem für eine weitere Abgabe addiert wird, die hier die
Bezeichnung ≤m(i)erg( ) trägt. Diese Abgabe erscheint noch einmal im übernächsten Eintrag über die ausstehenden
Zahlungen des Isidoros, Sohnes des Nikandros, zu dessen Lasten Summen ıco(n¤ou) (Ùbolo‹) id ka‹ ≤mierg( ) (zur richti-
gen Lesung siehe BL IV 21) gebucht werden (Z. 172-173). Die Hgg. äußern sich nicht über die Natur dieser Abgabe, und das
Problem scheint nach wie vor ungeklärt zu sein. Ich halte es für möglich, daß statt ≤mierg( ) in einem Wort ≤mi( ) §rg( ) zu
lesen ist. Möglicherweise auch ≤m( ) §rg( ), denn das von den Hg. in Z. 73 gelesene i könnte auch ein Kürzungsstrich sein.
≤m( ) bzw. ≤mi( ) könnte eine Abkürzung für ¥misuw, aber auch für ≤mivb°lion, ≤miol¤a o.ä. sein. Parallelen für ≤mierg( )



160 Th. Kruse

Schließlich taucht in einigen Übereignungsverträgen von Katökenland (paraxvrÆseiw) aus dem
Arsinoites eine Sicherungsklausel auf, in der der Übereigner dem Erwerber versichert, daß das in Rede
stehende Land kayarÚw épÚ katakrimãtvn pãntvn sei, also frei von katakr¤mata jeglicher Art, wo-
raus sich entnehmen läßt, daß im Falle zahlungspflichtiger Landbesitzer der Boden mit den kata-
kr¤mata belastet wird.15

Empfänger von Zahlungen Íp¢r katakrimãtvn sind, sofern sie in natura geleistet werden, die
staatlichen Speicher.16 In Geld gezahlte katakr¤mata werden dagegen, soweit erkennbar, von den
Steuereinnehmern, den prãktorew, eingetrieben. In der Zeit Hadrians begegnen in dieser Funktion im
Fayum die normalen Geldsteuereinnehmer, die prãktorew érgurik«n17 , während in der Zeit des
Kaisers Antoninus Pius im Gau von Lykopolis die eigenständige Funktion der praktore¤a katakri-
mãtvn bezeugt ist.18 Wann diese Praktorie eingerichtet wurde, läßt sich indessen nicht sagen.

ließen sich nicht auffinden. Ein Text aus Tebtynis mit Abrechnungen über Arbeitslöhne (P.Mil. Vogl. IV 214, um 154
n.Chr.) enthält den Eintrag über eine ≤m¤seia §rgãto(u) für Bewässerungsarbeiten (Z. 4). Offenbar ist mit ≤m¤seia ein hal-
ber Arbeitslohn gemeint. Vielleicht liegt ein solcher Fall auch in dem obengenannten Columbia-Papyrus vor. – SPP XX 49
Verso + 62 Verso (= SB XVI 12384) (Arsinoites, 2.-3. Jh. n.Chr.). Die Zusammengehörigkeit der beiden Fragmente hat P.J.
Sijpesteijn erkannt, der auch eine Neuedition der Rektoseite des Papyrus vorlegte (BASP 20, 1983, 163-169). Bei diesem
Text handelt es sich um eine Steuerabrechnung aus dem Arsinoites mit Erwähnung von laograf¤a, èlikÆ, ÍikÆ etc.
Sijpesteijn hat seinerzeit auch eine Neuedition des Verso angekündigt, die jedoch bis zu seinem Tode offenbar nicht mehr hat
erfolgen können. Nach der editio princeps von Wessely sind auf dem Fragment SPP XX 49 die Reste zweier Kolumnen
erhalten, und zwar die Enden von 8 Zeilen der ersten und die Anfänge von weiteren 8 Zeilen der zweiten Kolumne. In der
ersten Zeile der letzteren las Wessely vw aflr() katak() [. Es folgen die Reste weiterer sieben Zeilen mit Einträgen von
Naturalienzahlungen, die offenbar von Landbesitzern bzw. Pächtern herrühren (siehe Z. 6 fidivtik(∞w) (puroË) (értãbai)
ph' (t°traton) iw'). SPP XX 62 Verso ist der rechte Teil einer Kolumne mit Einträgen von Zahlungen in natura.
Ergänzungsvorschläge für SPP XX 49 Kol. I Z. 1 hat Wessely nicht gemacht. Wahrscheinlich ist hier von katakr¤mata die
Rede. Die Abkürzung aflr( ) könnte vielleicht für aflr(oÊntvn) stehen. Sollte dies zutreffen, dann hätte man hier vielleicht
einen ähnlichen Rechnungsposten vor sich wie in der Abrechnung über das xeirvnãjion der Töpfer des Stadtviertels
Apolloniu Parembole der arsinoitischen Gaumetropole Ptolemais Euergetis aus dem Jahr 73 n.Chr. (SPP IV p. 70 Kol. VII),
mit der wir uns im Folgenden noch zu beschäftigen haben werden. Allerdings ist dies sehr unsicher. Unklar bleibt zudem der
Anfang der Zeile. Wessely liest dort vw. Wollte man dies als …w auffassen, hätte man die Schwierigkeit, daß kein grammati-
scher Bezug zu einem mit …w konstruierten genitivus absolutus zu erkennen ist. Wahrschenlich ist hier also ımo¤vw zu ergän-
zen, ein in Abrechnungen häufig verwendeter Terminus. Die Zeile ımo¤]vw aflr(oÊntvn) katkak(rimãtvn) könnte mithin
bedeutet haben: „Gleichermaßen (Abrechnung) der jeweils anteiligen katakr¤mata.“ Nach katak( ) wäre dann entweder die
Nennung eines bestimmten Jahres oder vielleicht auch der Gruppe der Zahlungspflichtigen zu erwarten. Zur Abkürzung
katak( ) siehe auch das oben Anm. 13 erwähnte O. Meyer 76 sowie im Folgenden zu BGU VII 1613 u. P.Wisc. II 38.
Ansonsten erscheint die Abkürzung katak(), wenn ich recht sehe, nur noch in zwei Texten, wo sie aber nicht zu
katak(r¤mata) aufzulösen ist. In P.Oxy. VI 918 (2. Jh), einem „Land Survey“ aus dem Arsinoites, findet sich in Kol. II Z.
13, Kol. III Z. 10 und Kol. XI Z. 9 die Abkürzung katak(), die wohl zu katå k(efalÆn) aufzulösen ist und innerhalb einer
sfrag¤w die Beschreibung der Einzelparzellen einleitet, siehe den Komm. der Hg. zu Kol. I Z. 13 sowie Preisigke, WB s.v.
kefalÆ Nr. 4. In CPR VII 20,7 (Anfang 4. Jh.) aus der Korrespondenz der boulÆ von Hermupolis in Angelegenheiten eines
Liturgen, steht katak() (im Übrigen an einer vom Schreiber getilgten Stelle) vielleicht für katak(°nvsiw) ein Wort welches
ausgeschrieben in Z. 13 u. 22 erscheint, siehe auch den Komm. der Hg. zu Z. 13.

15 CPR I 1,15-16 (= M.Chr. 220 = SPP XX 1) (Ptolemais Euergetis, 83/84 n.Chr.); SB XVI 12758,12-13 (Ptolemais
Euergetis, 88 n.Chr.?); P.Fam. Tebt. 3,19-20 (Ptolemais Euergetis, 92 n.Chr.); BGU IV 1048,12-13 (Arsinoites, 100/01
n.Chr.?); CPR I 188,14-15 (Arsinoites, 105/06 n.Chr.); CPR I 170,31 (Arsinoites, Reg.-Zt. Traians); SB XVIII 13764,18-20
(Arsinoites, 148-161 n.Chr.); BGU III 709,15 (Arsinoites, Reg.-Zt. des Antoninus Pius); P.Strasb. IX 831,16-17 (Tebtynis,
162/63 n.Chr.); CPR I 186,7 (Arsinoites, 1.-2. Jh. n.Chr.); SB VI 9618,15-16 (Ptolemais Euergetis, 192 n.Chr.); SB VIII
9906,18-20 (Ptolemais Euergetis, 193 n.Chr.).

16 Siehe die oben Anm. 13 aufgeführten Zeugnisse.
17 P.Amh. II 114, siehe hierzu auch oben Anm. 13.
18 W. Chr. 28 vom 29. April 159 n.Chr. ist die Abschrift eines Schreibens des Epistrategen der Thebais Aelius Faustinus

an den Strategen des Lykopolites. Das Schreiben nimmt Bezug auf eine vorangegangene Beschwerde eines Vaters von
ÉAntinoÛtiko‹ pa›dew wegen ungerechtfertigter Heranziehung zur praktore¤a katakrimãtvn im Lykopolites: keklhr«-
syai kat' êgnoian ÍpÚ Jeinokrãtouw efiw praktore¤an ka[t]akrimã[tv]n (Z. 10-12); siehe hierzu auch P.Amh. II 114
Einl.; F. Oertel, Die Liturgie. Studien zur ptolemäischen und kaiserlichen Verwaltung Ägyptens, Leipzig 1917, 198; siehe
auch H. Braunert - U. Buske, JJP 18, 1974, 45.
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Darauf, daß Landbesitz mit katakr¤mata belastet werden konnte, weist auch eine zwischen 115 und
117 n.Chr. entstandene Petition an den Strategen des Apollonopolites Heptakomias (SB XIV 11381),
aus der hervorgeht, daß die auf dem im Antaiopolites situierten Landbesitz eines ehemaligen basilikÚw
grammateÊw des Diopolites namens Ision lastenden katakr¤mata auf die späteren Käufer dieses Landes
umgelegt worden sind. Unabhängig davon, daß sich die komplizierte Vorgeschichte dieses schwierigen
Textes nicht vollständig erhellen läßt19, kann man immerhin doch soviel sagen, daß es sich auch bei den
hier genannten katakr¤mata mit Sicherheit um Fiskalschulden des ehemaligen Königlichen Schreibers
handelt. Der Text bezeichnet sie ausdrücklich als ÙfeilØ t“ f¤skƒ. Sie mögen eine Rolle beim Verkauf
des Landes gespielt haben, zu dem sich wahrscheinlich die Söhne des Ision veranlaßt gesehen haben,
die indessen für die katakr¤mata ihres Vaters nicht mehr in die Pflicht genommen werden konnten, da
sie keine Verfügungsgewalt mehr über das fragliche Land besaßen. Deshalb hat der Fiskus Zugriff auf
die Käufer dieses Landes genommen20, zumal dessen Verkauf offenbar voreilig und ohne Wissen der
zuständigen Behörden geschehen war, wobei die ganze Angelegenheit noch dadurch verkompliziert
worden war, daß die Ersterwerber das Land inzwischen weiterverkauft hatten und sich die Frage erhob,
welche der beiden Käufergruppen für die besagten katakr¤mata aufzukommen hatte.

Ein solcher Käufer an zweiter Stelle war offenbar auch der Petent von SB XIV 11381, ein Mann
nahmens Ophieus aus dem Dorf Naboo im Apollonopolites, der sich darüber beschwert, daß die dia-
krita‹ §xy°sevn des Antaiopolites ihn mit den Schulden, die auf dem von ihm aus dem Besitz des Ision
erworbenen Land lagen, belastet hatten, und dies, obwohl durch einen bereits früher in dieser Sache
ergangenen Spruch des Epistrategen entschieden worden war, daß nur die Ersterwerber für die
Fiskalschulden des Ision aufzukommen hatten (siehe Z. 6-9); offenbar deshalb, weil diese, anders als die
Zweitkäufer, keinen gutgläubigen Erwerb geltend machen konnten und mithin von den Schulden offen-
bar gewußt haben. Der Epistratege hatte also beschlossen, daß der gutgläubige Erwerb der Käufer an
zweiter Stelle zu schützen sei, weshalb man in diesem Falle anscheinend davon Abstand genommen
hatte, den Verkauf von Besitz eines debitor fisci für null und nichtig zu erklären. Seinen Status als einer
der sekundären Erwerber von Ision-Besitz legt Ophieus unter Hinweis auf seinen Erwerb der betreffen-
den 24 Aruren von einer Frau namens Senpamus dar. Diese, so sagt er, verfüge über ein ausreichendes
Vermögen und könne deshalb für die Bezahlung der Schuld haftbar gemacht werden. Vor allem aber
macht Ophieus geltend, daß „ihr in allem die Gewährleistungspflicht obliegt“: √ diå` pantÚw
§jako[louyÆsei] ≤ beba¤vsiw (Z. 23). M.E. betont Ophieus mit diesem Satz, daß er den Besitz von
Senpamus gutgläubig erworben habe. Wenn dieser nun in irgendeiner Form belastet sei, dann obliege
der Verkäuferin die Pflicht zur Begleichung der Schuld. Der Hinweis auf die beba¤vsiw ist dabei auch
für unseren Zusammenhang von Interesse. Mit ihr hatte der Veräußerer zu garantieren, daß das von ihm
verkaufte Land frei von allen staatlichen oder privaten Lasten ist. Wenn sich nun aber herausstellte, daß
dies nicht der Fall war, dann hatte der Veräußerer für diese Lasten gerade zu stehen. Senpamus gehörte
also m.E. zu dem Kreis von Käufern, die erstmals von Ision selbst oder seinen Söhnen Land aus dem
Besitz des ehemaligen basilikÚw grammateÊw gekauft und dieses dann in Kenntnis der auf diesem
lastenden katakr¤mata und damit vielleicht gar in betrügerischer Absicht weiterveräußert hatten, und
zwar an Ophieus. Dieser macht nun in seiner Petition an den Strategen des Apollonopolites seinen gut-
gläubigen Erwerb geltend und verweist auf die Gewährleistungspflicht des Veräußerers. Diese

19 Gegenüber der editio princeps des Textes von J. Braunert und U. Buske (JJP 18, 1974, 39-48) konnte J. Shelton in
seiner Neuedition (ZPE 25, 1977, 178-183) einige bislang dunkel gebliebene Punkte klären.

20 SB XIV 11381,3-10: ı toË ÉAntaiopole¤to`[u s]t`rathgÚw ÉApoll≈niow ¶grac°n soi §pistolØn | metadedÒsya`i`
[aÈt«]i [Í]pÚ diakrit«n §ke¤nou toË nomoË tå §kke¤|mena §n CÒe`i pr`e`(sbut°rƒ) k[a‹] CÒ[ei] nev(t°rƒ) kata[k]r`¤`mata`
ÉIs¤vnow patrÚw | aÈt«n genom°nou ba`silikoË grammat°vw Diopole¤tou (Z. 3-6)... tØn | §n t“ [ÉI]s¤vni ÙfeilØn
§peimemerik°nai (l. §pimemerik°nai) efiw toÁw katå pãnta trÒ[po]n` | §j érx`∞w [ge]n`o`m`°nou[w] égoraståw ·n' ≤ ÙfeilØ t“
f¤skƒ ép[o]doyª (Z. 8-10); Subjekt von metadedÒsyai in Z. 4 ist der Infinitiv §pimemerik°nai in Z. 9. Subjekt von
§pimemerik°nai sind die diakrita¤, Objekt ist tå §kke¤mena §n CÒei k.t.l., siehe Shelton, ZPE 25, 1977, 182 Anm. zu Z. 1-
10; vgl. die Übersetzung des Textes von Braunert - Buske, JJP 18, 1974, 44 und den Kommentar zu Z. 4 ibid. 46.
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Auffassung verträgt sich gut mit der ausführlicheren Variante des Formulars der beba¤vsiw-Klausel in
einer Reihe von paraxvrÆseiw von Katökenland. Denn hier gewährleistet ja, wie wir oben bereits dar-
gelegt haben, der Veräußerer dem Erwerber unter anderem, daß das verkaufte Land kayarÚw épÚ
katakrimãtvn pãntvn sei, eben frei von solchen katakr¤mata die, wie sich im Falle des von Ophieus
erworbenen Katökenlandes herausgestellt hatte, entgegen der Gewährleistungsklausel im Kaufvertrag,
doch auf dem Besitz lasteten.21

Damit bestätigt m.E. SB XIV 11381, daß es sich bei den katakr¤mata, von denen die beba¤vsiw-
Klauseln in den Verträgen über die Veräußerung von Katökenland sprechen, um Fiskalschulden handelt,
allerdings andere, als solche, die aus den regulären Steuern herrühren, wie sich ja bereits aus der
Tatsache ergibt, daß in den erwähnten Sicherungsklauseln in den parax≈rhsiw-Verträgen die
katakr¤mata neben den regulären Steuern (dhmÒsia) erscheinen, was den Umkehrschluß zuläßt, daß es
sich bei jenen nicht um gewöhnliche Steuern und Abgaben gehandelt hat.

Es läßt sich nun sicherlich nicht ausschließen, daß es sich bei den katakr¤mata genannten Fiskal-
schulden, mit denen laut SB XIV 11381 der ehemalige Landbesitz des früheren Königlichen Schreibers

21 Die Alternative zu der hier vorgetragenen These wäre, daß Ophieus überhaupt nicht zum Kreis derer gehörte, die
belastetes Land aus dem Besitz des ehemaligen Kgl. Schreibers Ision gekauft haben. Als Indiz hierfür wäre die Formulierung
ka‹ §m¢ t[Ú]n §n mhden‹ t“ pÒrƒ ÉIs¤vnow pa[r]emferÒmenon éd¤kvw par°gracan (Z. 15/16) heranzuziehen: „Sie haben
mich, der ich in keiner Weise etwas mit dem Besitz des Ision zu tun habe, zu Unrecht als Zahlungspflichtigen eingeschrie-
ben“ (für paremf°romai gibt es in den Papyri nach wie vor keinen weiteren Beleg, siehe bereits Braunert - Buske, JJP 18,
1974, 48 Anm. zu Z. 16). Dies verstanden auch die Erstherausgeber des Textes als Hinweis darauf, daß Ophieus „offenbar
weder zu den Erst- noch zu den Zweitkäufern gehörte“ (op. cit. 42). Wenn dem aber so sein sollte, fragt man sich, warum
Ophieus dann die Vorgänge um den Besitz des Ision und seine diversen Käufer so ausführlich schildern sollte. Ophieus
gehört in den Kreis derjenigen aus Naboo im Apollonopolites, die von den diakrita¤ als für die Schulden des Ision haftend
namhaft gemacht worden sind (Z. 12/13). Dies geschieht in Ausführung einer Entscheidung des Epistrategen und nach einer
diesbezüglichen amtlichen Korrespondenz zwischen den Strategen des Antaiopolites und des Apollonopolites. Dennoch
müßte man annehmen, daß die diakrita¤ den Ophieus unter die Käufer des Isionbesitzes aufgenommen haben, ohne irgend-
einen Anhaltspunkt dafür zu besitzen, daß Ophieus irgendetwas mit diesem Besitz zu tun hatte, was mir eher unwahrschein-
lich zu sein scheint. Vor allem aber erhebt sich die Frage, warum Ophieus so ostentativ auf die Vorbesitzerin und deren
Gewährleistungspflicht hinweisen sollte, wenn das Problem des Isionbesitzes ihn überhaupt nichts angeht. Daß er dies den-
noch tut, läßt doch eher vermuten, daß er zumindest den Verdacht hegt, daß die Senpamus zu denen gehört, die ehemaligen
Besitz des Ision erworben und weiterverkauft hatten. Man hat daher vielleicht den empörten Ausruf des Ophieus, daß er mit
dem pÒrow des Ision überhaupt nicht zu tun habe, entweder abschwächend dahingehend zu verstehen, daß damit zum
Ausdruck gebracht werden soll, daß er nicht zum Kreis derer gehöre, die für die auf dem Land lastenden Schulden haftbar
gemacht werden können (also die Erstkäufer) oder aber als expliziten Hinweis darauf, daß Ophieus, daß Land bona fide
erworben hat, also tatsächlich glaubt, mit der ganzen Angelegenheit nichts zu tun zu haben, wobei die diakrita¤ aber offen-
bar anderer Auffassung waren und sich Ophieus nun als hilfloses Opfer rücksichtsloser Behördenwillkür sieht. Der Hinweis
auf die Gewährleistungspflicht der Vorbesitzerin Senpamus wäre aber auch in diesem Fall m.E. ein Indiz dafür, daß ihn
zumindest die dunkle Ahnung beschlich, er könne vielleicht doch zu den Erwerbern des problematischen Landes gehören. –
Ein Indiz, daß Ophieus geltend machte, nicht zu den Erstkäufern von Ision-Besitz zu gehören, sieht Shelton, ZPE 25, 1977,
183 Anm. zu Z. 20 in einer Formulierung im Schlußteil der Eingabe, wo Ophieus darum bittet, ein Doppel seiner Petition an
den Strategen des Antaiopolites zu senden, damit dieser die diakrita¤ davon in Kenntnis setze, daß er zu Unrecht unter die
Schuldner aufgenommen worden sei und damit diese wissen sollen, …w §n . . . [ca. 10 Bstb.]s`i` par°xein` §`grãfhm`e`n. Hier
schlägt Shelton als Ergänzung §n t`o`›`[w mØ Ùfe¤lou]s`i` par°xein` vor, also „daß wir unter diejenigen eingeschrieben worden
sind, die nicht zahlen müssen“, siehe auch Shelton loc. cit.: „Ophieus apparently means that at some level his non-liability
had already been recognized.“ Etwas problematisch ist die Tatsache, daß, wenn die Lesung richtig sein sollte, der Petent hier
plötzlich in die 1. Person Plural verfällt. Zur Lesung bemerkt Shelton loc. cit., daß „neither §grãfhn nor §grãfhsan is
possible.“ Vielleicht kann man dies damit erklären, daß Ophieus hier sich u n d  andere von den Diakriten zu Unrecht als
Schuldner eingetragene Bewohner von Naboo meint. Denn weiter oben in Z. 13 behauptet er ja auch, daß die Diakriten,
indem sie einige (¶nioi) aus Naboo eintrugen, nicht Ígi«w gehandelt hätten. Der fragmentarische Text fährt dann fort mit tÆn
te pvlÆ[sas]ã`n moi t`[åw ca. 10 Bastb.] ka(toikik ) (éroÊraw) kd SenpàmoËn` k.t.l. (Z. 20/21). Shelton, ZPE 25, 1977, 183
Anm. zu Z. 21 schlägt als Ergänzung t[åw (prÒteron) ÉIs¤vnow kl(Ærou)] ka(toikikoË) vor. Wenn diese Ergänzung sicher
wäre, wäre dies natürlich der Beweis dafür, daß Ophieus gewußt hat, daß das von ihm erworbene Land ehemals dem Ision
gehört hatte. Ich halte es jedoch nicht für ausgeschlossen, daß an dieser Stelle etwa auch t[åw Íparx(oÊsaw) aÈt(ª)
kl(Ærou)] ka(toikikoË) k.t.l. zu ergänzen ist, denn dies ist die stehende Wendung im Formular der parax≈rhsiw-Verträge
(siehe etwa CPR I 1.5 [= M. Chr. 220]; P.Fam. Tebt. 3,7; P.Mich. Inv. 3761,6 [ed. P.J. Sijpesteijn, Tyche 1, 1986, 180-183,
Nr. 2]) und bezöge sich mithin auf Senpamus, von der Ophieus das Land erworben hat.
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Ision belastet ist, bzw. den unter demselben Namen in den Gewährleistungsklauseln der Verträge über
die Veräußerung von Katökenland erscheinenden Belastungen jeweils um Geldstrafen zu Lasten des
Veräußerers handelt. Ob diese freilich im Falle des Ision aus der Amtstätigkeit des früheren basilikÚw
grammateÊw bzw. aus dessen Haftung für irgendwelche unter seiner administrativen Verantwortung
geschehenen Unregelmäßigkeiten herrühren, wie J. Shelton22 vermutet, wäre unter Prämisse der Iden-
tifizierung der katakr¤mata als Geldstrafen zwar ein naheliegender, jedoch einstweilen unbeweisbarer
Verdacht.

Die Erstherausgeber des Textes J. Braunert und U. Buske lehnten dagegen die Deutung von katã-
krima als „Geldstrafe“ ab und schlossen sich der bereits von T. Kalén23 in Zusammenhang mit den in
den Gewährleistungsklauseln der parax≈rhsiw-Verträge erwähnten katakr¤mata geäußerten
Auffassung an, daß unter den katakr¤mata die im Zuge der genhmatograf¤a, also der Beschlagnahme
der Einkünfte eines Fiskalschuldners, auferlegte prÒsodow zu verstehen sei. Es handele sich „um staat-
liche Abgaben aufgrund eines Urteils, die an die prãktorew abgeführt wurden.“24 Braunert und Buske
stellen zwar fest, daß sich im Text kein Hinweis auf die genhmatograf¤a findet, glauben jedoch, daß
die gleichen Voraussetzungen wie bei dieser vorliegen, denn Ursache sei eine Schuld gegenüber dem
Fiskus und laut R. Taubenschlag25 diene auch die genhmatograf¤a zur Deckung von Fiskalschulden.
Ferner sei der Schuldner ein Kgl. Schreiber, der mit seinem Vermögen für seine Amtsführung haftet.
Außerdem hafte er, wie aus Z. 16 des Textes hervorgehe, mit seinem gesamten pÒrow, die geschuldeten
Beträge würden wie bei der prÒsodow den belasteten Grundstücken „beigeschrieben“ (paragraf∞-
nai)26, und in beiden Fällen sei der Stratege das exekutierende Organ.27 Weiterhin erkennen Braunert
und Buske zwar an, daß im vorliegenden Fall zwar nicht die §pithrhta‹ genhmatografoum°nvn Ípar-
xÒntvn, sondern die diakrita‹ §xy°sevn eingeschaltet werden, verweisen jedoch in diesem Zusam-
menhang auf P.Col. V verso 3 Kol. IX28, wo unter dem Titel §xy°seiw leloip(ografhm°nvn) (Z. 167)
auch Zahlungen Íp¢r katakr¤matvn (Z. 170) aufgeführt würden, und bemerken hierzu: „Für
Nachprüfung von Rückständen an staatlichen Abgaben und Anzeige der Schuldner waren aber gerade
Diakriten verantwortlich.“29 Zu Letzterem ist allerdings zun sagen, daß dieser Text gar keinen Hinweis
auf eine Verbindung zu den diakrita¤ §xy°sevn bietet. Die besagten Rückstände werden buchhalte-
risch übertragen. Die restlichen Kolumnen des Textes bestehen aus einer großen alphabetisch geord-
neten Liste von Steuerzahlern, wohl aus Theadelpheia. Das Dokument könnte mithin ebensogut aus dem
Büro der prãktorew stammen.

Gegen die These der Erstherausgeber, daß die katakr¤mata als Indiz für eine erfolgte genhmato-
graf¤a zu sehen sind, wandte J. Shelton ein, daß Ision für das der genhmatograf¤a unterliegende Land
schwerlich Käufer gefunden haben könne, selbst wenn ein Verkauf unter solchen Umständen überhaupt
legal gewesen wäre. Wenn hingegen der Staat selbst das Land verkauft hatte - was er allerdings nur
nach einer erfolgten Konfiskation hätte tun können, nicht aber wenn der Besitz lediglich der genhmato-
graf¤a unterlegen hätte30 - dann wäre nicht zu verstehen, warum die Käufer für die Schulden des Ision

22 ZPE 25, 1977, 179: „...to me it suggests misconduct in office.“
23 P.Berl. Leihg. I p. 241, siehe auch oben Anm. 14 zu P.Tebt. II 363.
24 JJP 18, 1974, 45.
25 Genhmatograf¤a in Greco-Roman Egypt, JJP 4, 1950, 77-82, insbes. 78-80.
26 ka‹ §m¢ t[Ú]n §n mhden‹ t“ pÒrƒ ÉIs¤vnow pa[r]emferÒmenon èd¤kvw par°gracan
27 JJP 18, 1974, 45-46.
28 Siehezu diesem Text auch oben Anm. 14
29 JJP 18, 1974, 46.
30 Siehe auch Taubenschlag JJP 4, 1950, 80: „Genhmatograf¤a does not change - and this is understandable - the legal

position of the owner of the estate subject to the genhmatograf¤a. He remains to be owner as he was before... .“ Allerdings
vertritt offenbar J.D. Thomas, wenn auch an versteckter Stelle und in ephemerem Zusammenhang, die Auffassung, daß das
Land des Ision konfisziert worden sei, siehe ders., The epistrategos in Ptolemaic and Roman Egypt 2: The Roman epistrate-
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hätten haftbar gemacht werden können. Shelton vermutet demgegenüber, daß Ision, der eine drohende
Verurteilung auf sich zukommen sah und vielleicht die Absicht hatte zu fliehen, versucht hatte, soviel
wie möglich seines Besitzes zu liquidieren, bevor der Staat eine katoxÆ auf die Güter legen, sie also für
verfangen erklären konnte. Gegen einen Zusammenhang der in der Petition des Ophieus erwähnten
katakr¤mata mit der genhmatograf¤a könnte man neben dem von Shelton gemachten Einwand viel-
leicht zusätzlich noch ins Feld führen, daß weder dieser noch irgendein anderer Text, in dem
katakr¤mata erwähnt werden, diese in einen Zusammenhang mit der genhmatograf¤a rückt. In
Anbetracht der Tatsache, daß es sich bei der genhmatograf¤a um d e n  Terminus technicus für die
Beschlagnahme der aus einem Besitz fließenden Einkünfte handelt, sollte man vielleicht seine
Erwähnung erwarten, wenn dieses Verfahren gemeint sein sollte. Alle diese Einwände wiegen jedoch
wohl nicht so schwer, daß sie die These Kaléns völlig zu entkräften vermöchten, die deshalb m.E. nach
wie vor plausibel bleibt, wenn auch freilich unter dieser Prämisse nicht nur beschlagnahmte prÒsodoi,
sondern auch noch andere Strafzahlungen mit dem Begriff katãkrima bezeichnet werden können.

In diese Richtung scheint mir nämlich das einzige Zeugnis zu weisen, welches katakr¤mata in einen
expliziten Zusammenhang mit Strafgebühren rückt. Dabei handelt es sich um einen leider nur sehr
fragmentarischen Papyrus aus dem arsinoitischen Dorf Bakchias (P.Fay. 66) aus dem Jahr 185 oder 217
n.Chr., wo unter dem Titel einer ér¤ymhsiw katakrimãtvn, also einer Abrechnung über katakr¤mata,
diverse von einzelnen Individuen gezahlte §p¤tima genannt werden.31 Allerdings ist auch in diesem
Falle nicht geklärt, aufgrund welches Deliktes diese Geldbußen verhängt wurden. Unabhängig von die-
sem Problem, das wir hier nicht klären können32, ist indessen festzuhalten, daß §p¤timon - im Gegensatz

gos (Pap. Col. VI) Opladen 1982, 179 Anm. 134. Dies ist jedoch äußerst unwahrscheinlich, denn wenn der Staat hier tat-
sächlich das Land konfisziert hätte, sollte man doch erwarten, daß Ophieus dies auch sagt und nicht lediglich von irgend-
welchen ominösen katakr¤mata spricht. Viel schwerer wiegt jedoch der Einwand, daß unter dieser Prämisse vom Staat
konfisziertes Land weiterverkauft worden wäre, was ich nicht für glaubhaft halte.

31 Es handelt sich um das Fragment einer Abrechung für den Monat Thoth eines 26. Jahres über die Zahlung von
Summen für katakr¤mata: ]. . . . iko`w ériy(mÆsevw) Y∆y mh(nÚw) kw (¶touw) katakrimãt(vn) (Z. 1). Sie enthält vier
Einträge über die Zahlungen seitens verschiedener Personen: 1. Zahlung des Hieranupis, Sohn des Hieranupis, genannt
Germanos, Íp(¢r) §pit¤(mou) dialog(ismoË) (draxma‹) h (Z. 2). 2. Zahlung (?) eines Mannes, dessen Name weitestgehend
verloren ist, Í`p`(¢r) enatu`[. . .]evw (Z. 3). M.E. ist es nicht sicher, ob es sich bei den Textresten tatsächlich um die Angabe
einer Zahlung handelt, denn man vermißt hinter dem Í`p`(¢r) enatu`[. . .] die Angabe einer Geldsumme, die bei allen anderen
Einträgen der Liste regelmäßig hinter der Angabe des Verwendungszwecks folgt. Möglicherweise handelt es sich bei den
Textresten am Beginn von Z. 3 um Teile eines Namens, die zu dem des unmittelbar anschließend genannten Iasepis (siehe
sogleich im Folgenden) gehören. 3. Zahlung des Iasepis Íp(¢r) §pit(¤mou) énago(r¤aw) (draxma‹) kw. 4. Zahlung des ]a`l`euw
Í`p(¢r) §pit(¤mou) dialog(ismoË) énagor¤aw (draxma‹) k. Der Terminus §p¤timon deutet darauf hin, daß es sich bei der vor-
liegenden Aufstellung um eine Liste von Zahlungen über Geldbußen handelt und in diesem Sinne wird der Text auch von
den jeweiligen Herausgebern gedeutet (siehe P.Fay. 66 Einl.; CPJ II p. 19).

32 Anagor¤a bedeutet „Verkündigung“, „öffentliche Ausrufung“, „Aufruf“, weshalb Preisigke die Wendung §p¤timon
dialogismoË énagor¤aw mit „Geldbußen, die auf dem Konvent des Statthalters wider straffällige Beamten verkündigt wor-
den sind“ übersetzte, siehe WB s.v. énagor¤a, wobei mir allerdings nicht klar ist, woher Preisigke die Gewißheit nahm, daß
es sich um Geldbußen für straffällig gewordene Beamten handelt. Im Gegensatz dazu hatten die Herausgeber dialogismÒw
offenbar nicht als Terminus technicus für den Konvent des praefectus Aegypti, sondern lediglich als unspezifischen
Ausdruck für „Untersuchung“ aufgefaßt, siehe P.Fay. 66 Einl.: „...payments by various persons for fines officially imposed
apparently as the result of an inquiry.“ Anders wiederum hatte H. Maehler im Rahmen einer Untersuchung des Begriffs
énagor¤a die §p¤tima in P.Fay. 66 gedeutet, siehe ders., in: E. Kießling – H.A. Rupprecht (Hg.), Akten des XIII.
Internationalen Papyrologenkongresses, Marburg/Lahn, 2-6 August 1971 (= Münchener Beiträge zur Papyrusforschung und
Antiken Rechtsgeschichte 66) München 1974, 244-246. Bei der anagor¤a handelt es sich demnach um einen juristischen
Terminus technicus mit der Bedeutung „Aufrufen der Parteien durch den Herold bei Beginn einer Verhandlung“ (vocatio),
siehe auch D. Hagedorn, in: E. Bresciani u.a. (Hg.), Scritti in onore die Orsolina Montevecchi, Bologna 1981, 187. Für das
§p¤timon dialogismoË énagor¤aw in P.Fay. 66 erwog Maehler daher eine Deutung als „Geldstrafe ... für unentschuldigtes
Fernbleiben eines vor den Convent Geladenen“. Maehler weist aber auch auf die bei dieser Deutung entstehende sprachliche
Schwierigkeit hin, die darin besteht, daß der Grund für die Geldstrafe, nämlich das Nichterscheinen, gar nicht ausgedrückt
wäre, denn es heißt in P.Fay. 66 eben gerade nicht §p¤timon dialogismoË épous¤aw (oder éfane¤aw). Man hätte unter
Beibehaltung der Deutung Maehlers also in der Wendung §p¤timon dialogismoË énagor¤aw einen verkürzten Ausdruck mit
der Bedeutung „Geldstrafe für (Nichterscheinen beim) Aufruf“ zu erblicken (Akten XIII. Kongreß 245 f.). Nun resultiert aus
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zu katãkrima – de r  Terminus technicus für „Geldstrafe“ bzw. „Strafgebühr“ im ptolemäischen und
römischen Ägypten ist, für den eine Suche in der „Duke Data Bank of Documentary Papyri“ rund 400
Belege zu Tage förderte. Dieser Text zwingt jedoch m.E. nicht ohne weiteres dazu, katãkrima und
§p¤timon als synonyme Begriffe zu betrachten. Denn gegen eine solche Ansicht ließe sich einwenden,
daß, wenn katãkrima und §p¤timon dasselbe bedeuten sollen, nämlich „Geldstrafe“, es ja nicht nötig
gewesen wäre, nachdem schon im Titel der Liste der Tatsache Ausdruck verliehen wurde, daß es sich
um eine Abrechnung über gezahlte Geldstrafen handelt, bei den Namen der einzelnen Zahler noch ein-
mal zu sagen, daß diese eine Geldstrafe bezahlt haben. Der Text deutet nach meinem Dafürhalten eher
darauf hin, daß katãkrima ein allgemeiner Oberbegriff ist, unter den u n t e r  a n d e r e m  §p¤tima fallen
bzw. fallen können, oder mit anderen Worten: zwar spricht der Text dafür, daß ein katãkrima au c h
ein §p¤timon sein kann, er spricht jedoch nicht dafür, daß dies in jedem Falle so ist. Wir werden auf die-
ses Problem an späterer Stelle noch einmal zurückkommen.

Der bisher präsentierte Quellenbefund33 ist von Eindeutigkeit also weit entfernt und die Deutung der
katakr¤mata m.E. im Einzelfall problematisch. Ich möchte im Folgenden nun nicht den Versuch

der Bedeutung von énagor¤a als „Aufruf“ anscheinend auch die weitere Bedeutung als „öffentliche Verhandlung einer
Angelegenheit“, die wohl in P.Fam. Tebt. 24,39-40 zugrundeliegt. In diesem Protokoll einer Verhandlung vor dem Strategen
erklärt eine Prozeßpartei (die Söhne zweier ehemaliger bibliofÊlakew t«n dhmos¤vn lÒgvn), daß einer der besagten
bibliofÊlakew [t]eteleuthkÒt[o]w d¢ aÈtoË t“ ib (¶touw) yeoË TraianoË metå t`[Øn ge]n`am°nhn §p[‹] toË dialogosmoË
t«n pragmat[i]k«n énagor¤an; vgl. P.Fam. Tebt. 24,40 Anm., wo der Herausgeber den Ausdruck mit „examination of the
officials at the conventus“ erklärt und, da énagor¤an eine vox nihili, sei eine Emendation zu énãkrisin vorschlägt, was
aber, wie oben dargelegt, unnötig ist; siehe auch Maehler op. cit. 244 f. Es ist deshalb vielleicht die ursprüngliche These
Preisigkes, wonach in P.Fay. 66 Geldstrafen gemeint seien, die auf dem Konvent des Statthalters verhängt worden sind, nicht
so unplausibel. Es bleibt allerdings die Frage, worin sich das §p¤timon dialogismoË von dem §p¤timon énagor¤aw und diese
beiden wiederum von dem §p¤timon dialogismoË énagor¤aw unterscheidet, eine Frage, auf die auch Maehler nicht weiter
eingeht. Man könnte natürlich sagen, daß die beiden ersten Bezeichnungen nur Kurzformen der dritten sind und somit alle
drei Ausdrücke dasselbe meinen. Dann steht man aber vor dem Problem, daß in allen drei Fällen nicht dieselbe Summe, son-
dern jeweils eine anderer Geldbetrag erhoben wird: 8 Drachmen für das §p¤timon dialogismoË, 26 Drachmen für das
§p¤timon énagor¤aw und 20 Drachmen für das §p¤timon dialogismoË énagor¤aw. Dies scheint doch eher darauf hinzudeu-
ten, daß der Anlaß der §p¤tima in den drei Fällen nicht derselbe war. Auffallend ist ferner, daß das §p¤timon dialogismoË
énagor¤aw wie eine Kombination aus den beiden vorangehenden Bezeichnungen §p¤timon dialogismoË und §p¤timon
énagor¤aw anmutet. Das Poblem harrt also m.E. nach wie vor einer Lösung.

33 Der Vollständigkeit halber seien hier noch zwei weitere Dokumente erwähnt. Zunächst der in Soknopaiu Nesos
gefundene sehr fragmentarische Privatbrief P.Oxy. II 298 (= Olsson, Papyrusbriefe 73), den die Herausgeber in das 1. Jh.
n.Chr. datieren. Möglicherweise handelt es sich bei dem Absender um einen Steuereinnehmer, wie die Herausgeber meinten
und worauf der Passus mem°nhka §n t“ Lh[topole¤t˙ . . . . ≤m°r]aw l*  , mÒgiw (draxmåw) x épaitÆsaw (Z. 18-19) sowie
weitere Formulierungen hindeuten könnten, die möglicherweise in Zusammenhang mit einer amtliche Tätigkeit des
Absenders stehen, siehe Z. 15-16: [15 Bstb.] Ípomnhmatismo‹ ±n°xyhsãn moi ép' ÉAle[jandre¤aw . . . per]‹ t«n klhro-
nomi«n. Die Ergänzung ÉAle[jandre¤aw] ist m.E. nicht sicher, denn möglicherweise ist hier der Name einer Person gemeint.
Die Annahme einer Tätigkeit des Absenders im Dienst des Fiskus ist indessen m.E. keinesfalls zwingend und die
Wendungen könnten sich auch auf die Eintreibung privater Schulden beziehen. Der Schreiber sagt zu Beginn, daß er einen
Brief von einem gewissen Pausirion erhalten habe, der Informationen über ein katãkrima beeinhalte. Weiterhin ist von einer
Haussklavin die Rede, die dem Adressaten offenbar entlaufen ist. Die näheren Zusammenhänge und Hintergründe bleiben
völlig im Dunklen. Z. 2-8: [¶sxon §pistolØn par]å Pausir¤vnow tª ke toË §nest«tow mhnÚw | [17 Bstb.] ka‹ én°gnvn tå
diå aÈt∞w gegramm°na pr«|[ton per‹ 9 Bstb.]w` toË katakr¤matow (draxm«n) S ˜ti ı purÚw t∞w ÉArsou|5[15 Bstb.]yh, ka‹
˜ti ≤ yreptØ ép°[d]ra se, ka‹ ˜ti parå Pau|[sir¤vnow tåw értã]baw Ùkt∆ oÈk ¶labew ka‹ [˜t]i tØn époxØn EÈdai|`[m 12
Bstb. pe]r‹ m¢n oÔn toË katakr¤mat[o]w tÚn purÚn p≈lh|[son 12 Bstb. k]a`‹` plÆrvson §pe‹ ıfe¤lomen dhmos¤vn ka‹ [ ].
Unklar bleibt, ob die entlaufene yreptÆ etwas mit dem erwähnten katãkrima zu tun hat. Denn man gewinnt aus der Diktion
des Schreibens eher den Eindruck, als ob der Absender zusammenhanglos und jeweils eingeleitet durch ka‹ ˜ti, die wichtig-
sten Informationen, die er aus dem Brief des Pausirion über das Schicksal seines Adressaten erfahren hatte, wiederholt. Das
erwähnte katãkrima und die entlaufene yreptÆ müssen daher m.E. nicht notwendigerweise in irgendeinem Zusammenhang
stehen. Die Höhe der Geldstrafe beträgt 200 Drachmen. Hinsichtlich des katãkrima soll der Adressat des Briefes offenbar
Maßnahmen ergreifen, nämlich Weizen verkaufen und irgendetwas „erfüllen“ (= bezahlen?), §pe‹ Ùfe¤lomen dhmos¤vn ka‹
[, wie der Schreiber sagt. Letzteres könnte in irgendeiner Weise auf die Erfüllung fiskalischer Verpflichtungen hindeuten.
Olsson faßt katãkrima unter Berufung auf Preisigke als „Verurteilung“. – Der zweite Text ist die §p¤rkisiw-Anmeldung aus
Oxyrhynchos P.Ryl. II 278 (ed. O. Montevecchi, Aegyptus, 73, 1993, 39-43) aus vespasianischer Zeit, wo man nach der



166 Th. Kruse

unternehmen, die Interpretation von katãkrima als „Geldstrafe“ zu widerlegen, da die obengenannten
Dokumente diese Deutung zumindest nicht ausschließen, wenn sie sie nicht sogar nahelegen. Anhand
einiger und, wie ich meine gewichtiger, Zeugnisse will ich aber zu zeigen versuchen, daß diese Deutung
- wenn denn überhaupt zutreffend - allenfalls einen Teilaspekt des Bedeutungsfeldes dieses Terminus
und seines Gebrauchs im römischen Ägypten bezeichnen kann.

Kehren wir zunächst wieder zu dem Ausbildungsvertrag P.Oxy. XLI 2971 zurück, von dem unsere
Untersuchung ihren Ausgang genommen hat, und überprüfen die dort vom Herausgeber R. Coles vorge-
schlagene Deutung von katãkrima als einer Geldstrafe. Wir hätten demnach in den Z. 15-18 zu über-
setzen: „ferner wird der nämliche Seuthes für den Knaben die Gewerbesteuer zusammen mit der Geld-
strafe für die zweieinhalb Jahre bezahlen.“ Bei seiner im übrigen kommentarlos vorgenommenen Über-
setzung von katãkrima mit „fine“, also „Geldstrafe“, läßt der Herausgeber den Leser aber leider im
Unklaren darüber, wofür denn hier eigentlich eine Geldstrafe gezahlt werden soll. Besonders kurios
mutet dabei an, daß die Zahlung dieser Geldstrafe auch noch vertraglich vereinbart worden sein soll.
Die Strafe wäre ferner über einen noch minderjährigen auszubildenden Lehrling verhängt worden. Denn
Seuthes zahlt das xeirvnãjion sÁn katakr¤mati ja nicht in seinem eingenen Namen, sondern, wie es
im Vertragstext ausdrücklich heißt, Íp¢r toË paidÒw. Was soll dieser Knabe aber verbrochen haben?
Wenn er überhaupt schon etwas verbrochen h a t , denn der Weber Seuthes „w i r d “ , wie der Text expli-
zit sagt, für den Knaben das katãkrima zahlen (diory≈setai), und zwar von dem Zeitpunkt an, bei
dem dieser bei ihm seine Ausbildung zum Weber aufnimmt, frühestens erst dann unterliegt er ja auch
der Gewerbesteuer, die zusammen mit dem katãkrima fällig wird. Die Pflicht zur Zahlung des katã-
krima besteht also noch nicht, sondern tritt erst dann ein, wenn der Junge bei Seuthes in die Lehre geht.
Was soll dies für eine seltsame Geldstrafe sein, deren Fälligwerden bzw. Zahlung lediglich in Aussicht
genommen wird, und wegen welchen Vergehens soll die Geldstrafe verhängt worden sein, oder besser:
für welches Vergehen des Knaben wird sie verhängt werden? Und warum soll die Geldstrafe über 2 1/2
Jahre hindurch gezahlt werden? Dieser Zeitraum entspricht der Dauer des vertraglich vereinbarten
Ausbildungsverhältnisses, was sich unschwer aus den Zeilen 7-9 des Textes entnehmen läßt. Wir hätten
also eine Geldstrafe vor uns, die für die Dauer eines Ausbildungsverhältnisses zum Weber über einen
noch minderjährigen Lehrling verhängt wird und vom Ausbilder zusammen mit der Gewerbesteuer zu
entrichten ist. Eine solche Geldstrafe wäre außerdem offenbar kein außergewöhnlicher Vorgang, denn
so wie der Passus formuliert ist, gewinnt man den Eindruck, als hätten die Beteiligten darin eine der
üblichen Vertragsbedingungen erblickt, so daß man es nicht einmal für erforderlich hielt, den Grund für
die Verhängung der Geldstrafe zu nennen. Ist somit etwa die Ausbildung zum Weber ein geldbußenbe-
wehrtes Delikt? Das wird allen Ernstes wohl niemand glauben wollen! Als Zwischenergebnis läßt sich
mithin festhalten, daß im Falle von P.Oxy. XLI 2971 eine Interpretation von katãkrima als Geldstrafe
nicht verfängt. Es muß sich im Gegenteil um eine Abgabe oder Steuer handeln, die zusammen mit dem
xeirvnãjion zu entrichten ist. Der Ausdruck xeirvnãjion sÁn katakr¤mati läßt auf eine enge und
regelmäßige Verbindung beider Abgaben schließen, die den Beteiligten vertraut ist, so daß man nicht
den Eindruck gewinnt, es handele sich im vorliegenden Fall bei dem katãkrima um eine Sonderabgabe,
die nur für diesen einen speziellen Fall gelten soll. Vielleicht ist das katãkrima eine Art von Zuschlag
zur Gewerbesteuer, wenn uns auch verschlossen bleibt, wofür dieser erhoben wird. Für den Ausdruck
xeirvnãjion sÁn katakr¤mati gibt es in den bislang bekannten Ausbildungsverträgen keine Parallele,
wenn auch sonst Klauseln über die Zahlung der Gewerbesteuer in einer Reihe solcher Texte bezeugt
sind.34

Datierung in Z. 9 liest: ]str( ) katak( ) Dion( ) ka(‹) ÉAndrom( ). Eine Erklärung für die Zeile bietet die Herausgeberin nicht
an und auch mit bleibt der Passus und die Bedeutung der in ihm erscheinenden Abkürzungen rätselhaft.

34 Zur Pflicht des Meisters zur Zahlung des xeirvnãjion für den Lehrling siehe P.Mich. V 346 b Z. 5 (16/17 n.Chr.);
P.Oxy. II 322 descr. Z. 24-26 (= SB X 10236, siehe hierzu BL VII 216) (36 n.Chr.); hier handelt es sich ebenfalls um einen
minderjährigen Lehrling: ¶ti d¢ [ka‹] diory≈setai tÚ Íp¢(r) [toË paid]Úw épaith[yh]sÒmenon t∞w [t°xnhw] xirvnãj[ion]
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 Das einzige mir bekannte weitere Dokument, das sonst noch katakr¤mata in Zusammenhang mit
der Zahlung des xeirvnãjion erwähnt35 ist eine Abrechnung des Amphodarchen des Stadtviertels

toË aÈtoË xrÒno(u). Im Anschluß daran ist davon die Rede, daß die Mutter des Lehrlings für diesen die Kopf-, Damm- und
die Schweinesteuer zu bezahlen hat (Z. 30-32): t∞w [Íp¢r] toË paidÚw épaithyhsom°nh(w) laog[raf¤]aw ka‹ xvmatik[oË]
ka‹ Íik∞w oÎsh(w) prÚ[w tØ]n YamoÊnion. Im Gegensatz dazu werden im oben diskutierten Ausbildungsvertrag P.Oxy. XLI
2971,18-21 dieselben Steuern vom Ausbildenden übernommen: §ån d¢ ka‹ §n t«i aÈt«i xrÒnvi ı pa›w épaithyª lao-
graf¤an µ xvmatikÚn µ ÍikØn ¶stai prÚw tÚn a`È`t`[Ú]n` [S]eÊyhn; P.Mich. II 121 recto II Kol. VIII Z. 2 (42 n.Chr.), Zahlung
der Kopfsteuer durch die Mutter; P.Oxy. Hels. 29,29-32 (54 n.Chr.): Ebenfalls ein minderjähriger Lehrling; der Meister
übernimmt die Zahlung von Kopf-, Damm-, und Schweinesteuer sowie der t∞w t°xnhw dhmÒsia, worunter auch das
xeirvnãjion einbegriffen sein dürfte; SB XII 10946.13/14 (Zeit Traians): (Ebenfalls ein minderjähriger Lehrling) ka‹
di`o`r`yv`s` . . [ca. 25 Bstb.]dow t∞w t°xnhw di`[; Der Hg. der ed. pr. (B. Boyaval, ZPE 6, 1970, 15-17, Nr. 8) macht keinen
Ergänzungsvorschlag, man könnte aber m.E. den Text folgendermaßen wieder herstellen: ka‹ di`o`r`y≈`s`e`[tai ı Papont«w tå
Íp¢r toË pai] | dÚw t∞w t°xnhw dh`[mÒsia. Papontos ist der in Z. 9 genannte Lehrherr, siehe hierzu auch Kruse, ZPE 111,
1996, 150; SPP XXII 40,15/16 (160 n.Chr.): [ka‹ t«n] dhmos¤vn aÈt∞w (sc. der in die Lehre gegebenen Sklavin) pãntvn
t∞w t°[xnhw ˆnt]vn [pr]Úw tÚn PaÊsirin; SB VI 9374,24/25 (siehe auch BL V 114) (169 n.Chr.): ka‹] t`eloËntow tå Íp¢r
aÈtoË t∞w mayÆ[se]vw tel°smata; welche Abgaben mit dieser Formulierung zusammengefaßt werden, wird nicht ganz klar,
das xeirvnãjion dürfte wohl darunter sein; der Plural tel°smata deutet jedoch noch auf weitere Abgaben hin; P.Oxy. XIV
1647,44-47 (spätes 2. Jh. n.Chr., ebenfalls ein Vetrag über einen minderjährigen Lehrling): t[«]n t`∞`w` t°xnhw x[eirv]naj¤vn
ka[‹] §kdÒsevn t`[eles]m`ãtvn ˆntvn prÚw [tÚ]n` d`i`d`ãskalon; hier erscheint die Gewerbesteuer mit weiteren nicht näher
spezifizierten §kdÒsevn tel°smata, die von Grenfell und Hunt als staatliche Gebühr für den Eintritt in die Webergilde
interpretiert wurden, siehe P.Oxy. XIV 1647,44-46 Anm. p. 80; die Formulierung erinnert auf jeden Fall stark an die mayÆ-
sevw tel°smata in SB VI 9374, und es könnte sich bei diesen Zahlungen um eine Abgabe für die Ausbildung von
Lehrlingen handeln, die vielleicht bei der Anmeldung des Lehrverhältnisses bei den Behörden, im Zuge derer, die Lehrlinge
in eine tãjiw mayht«n eingetragen wurden, fällig wurde, siehe P.Mich. III 170 (49 n.Chr.); 171 (58 n.Chr.); 172 (62 n.Chr.);
PSI VIII 871 (66 n.Chr.) und P.Mich. III 170 Einl. sowie J. Hengstl, Private Arbeitsverhältnisse freier Personen in den hel-
lenistischen Papyri bis Diokletian, Bonn 1972, 93 mit Anm. 77 und B. Adams, Paramone und verwandte Texte, Bonn 1964,
118 (zu P.Oxy. XIV 1647): „Lehrlingsgebühren?“ BGU XI 2041, der von Hengstl op. cit. 93 Anm. 80 unter die Zeugnisse
für die Zahlung des xeirvnãjion für den Lehrling durch den Meister aufgenommen wird, enthält hingegen keine
Bestimmung dieses Inhalts. Zu den Vertragsklauseln über die Steuerzahlungen in den didaskalika¤ siehe ferner J.
Herrmann, Vetragsinhalt und Rechtsnatur der didadkalika¤, JJP 11/12, 1957/58, 126-128.

35 Außer Betracht bleibt hier P.Wisc. II 38 (Herkunft unbek., wahrscheinl. aus dem Arsinoites), dessen schlechter
Erhaltungszustand eine Klärung der Bedeutung des dort erwähnten katãkrima oder der katakr¤mata unmöglich macht. Der
vom Herausgeber P.J. Sijpesteijn aufgrund paläographischer Kriterien in das 1. Jh. n.Chr. datierte Text ist wegen der
Erwähnung des Namens Ner≈neiow für den Monat Choiak (Rekto Kol. I Z. 1) sehr wahrscheinlich in die neronische Zeit zu
datieren, siehe Th. Kruse, BGU III 981 und der Monat Ner≈neiow, ZPE 107, 1995, 85-94, insbes. 89. Rekto und Verso des
Papyrus enthalten die Verbuchung von Zahlungen der Monate Choiak, Tybi, Mecheir und Phamenoth eines ungenannten
Jahres. Auf dem Rekto werden tägliche Zahlungen an die Praktoren verbucht. Es scheint sich um Abrechnungen über ver-
schiedene Steuern zu handeln. Verso Kol. Ia wird als lÒgow §pij°nvn bezeichnet und listet die Zahlungen von 13 Personen
auf, die alle aus Dörfern des Herakleides- oder Themistos-Bezirks des Arsinoites stammen. Für unseren Zusammenhang
allein von Interesse ist Rekto Kol. Ib, die als l`Ò[gow ger]d`¤vn diå Ko`toÊitow Mexe‹r i (Z. 106) bezeichnet wird. Vollständig
erhalten erscheint die Bezeichnung lÒgow gerd¤(vn) ein weiteres Mal in Z. 108. Hier werden im Gegensatz zu Kol. Ia keine
Zahlungen von Individuen verzeichnet, sondern Auszahlungen für einen bestimmten Verwendungszweck bzw. für bestimmte
Personen, die z.T. in öffentlicher Funktion stehen. Dieser lÒgow gerd¤vn setzte sich offenbar bis zum Ende von Kol. Id (Z.
138) fort, wobei ab Kol Ib Z. 124 offenbar Ausgaben im Monat Phamenoth verbucht werden. In Kol. Ib Z. 122, wo die Tinte
leider sehr stark abgerieben ist, liest man: ge`r`d.[....].rti ka`tak`() (draxma‹) d. Zu einer möglichen Auflösung der Abkürzung
und zur Interpretation von katak() macht Sijpesteijn keinen Vorschlag. Vielleicht handelt es sich auch hier um
katakr¤mata. Leider sind auch sonst die Kommentare des Herausgebers zum Text äußerst spärlich und beschränken sich
zumeist auf einige Literaturhinweise. So äußert sich Sijpesteijn auch nicht dazu, was unter einem lÒgow gerd¤vn wohl zu
verstehen sein könnte. Sijpesteijn geht offenbar davon aus, daß es sich um eine Liste von Ausgaben handelt, die in irgendei-
ner Form mit Webern zu tun haben. Diese Interpretation stößt jedoch auf einige Probleme, denn der Text ist zwar in Teilen
nur schwer lesbar, so vor allem in Kol. Ib, jedoch läßt der gut erhaltene Teil ab Z. 124 ohne weiteres erkennen, daß von
Zahlungen an einen kvmãrxhw namens Panephremmis (Z. 137), einen ÍdrofÊlaj (Z. 139), einen ofikodÒmow (Z. 140/1),
einen paraxÊthw mit Namen Papepn(), einen max(airofÒrow?) namens Heron (Z. 133) sowie an einen maxairofÒrow
strathgoË (Z. 143-145) die Rede ist. Ferner findet sich eine Zahlung mit dem merkwürdigen Verwendungszweck efiw kopØn
kaime¤ou (Z. 127), vgl. hierzu aber K.A. Worp, Kaimiop≈lhw/Kemiop≈lhw, ZPE 112, 1996, 161-162. Man fragt sich nun
aber, was alle diese Posten, vor allem diejenigen, die offenbar solche über Gehaltszahlungen an Personen „im öffentlichen
Dienst“ sind, mit den Webern zu tun haben sollen. Man müßte annehmen, daß die Korporation der Weber in einer Art von
Umlageverfahren für die Gehalts- oder Unterhaltszahlungen dieser Personen im Staatsdienst aufzukommen hatten, wofür es
meines Wissens keine Parallele gibt, wenn es auch natürlich nicht undenkbar scheint.
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Apolloniu Parembole der arsinoitischen Gaumetropole Ptolemais Euergetis über das Gewerbesteuerauf-
kommen der in dem besagten êmfodon ansässigen Wollwalker und Töpfer aus dem März des Jahres 73
n.Chr. (SPP IV p. 70-71 Kol. VII-X). Die Interpretation dieses Textes ist indessen schwierig, und die
Verbindung zwischen Gewerbesteuer und katãkrima bzw. katakr¤mata bei weitem nicht so eindeutig
wie im Falle des Ausbildungsvertrages P.Oxy. XLI 2971. Der Text bedarf daher einer etwas eingehen-
deren Analyse.

Die Abrechnung (lÒgow xeirvnaj¤ou, Z. 99) berechnet das Aufkommen aus dem xeirvnãjion der
Wollwalker und Töpfer für das laufende 5. Jahr unter Revision der Abrechnung des Vorjahres.36 Sie
bildet einen Teil einer großen Aktenrolle über die Amtstätigkeit des besagten Amphodarchen mit
Namen Herakleides im 5. Regierungsjahr des Kaisers Vespasian (= 72/73 n.Chr.), die sonst vor allem
Listen der diversen Bevölkerungsklassen des Stadtviertels versammelt.

Zunächst wird festgestellt, daß im vierten Jahr 60 Drachmen als Zahlungen seitens der Wollwalker
eingezogen worden sind (Z. 102/3, vgl. Z. 132-138). Sodann folgt als weiterer Posten die Steuersumme
der Töpfer des Stadtviertels. Dieser Rechnungsposten wurde durch eine zusätzliche (nachträgliche)
Registrierung verbucht, was sich dem ihn einleitenden Passus: ka‹ di[(å) prosgr]ã(fou) énelÆm(fyh-
san) (sc. draxma‹) épÚ m¢n aflroÊntvn katakrim(ãtvn) keram`°`v`n ̀ (Z. 104/5) entnehmen läßt.37 Es
folgen die Namen der beiden Töpfer Tryphon, Sohn des Kollouthos und Theogeiton, Sohn des
Theogeiton, im Nominativ, für die zusammen im vierten Jahr eine Summe von 34 Drachmen, 1 1/2
Obolen verbucht worden ist (Z. 106/7). Ein weiterer Töpfer, Ammonios, Sohn des Sambas, wurde mit
einer Summe von 17 Drachmen, 1/2 Obol, 2 Chalkoi prÚw gn≈mona énakexv( ) g (¶touw) verbucht (Z.
108-110). Diese Summe entspricht genau der Hälfte der Steuersumme, die auf den Namen der beiden
vorhergenannten Töpfer Tryphon und Theogeiton verbucht worden ist. Der dieser Abrechnung zugrun-
deliegende Steuersatz für die Töpfer in Ptolemais Euergetis beträgt demnach 17 Drachmen, 1/2 Obol, 2
Chalkoi pro Person und Jahr.38 Sodann wird der Rechnungsposten abgeschlossen mit der Gesamtsumme
der zu Lasten dieser drei Töpfer im vierten Jahr verbuchten Steuersummen in der Höhe von 51
Drachmen, 2 Obolen, 2 Chalkoi: (g¤nontai) épÚ aflroÊntvn kata[krim(ãtvn)] (draxma‹) na (Ùbolo‹
dÊo) (xalko› dÊo) (Z. 111). Der Töpfer Ammonios, Sohn des Sambas, hat sich offenbar bereits im
dritten Jahr Vespasians (= 70/1 n.Chr.) seinen fiskalischen Verpflichtungen durch énax≈rhsiw entzo-
gen. Seine Steuerschuld wird aber nach wie vor in den Büchern geführt, was in Übereinstimmung mit
den Vorschriften über die Besteuerung der Steuerflüchtigen geschieht, in welchem Sinne sehr wahr-
scheinlich der Terminus gn≈mvn aufzufassen ist, wenn auch die präzise Bedeutung der Wendung prÚw
gn≈mona énakexv( ) g (¶tei) in Z. 108 unklar bleibt.39

36 Z. 100/01: lÒgow xeirvnaj¤ou toË e (¶touw) AÈto[kr]ã[to]row Ka¤sarow OÈespasianoË SebastoË sunocism°now
[prÚ]w tÚ d (¶tow). Die Abrechnung datiert anscheinend aus dem Monat Phamenoth des 5. Jahres des Vespasian, da am
Schluß des Textes gesagt wird, daß ein Doppel der Abrechnung am 16. Phamenoth des 5. Jahres (= 10. März 73 n.Chr.) dem
basilikÚw grammateÊw und ein weiteres Doppel am 20. Phamenoth dieses Jahres (= 14. März 73 n.Chr.) den grammate›w
mhtropÒlevw eingereicht worden ist (Z. 151-152).

37 Zur Bedeutung von prÒsgrafon siehe auch P.Cair. Preis. 9,9 Anm.: „Das prÒsgrafon ist die “Zusatzverfügung”,
d.h. eine Kassenverfügung, durch die eine neu hinzutretende Einnahme oder Ausgabe angeordnet wird“ (mit Verweis auf
den hier behandelten Text); siehe ferner BGU II 457 (= W. Chr. 252); siehe auch P.Petaus 43-44 Einl.

38 Siehe auch Wallace, Taxation 203.
39 Die naheliegendste Möglichkeit wäre wohl die Auflösung der Abkürzung zu énakexv(rhkÒtvn), was etwa mit

„gemäß dem Gnomon für die Geflohenen des dritten Jahres“ zu übersetzen wäre. Unter dem Gnomon wäre hierbei der
„Steuertarif“, die „Steuerordnung“ oder ein „Steuerregister“ zu verstehen, wobei man in diesem Falle annehmen müßte, daß
mehrere gn≈monew für die énakexvrhkÒtew verschiedener Jahre existierten, vgl. aber den gn≈mvn teteleuthkÒtvn §ntÚw
ÑAdrianoË in SB XVI 12816,59 u. 69. Zum anderen kommt eine Auflösung der Abkürzung énakexv( ) zu énakexv(rhk≈w)
in Betracht. Das prÚw gn≈mona wäre somit absolut zu fassen, die Wendung ka‹ prÚw gn≈mona énakexv(rhk∆w) g (¶tei)
aufzulösen und etwa mit „und gemäß dem Steuertarif (wird geführt, als) im dritten Jahr geflohen“ (nämlich der im Folgenden
im Nominativ genannte Ammonios, Sohn des Sambas) zu übersetzen. Aus der Übersetzung der Wendung durch A.Ch.
Johnson, Roman Egypt to the Reign of Diocletian. An Economic Survey of Ancient Rome Vol. II, Baltimore 1936, 395, Nr.
248: „Also in accordance with the gnomon for a potter who had fled in the 3rd year: Ammonios, son of Sambas and grand-
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Für unseren Zusammenhang ist hingegen nicht diese, sondern die Wendung épÚ m¢n aflroÊntvn
katakrim(ãtvn) keram`°`v`n` in Z. 105 von Interesse, die in Z. 111 erneut erscheint und deren Inter-
pretation alles andere als klar ist. Das aktive Partizip Präsens aflroÊntvn verbietet die Übersetzung:
„von den empfangenen katakr¤mata der Töpfer“, zumal in diesem Fall wohl auch der bestimmte
Artikel vor keram°vn zu erwarten wäre. Ebenfall problematisch ist eine Übersetzung mit: „von den
Töpfern, die eine Geldstrafe empfangen“, denn abgesehen davon, daß eine solche Wendung zur
Bezeichnung einer erfolgten Verurteilung nicht bezeugt ist40, sieht man nicht recht ein, warum in die-
sem Fall das Partizip Präsens Aktiv verwendet werden sollte, wenn doch gemeint ist, daß die Töpfer
v e r u r t e i l t  w o r d e n  s i n d . Ferner ist die Präposition épÚ und damit der gesamte Ausdruck épÚ m¢n
aflroÊntvn katkakrim(ãtvn) in Z. 105 grammatisch wohl nicht auf das keram`°`v`n` am Schluß der Zeile
zu beziehen, sondern auf die in den folgenden Zeilen für die einzelnen Töpfer genannten Geldsummen.
Diese sind wiederum Objekt von énelÆm(fyhsan) in Z. 104, d.h. also, daß Geldsummen verbucht wor-
den sind, die als aflroËnta katakr¤mata klassifiziert werden. Dies wird auch durch die Schluß-
abrechnung des Postens in Z. 111 bestätigt, wo es heißt: (g¤nontai) épÚ aflroÊntvn kata[krim(ãtvn)]
(draxma‹) na k.t.l. A.Ch. Johnson hat offenbar eine Auflösung der Abkürzung katakrim( ) in die
Akkusativform katakr¤mata angenommen, denn er übersetzte die Wendung in Z. 105-106 mit: „by
officials receiving fines from the potters Tryphon“ etc. und in Z. 111 mit: „Total from officials
collecting penalties.“41 Diese Interpretation läuft indessen dem Wortlaut des Textes zuwider. Zunächst

son of Ammonios“, läßt sich nicht mit Sicherheit entnehmen, wie der Autor die Wendung auffaßt. S. Link, Anachoresis.
Steuerflucht im Ägypten der frühen Kaiserzeit, Klio 75, 1993, 306-320, ibid. 317, geht hingegen zu Recht davon aus, daß
Ammonios, Sohn des Sambas geflohen ist, vgl. auch die Wendung in der Liste von Verstorbenen SB XVIII 13244,20-21:
ka‹ t«n prÚw gnÒmvna (l. gn≈mona) §xom°nvw prosãgesyai tel(eutÆsantew) z (¶tei) Xoi(ãk). Ein anderes Problem ist der
Unterschied zwischen einem solchen gn≈mvn und der tãjiw genannten Liste, in die sowohl Steuerflüchtige als auch
Verstorbene eingetragen wurden, siehe P.Mich. X 580.8-10 (ca. 19/20 n.Chr.): diÚ éji«i toËton énagrãcasyai §n` [tª t«n
énake]xvrhkÒtvn tãj`ei und ferner die formal gleichlautenden Bitten der Einreicher von Todesanzeigen, den Verstorbenen
in die teteleuthkÒtvn tãjiw aufzunehmen, siehe etwa P.Ross. Georg. II 11/12 (= CPGr. II 3) (19 n.Chr.) u. CPGr. II passim.
Möglicherweise handelt es sich bei dem tãjiw genannten Register um die bei verschiedenen Ämtern geführten Listen über
die betreffenden Personengruppen, wohingegen mit gn≈mvn die spzeziellen Unterlagen für die Steuereintreibung gemeint
sind, die vielleicht nicht nur eine Liste von einem bestimmten Steuersatz unterworfen Personen, sondern darüber hinaus auch
allgemeinere Vorschriften und Richtlinien für deren Besteuerung enthalten haben, wie dies ja auch im Gnomon des Idios
Logos der Fall ist. Darauf deutet auch die Bedingung in einem Vertrag über die Übertragung der Epiteresis für die
verpachtete pelvxikÒn-Abgabe, diese gemäß dem Gnomon und der Gewohnheit des Gaus einzutreiben: épa¤thsin
poiÆ[sa]syai …katã [t]e tÚn t∞w »n∞w gn≈m[ona ka‹] tØn toË nomoË sunÆyian (BGU IV 1062,13-15 (= W. Chr. 276,
Oxyrhynchos 236/37 n.Chr.); siehe ferner P.Tebt. II 287 (= W. Chr. 251) (161-169 n.Chr.) u. P.Lond. II 259 (p. 38) Z. 66 u.
125-126. – S.L. Wallace, Taxation 203-204, der im übrigen die Abkürzung énakexv( ) zu énakexv(rhk°nai) auflösen
möchte, vertrat die Auffassung, daß der Töpfer Ammonios, Sohn des Sambas, nicht im dritten Jahr Vespasians geflohen ist,
sondern a n s t e l l e  e i n e s  n i c h t  g e n a n n t e n  T ö p f e r s  in eben demselben dritten Jahr in die Berufsvereinigung
der Töpfer aufgenommen worden sei, in der durch die énax≈rhsiw des Unbekannten gewissermaßen ein Platz frei geworden
war. Der Wortlaut des Textes erlaubt m.E. eine solche gewagte Interpretation nicht, sondern es deutet im Gegenteil alles
darauf hin, daß mit dem énakexv( ) der im Folgenden genannten Ammonios, Sohn des Sambas, qualifiziert wird. Außerdem
erläutert Wallace nicht, wie man sich die Position des Ammonios gegenüber seinen Kollegen vorzustellen hat, wenn er den
Platz eines geflohenen Töpfers eingenommen hätte. War er nur Platzhalter, bis der geflohenen Töpfer zurückkehrte resp.
wieder eingefangen wurde, und mußte er in diesem Fall seinen Platz wieder räumen? Oder hatte der Berufsverband nun
plötzlich ein Mitglied mehr? Oder wurde in der Korporation jedesmal ein Platz frei, wenn ein Mitglied geflohen war, weil
der Geflohene ausgestoßen wurde? Bedeutete énax≈rhsiw automatisch den Ausschluß aus einer Berufsvereinigung und
damit für den Betreffenden den Verlust der Möglichkeit, sein Handwerk wieder auszuüben, wenn er – etwa im Zuge einer
Amnestierung – freiwillig zurückkehrte, weil es ja nach Wallace so etwas wie einen numerus clausus der Mitgliederzahl der
Korporation gegeben haben muß (siehe Taxation 203)? Wie können unter der Prämisse eines solchen numerus clausus neu in
der Töpferei ausgebildete Personen Mitglieder der Korporation werden und ihr Handwerk ausüben? Man hat einige Mühe,
sich eine solche starre Organisation der Berufsvereinigungen in der frühen Kaiserzeit vorzustellen, wie sie m.E. durch die
Ausführungen von Wallace impliziert wird.

40 Die Wörterbücher kennen d¤khn, grafØn aflre›n nur im Sinne von „eine Verurteilung erreichen“, „mit einer Klage
durchdringen“, also von Seiten desjenigen aus, der klagt, nicht aber seitens desjenigen, der verklagt wird bzw. im Sinne von
„verurteilt werden“.

41 Roman Egypt 395.
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einmal hätte man in diesem Falle in Z. 105 nämlich die Präposition parã statt épÒ zu erwarten.
Außerdem: Amtliche Steuereinnehmer (Johnsons „officials“), die in völlig unspezifischer Weise einfach
als aflroËntew bezeichnet werden, sind m.W. nicht bezeugt. Vielmehr sollte man in diesem Falle wohl
schon eine etwas präzisere Formulierung wie etwa parå praktÒrvn aflroÊntvn o.ä. erwarten. In die
richtige Richtung weist demgegenüber der Übersetzungsvorschlag von S.L. Wallace: „from the fines
due“42, also: „von den fälligen Geldbußen.“ Unabhängig davon, ob diese auch von Johnson vertretene
Interpretation von katãkrima als einer Geldstrafe, die m.E. auch im vorliegenden Falle nicht unpro-
blematisch ist, zutrifft, wird man wohl der Auffassung von aflroÊntvn als bestimmten, anteilig ent-
fallenden Summen – im Sinne des finanztechnischen Gebrauchs von tÚ aflroËn – zustimmen können,
wobei tÚ aflroËn zumeist mit der Angabe des Leisungspflichtigen im Dativ verbunden wird.43 Eine
Korrektur des von Wessely am Ende von Z. 105 gelesenen keram̀°`v`n` zu keram`e`Ë`s`i ̀ist indessen wohl
deshalb auszuschließen, weil man in diesem Falle eine andere Wortstellung, nämlich épÚ m¢n kata-
krim(ãtvn) aflroÊntvn kerameËsi („von auf die Töpfer entfallenden katakr¤mata“) zu erwarten hätte.
Schon eher zu erwägen wäre demgegenüber eine Verbesserung der Lesung in den Nominativ kerame›w,
das in diesem Falle eine Zäsur des Textes zwischen épÚ … katakrim(ãtvn) und den darauf bezügli-
chen Geldsummen in den Z. 107 u. 110 bilden würde. Eine solche (anakoluthische) Zäsur ist aber ohne-
hin durch die Tatsache gegeben, daß die Namen der Töpfer Tryphon und Theogeiton im Nominativ
stehen. Für diese Lösung könnte vielleicht auch der Umstand sprechen, daß in den Einleitungssätzen zu
den auf die anderen Töpfer des êmfodon bezüglichen Rechnungsposten, die Berufsbezeichnung kera-
meÊw ebenfalls im Nominativ steht.44 Eine Überprüfung des Originals45 ergab indessen, daß Wesselys
Lesung keram`°`v`n` richtig ist. Unter dieser Prämisse schlage ich also die folgende Übersetzung des
Passus in Z. 105-107 vor: „von anteiligen (entfallenden) katakr¤mata der (folgenden) Töpfer:
Tryphon, Sohn des Kolluthos, Enkel des Theon; Theogeiton, Sohn des Theogeiton, Enkel des Tyrannos:
macht zusammen zwei (sc. Töpfer): 54 Drachmen, 1 1/2 Obolen“ usw.

Der Text fährt fort mit einem Posten über zwei weitere Töpfer. Hier erscheint zunächst Ammonios,
Sohn des Antonius, der mit seiner Steuerschuld nach dem Abschluß der Bücher ebenfalls durch einen
nachträglichen Eintrag für das vierte Jahr verbucht wurde: ka‹ diå êllou (sc. prosgrãfou) metå
sÊnyesin t«n l`[Òg]vn ımo¤vw kerame(Êw) (Z. 112). Dieses prÒsgrafon liegt offenbar zeitlich später
als dasjenige, durch das die drei vorhergenannten Töpfer (Tryphon, Theogeiton und Ammonios, Sohn
des Sambas) als steuerpflichtig verbucht wurden. Auch Ammonios, Sohn des Antonius, wird wie die
drei anderen Töpfer mit einem Steuersatz von 17 Drachmen, 1/2 Obol und 2 Chalkoi in der Abrechnung
geführt (Z. 113/4).

Ein fünfter Töpfer, Herakleides, Sohn des Didas, schließlich, der ebenfalls durch dieses zweite
prÒsgrafon verbucht wurde, starb in der ersten Jahreshälfte des vierten Jahres: tetel(euthk∆w) d (¶tei)
ßvw Mexe‹r ımo¤vw kerame(Êw) (Z. 115). Er wird deshalb nur mit ungefähr dem halben Steuersatz von 8
Drachmen, 4 1/2 Obolen geführt (Z. 116)46, denn die Hälfte der Steuer wurde den in der ersten
Jahreshälfte verstorbenen erlassen.47

42 Taxation 204.
43 Siehe hierzu auch Preisigke, WB s.v. aflr°v.
44 Siehe Z. 112: ka‹ diå êllou (sc. prosgrãfou) metå sÊnyesin t«n l`[Òg]vn ımo¤vw kerame(Êw); 115: tetel(eu-

thk∆w) d (¶tei) ßvw Mexe‹r ımo¤vw kerame(Êw) (ebenso in Z. 121); 124-125: ka‹ o tÚ ¥misu toË xeirvnaj¤ou xvr¤zesyai
tÚ d¢ loipÚn ¥misu §n gn≈moni énalambã(nesyai) kerame(Êw), worauf jeweils ein Name folgt, siehe hierzu auch im
Folgenden.

45 Für die Kontrolle von P.Vindob. Inv. G 19976 bin ich Fritz Mitthof (Wien) zu Dank verpflichtet.
46 Zwar entspricht diese Summe nicht genau der Hälfte des Satzes der anderen vier Töpfer von 17 Drachmen, 1/2 Obol

und zwei Chalkoi (vgl. auch Johnson, Roman Egypt 395), jedoch muß nicht zwingend von einer exakter Zweiteilung dieses
Satzes ausgegangen werden, da ein Teil des Betrags Zuschläge gewesen sein können (z.B. das sumbolikÒn), die auch für die
Hälfte des regulären Steuersatzes in derselben Höhe fällig wurden.

47 Siehe hierzu Wilcken, Grdz. 196; L. Casarico, CPGr. II p. 17.
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Schließlich wird die Gesamtsumme der durch ein prÒsgrafon verbuchten Töpfer (77 Drachmen,
1/2 Obol) errechnet und mit den 60 Drachmen Gewerbesteuer der §riorabdista¤ addiert, was ein
Gesamtsteueraufkommen für das zurückliegende vierte Jahr von 137 Drachmen und 3 Obolen ergibt
(Kol. Z. 117/18).48

Von dieser Summe kommen nun bei der Errechnung des Steueraufkommens für das laufende 5. Jahr
Vespasians zwei Posten in Wegfall49, nämlich: 1. die Hälfte des regulären Satzes, der im vierten Jahr
noch auf den Namen des verstorbenen Töpfers Herakleides, Sohn des Didas gezahlt worden ist (Z. 121-
123) und 2. die Hälfte des regulären Satzes für Ammonios, Sohn des Antonius, „dessen eine Hälfte des
xeirvnãjion gestrichen wird, die verbleibende zweite Hälfte aber in den Gnomon aufgenommen wird“:
ka‹ o tÚ ¥misu toË xeirvnaj¤ou xvr¤zesyai tÚ d¢ loipÚn ¥misu §n gn≈moni énalambã(nesyai) (Z.
124/5). Sodann wird schließlich in Z. 128/29 die Gesamtsumme der Minderung des Steueraufkommens
(§lãssvma) in Höhe von 17 Drachmen, 1/2 Obol und 2 Chalkoi und die verbleibende Steuersumme für
das laufende fünfte Jahr (119 Drachmen, 5 1/2 Obolen und 2 Chalkoi) errechnet.

Damit ist die eigentliche Berechnung des Steueraufkommens abgeschlossen, und es folgt nun in den
Z. 130 ff. die kat' êndra-Liste der einzelnen Steuerpflichtigen. Zunächst werden die Namen der fünf
Wollwalker mit ihrem Steuersatz von 12 Drachmen (macht insgesamt also 60 Drachmen) aufgezählt (Z.
131-138). Sodann folgen die im 4. Jahr durch die beiden prÒsgrafa (siehe oben) verbuchten insgesamt
5 kerame›w. Sie erscheinen in derselben Reihenfolge wie in der vorhergehenden Abrechnung, d.h.
zunächst die oben unter dem Rechnungposten épÚ aflroÊntvn katakrim(ãtvn) verbuchten drei Töpfer
Tryphon, Theogeiton und Ammonios, Sohn des Sambas, für die erneut die auf sie entfallende
Gesamtsteuerlast in Höhe von 51 Drachmen, 2 Obolen und 2 Chalkoi angegeben wird (Z. 139-145).
Hier wird dieser Betrag allerdings nicht wie vorher in Z. 111 als épÚ aflroÊntvn katakrim(ãtvn) klas-
sifiziert. Schließlich folgt in Z. 146-148 mit der Hälfte des Steuersatzes erneut der Name des Töpfers
Ammonios, Sohn des Antonius, und zwar mit dem Zusatz: ka‹ prÚw gn≈mona te[tel( ) . ] (¶tei)
OÈespasian[oË] Mexe¤r (Z. 146). Bereits in Z. 124/25 war davon die Rede gewesen, daß die
Gewerbesteuerschuld dieses Töpfers „zur Hälfte erlassen und zur anderen Hälfte in den Gnomon aufge-
nommen worden ist“. In Z. 146 erscheint in Zusammenhang mit diesem Mann hingegen eine ähnliche
Formulierung wie die, die in Zusammenhang mit der Nennung des Ammonios, Sohn des Sambas,
gebraucht wird (Z. 108 u. 143), nur daß an dieser Stelle der gn≈mvn nicht in Zusammenhang mit einem
énakexvrhk≈w, sondern mit einem Verstorbenen erscheint. Dem liegt offenbar zugrunde, daß auch der
Töpfer Ammonius, Sohn des Antonius, mittlerweilse verstorben ist, allerdings nicht im 4. Jahr wie der
vorhergenannte Herakleides, Sohn des Didas, sondern im 5. Jahr Vespasians, welche Jahreszahl m.E. in
Z. 146 zu ergänzen ist. In Verbindung mit der oben erwähnten Formulierung, daß „die eine Hälfte des
xeirvnãjion gestrichen, die verbleibende Hälfte aber in den Gnomon aufgenommen wird“ (Z. 124/5),
bedeutet dies also, daß die verbleibende halbe Steuerschuld des Ammonios gemäß dem gültigen
Steuertarif erhoben wird. Für den verstorbenen Töpfer läge somit das gleiche Verfahren vor wie für den
geflohenen Ammonios, Sohn des Sambas, dessen Steuerschuld ebenfalls prÚw gn≈mona erhoben wird
(Z. 108 u. 143, siehe oben), nur daß letzterer den vollen Satz zu bezahlen hat. Ammonios wäre demnach
in der ersten Hälfte des fünften Jahres gestorben50, weshalb ihm, wie dem in der ersten Hälfte des vier-
ten Jahres verstorbenen Herakleides, Sohn des Didas, die Hälfte des regulären Steuersatzes erlassen
wurde. Die Datierung der Abrechnung spricht nicht gegen diese These, denn sie lautet auf den Monat

48 Hier hat der Schreiber sich offensichtlich, und zwar um 2 1/2 Obolen, verrechnet.
49 Z. 119: éf' œn épog¤(nontai) efiw tÚ e (¶tow).
50 Möglicherweise auch im Monat Mecheir selbst, denn vor Mexe¤r in Z. 146 fehlt, im Gegensatz zur Erwähnung des

im vierten Jahr gestorbenen Herakleides, ein ßvw. Es läßt sich allerdings nicht entscheiden, ob hier nicht nur eine
Nachlässigkeit des Schreibers vorliegt.



172 Th. Kruse

Phamenoth des fünften Jahres (siehe oben), somit also vom Beginn der zweiten Jahreshälfte.51 Zu dieser
Zeit werden somit von den im 3. Jahr Vespasians noch tätigen insgesamt fünf Töpfern des Stadtviertels
noch vier in der Abrechnung über das xeirvnãjion geführt. Davon gehen aber nur zwei, nämlich
Tryphon und Theogeiton tatsächlich dort ihrem Gewerbe nach, denn einer ist geflohen (Ammonios,
Sohn des Sambas, im 3. Jahr) und zwei sind gestorben (Herakleides, Sohn des Didas, im 4. Jahr und
Ammonios, Sohn des Antonius, im 5. Jahr).

Der Text endet mit der Feststellung der sich aus der vorangehenden Abrechnung ergebenden
Gesamtsumme des Aufkommens der Gewerbesteuer der im êmfodon ansässigen Wollwalker und
Töpfer für das laufende fünfte Jahr und dem Hinweis, daß ein Doppel der Abrechnung am 16.
Phamenoth dem Kgl. Schreiber und am 20. Phamenoth den grammate›w mhtropÒlevw eingereicht
wurde (Z. 149-152).

Es fällt nun auf, daß die beiden laut Z. 112 ff. diå êllou prosgrãfou in die Steuerakten aufge-
nommenen Töpfer, d.h. sowohl der nach Abschluß der Rechnungsbücher verbuchte Ammonios, Sohn
des Antonius, als auch der im vierten Jahr verstorbene Herakleides, Sohn des Didas, offensichtlich nicht
zu dem Rechnungsposten épÚ aflroÊntvn katakrimãtvn gezählt werden. Dieser bezieht sich dem
Wortlaut des Textes nach nur auf die drei durch das erste prÒsgrafon verbuchten Töpfer Tryphon,
Theogeiton und den geflohene Ammonios, Sohn des Sambas (Z. 104 ff.), da er, wie bereits erwähnt, in
Z. 111 mit den Steuersummen nur dieser drei abgeschlossen wird, wo es heißt: (g¤nontai) épÚ
aflroÊntvn kata[krim(ãtvn)] (draxma‹) na (Ùbolo‹ dÊo) (xalko› dÊo). F ü r  b e i d e  G r u p p e n
g i l t  a b e r  o f f e n s i c h t l i c h  d e r s e l b e  S t e u e r s a t z  in Höhe von 17 Drachmen, 1 1/2 Obolen
und 2 Chalkoi pro Mann und Jahr. Ferner ist zu betonen, daß es sich bei eben diesem Steuersatz nach
dem Wortlaut von Z. 124/25 um das xeirvnãjion handelt, wenn es dort über die Steuerschuld des
Töpfers Ammonios, Sohn des Antonius, heißt: o tÚ ¥misu toË x e i r v n a j ¤ o u  xvr¤zesyai tÚ d¢
loipÚn ¥misu §n gn≈moni énalambã(nesyai). Dagegen wird in Z. 105-111 wo von der Steuerschuld
der drei Töpfer Tryphon, Theogeiton und Ammonios, Sohn des Sambas, die Rede ist und der nachweis-

51 Wessely ergänzte Z. 146 folgendermaßen: ka‹ prÚw gn≈mona te[tel(euthkÒtvn) (tetãrtƒ)] (¶tei) k.t.l. Leider gibt
Wessely keine nähere Erläuterung, wie diese Ergänzung der Zeile sinngemäß aufzufassen ist. Offenbar geht er davon aus,
daß es einen gn≈mvn (= Register?) der Verstorbenen gegeben hat. In welchem Zusammenhang mit diesem gn≈mvn wird aber
nun der Name des Töpfers Ammonios, Sohn des Antonius, hier genannt? Er kann kaum wie der in Z. 115/6 (siehe oben)
genannte Herakleides, Sohn des Didas, ebenfalls bereits im vierten Jahr gestorben sein, denn dann müßte diese Tatsache in
der Abrechnung des Gewerbesteueraufkommens der Töpfer für das vierte Jahr (Z. 104-116) vermerkt sein. Dort aber wird
Ammonios noch mit dem vollen Steuersatz als nachträglich, nämlich nach Abschluß der Bücher, verbucht, geführt (Z. 111-
114). Wallace (Taxation 203) vertrat die Auffassung, daß Ammonios, Sohn des Antonius, für den im vierten Jahr verstorbe-
nen Töpfer Herakleides, Sohn des Didas, in die Gilde aufgenommen worden ist. Da er nun aber nicht das volle vierte Jahr
tätig gewesen sei, denn er hat seine Tätigkeit ja erst nach dem Tod des Herakleides aufgenommen, habe er im vierten Jahr
mit dem vollen Satz der Gewerbesteuer offenbar zu viel bezahlt. Deshalb sei ihm im fünften Jahr die eine Hälfte der
Gewerbesteuer erlassen und Ammonios nur mit der Hälfte des regulären Satzes veranschlagt worden. In diesem Sinne ver-
steht Wallace offenbar die oben zitierte Formulierung in Z. 124/5, wonach tÚ d¢ loipÚn ¥misu (des Steuersatzes des
Ammonios) §n gn≈moni énalambãnesyai. Wallace äußert sich nicht weiter, wie unter dieser Prämisse der Satz prÚw
gn≈mona te[tel(euthkÒtvn) k.t.l. zu verstehen ist. Aber im Sinne seiner These müßte Z. 146-148 so zu aufzufassen sein,
daß der halbe Gewerbesteuersatz des Ammonios, Sohn des Antonius, gemäß dem Steuertarif für die (oder eines?) im vierten
Jahr Gestorbenen erhoben wird, also in demselben Sinne wie die in Z. 108 u. 143 erscheinende Wendung prÚw gn≈mona
énakexvr( ). Nur daß durch die Wendung prÚw gn≈mona te[tel(euthkÒtvn) k.t.l. nicht ein verstorbener Töpfer, sondern
ein anstelle eines solchen in die Korporation aufgenommener Töpfer charakterisiert würde. In gleicher Weise soll ja laut
Wallace auch der in Z. 108-110 u. 143-145 prÚw gn≈mona énakexv(rhk–) verbuchte Antonius, Sohn des Sambas, nicht
etwa selbst steuerflüchtig, sondern anstelle eines in die énax≈rhsiw gegangenen Töpfers in deren Korporation aufgenom-
men worden sein. Diese Erklärung vermag jedoch aus denselben Gründen, die bereits in Zusammenhang mit der
Formulierung prÚw gn≈mona énakexv(rhk–) dargelegt wurden (siehe hierzu oben Anm. 39), nicht zu überzeugen. Ich
möchte mich daher der Aufassung von Johnson, Roman Egypt 395 u. 396 anschließen, wonach auch der Töpfer Ammonios,
Sohn des Antonius, zum Zeitpunkt der Anfertigung der Abrechnung verstorben ist, und zwar nicht im vierten, sondern im
fünften Jahr Vespasians, und somit Z. 146 folgendermaßen ergänzen: ka‹ prÚw gn≈mona te[tel(euthk∆w) e] (¶tei)
OÈespasian[oË] Mexe¤r, was etwa mit „und in Übereinstimmung mit dem Steuertarif, einer, der im fünften Jahre
Vespasians gestorben ist, Ammonios ...“ zu übersetzen wäre.
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lich derselbe Steuersatz zugrundeliegt, die Gewerbesteuer in Zusammenhang mit irgendwelchen
katakr¤mata gebracht, da die Steuerzahlungen dieser drei kerame›w dort unter einem Rechnungsposten
épÚ aflroÊntvn katakri(mãtvn) zusammengefaßt werden. In der kat' êndra-Liste der einzelnen
Steuerzahler in den Z. 130 ff., wo die drei Töpfer Tryphon, Theogeiton und Ammonios, Sohn des
Sambas, mit den jeweils auf sie entfallenden Beträgen erneut verzeichnet sind, fehlt dann allerdings
wiederum jeder Hinweis auf die katakr¤mata.

Es ist in Anbetracht dieses Befundes nun schlechterdings nicht zu sehen, auf welche Weise die
katakr¤mata in die Berechnung der Gewerbesteuer miteingeflossen sein könnten. Die Tatsache, daß
sowohl die drei Töpfer, deren Steuerschuld unter dem Rechnungsposten épÚ aflroÊntvn katakrimãtvn
abgerechnet wird, als auch die zwei Töpfer, für die in Zusammenhang mit ihrem xeirvnãjion solche
katakr¤mata nicht erwähnt werden, denselben Steuersatz zahlen, deutet vielmehr darauf hin, daß dies
nicht der Fall ist. Denn man wird wohl kaum den Ausweg beschreiten können, katakr¤mata und
xeirvnãjion als synonym verwendete Begriffe aufzufassen. Dagegen spricht nicht nur die unterschied-
liche Wortbedeutung, sondern auch der Umstand, daß die katakr¤mata in einem eigenen, klar abge-
grenzten Rechnungsposten i n n e r h a l b  eines lÒgow xeirvnaj¤ou erscheinen und damit dem
xeirvnãjion untergeordnet sind. Es läßt sich mithin also nicht mehr sagen, als daß die drei Töpfer des
Stadtviertels Apolloniu Parembole Tryphon, Theogeiton und Ammonius, Sohn des Sambas, insofern
näher charakterisiert werden, als sie – im Gegensatz zu ihren beiden Berufskollegen Herakleides und
Ammonios, Sohn des Antonius – in irgendeiner Weise mit den besagten katakr¤mata belastet sind.
Wenn diese auch in die vom Amphodarchen Herakleides vorgenommene Berechnung der
Gewerbesteuer der Töpfer offensichtlich nicht mit eingeflossen sind, so deutet der Umstand, daß die
katakr¤mata in seiner Abrechnung erwähnt werden, doch wohl darauf hin, daß sie für das xeirvnã-
jion in einer für uns nicht näher erkennbaren Weise von Bedeutung sind. Möglicherweise war zwar
bereits darüber entschieden, daß die drei Töpfer mit katakr¤mata belastet werden sollten, jedoch noch
nicht über ihre Höhe. Vielleicht ist ihre Erwähnung im lÒgow xeirvnaj¤ou des Herakleides auch
lediglich eine Art Verweis auf ein weiteres Register, in welchem die besagten katakr¤mata verzeichnet
gewesen sein könnten. Sicherlich könnte man auch vermuten, daß dem Amphodarchen bei seiner
Abrechnung der Gewerbesteuer der Fehler unterlaufen ist, daß er zwar das xeirvnãjion der drei Töpfer,
nicht jedoch die darüberhinaus auf sie entfallenden katakr¤mata berechnet hat. Es könnte dies damit
zusammenhängen, daß die Berechnung der Gewerbesteuer der Töpfer im Gegensatz zu der der
§riorabdista¤ insofern nicht ihren regulären Gang nahm, als die insgesamt fünf Töpfer nachträglich,
nämlich durch zwei prÒsgrafa, in den Steuerakten verbucht worden sind. Doch wird man hierzu wohl
nur ungern seine Zuflucht nehmen wollen, nicht nur weil die in SPP IV p. 62-78 versammelten Akten
des Herakleides im allgemeinen recht sorgfältig geführt zu sein scheinen, sondern weil dies wohl ein
allzu bequemer Ausweg wäre, demgegenüber m.E. das Eingeständnis des Nichtwissens vorzuziehen ist,
zumindest bis wir über aussagekräftigere Quellen verfügen.

Wie bereits oben bemerkt, versteht S.L. Wallace die katakr¤mata als „fines“, mithin als Geld-
bußen. Zugleich vertritt er die Auffassung, daß diese Geldbußen in einer Umlage der Steuerschuld eines
unbekannten steuerflüchtigen Töpfers – an dessen Stelle später Ammonios, Sohn des Sambas in die
Berufskorporation der kerame›w aufgenommen worden sei52 – auf die verbleibenden Töpfer Tryphon
und Theogeiton bestanden habe, die diese zusätzlich zu der auf sie selbst entfallenden Steuersumme
aufzubringen hatten.53 Auch A.Ch. Johnson sieht den Text als Beleg für eine „corporate liability of

52 Siehe hierzu oben Anm. 39
53 Taxation 203-204: „The payment of the potter‘s tax had been further complicated by the fact that in the year A.D. 70-

1 one of the potters had absconded (énakexvr(hk°nai)). His tax, nevertheless, had to bee paid, for flight from the burdens
of taxation (or of liturgies) could not be condoned by a formal §lãssvma. Apparently this additional burden had to be
assumed by the remaining potters, for their payments in the year A.D. 72-3 are introduced by the phrase épÚ m¢n aflroÊntvn
katakrim(ãtvn) which seems to mean ‚from the fines due‘.“
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guilds“ und glaubt, daß die Steuerschuld des énakexvrhk≈w den übrigen Töpfern zur Last gelegt
wurde.54 Am ausführlichsten wurde diese These in jüngster Zeit unter Berufung auf Johnson erneut von
S. Link in seinem Beitrag über die Anachoresis im römischen Ägypten während der frühen Kaiserzeit55

vertreten, der indessen m.E. zu Recht der Auffassung ist, daß es sich bei dem Geflohenen um den
Töpfer Ammonios, Sohn des Sambas, selbst handelt. Nach der von Link vertretenen These ist die aus
SPP IV p. 70-71 Kol. VII-X zu entnehmende kollektive Steuerhaftung der Berufskorporation der Töpfer
von Ptolemais Euergetis während der Regierungszeit Vespasians als eine Art Vorläufer des unter Traian
eingeführten merismÚw énakexvrhkÒtvn zu betrachten. Bei letzterem handelt es sich, wie der Name
schon sagt, um ein System der Repartierung der Steuerschuld derjenigen Angehörigen eines der
laograf¤a bzw. sonstigen per capita erhobenen Steuern unterworfenen Kollektivs, die sich durch
énax≈rhsiw ihren fiskalischen Verpflichtungen entzogen hatten, auf die verbleibenden Mitglieder der
Gemeinschaft der Steuerzahlenden (etwa eines Dorfes).56 Ein solches System der zwangsweisen
Umlage sieht Link in der Nachfolge von Wallace und Johnson also bereits beim xeirvnãjion der
Töpfer des Stadtviertels Apolloniu Parembole zur Zeit des Vespasian am Werke57, wobei alle drei
Gelehrten anscheinend übereinstimmend der Auffassung, sind, daß sich diese kollektive Haftung der
Berufsvereinigung der Töpfer in den katakr¤mata manifestiert, die im lÒgow xeirvnaj¤ou des
Amphodarchen Herakleides erscheinen.

Unbeschadet dessen, daß m.E. die Annahme einer solchen kollektiven Steuerhaftung einer
Handwerkskorporation in der frühen Kaiserzeit problematisch ist, was hier jedoch nicht in der gebote-
nen Ausführlichkeit dargelegt werden kann58, läßt sich diese Möglichkeit in Anbetracht der gegenwärti-
gen Quellenlage sicherlich nicht ausschließen. Ich zweifle jedoch daran, ob sie sich mit dem hier in
Rede stehenden Text beweisen läßt, wie dies die drei oben zitierten Autoren offenbar annehmen.
Zunächst einmal verwundert nämlich, daß – angenommen, die Steuerlast des flüchtigen Ammonios,

54 Roman Egypt 394 und ibid. mit der apodiktischen Feststellung: „...one had run away and his tax was collected from
two remaining alives (sc. potters)“.

55 Siehe oben Anm. 39.
56 Zum mersismÚw énakexvrhkÒtvn siehe die Zusammenfassung des Forschungsstandes bei B. Palme, Das Amt des

épaithtÆw in Ägypten (MPER NS XX) Wien 1989, 49.
57 Siehe etwa Klio 75, 1993, 317: „Allem Anschein nach hafteten Tryphon und Theogeiton für den Steuerausfall, den

ihr Kollege Ammonios durch seine Flucht verursacht hatte.“ Diese erläuternde Bemerkung folgt auf die Übersetzung des
Passus in SPP IV Kol. IX Z. 139-145, die wie folgt lautet: „Zwei im Dienst, Tryphon und Theogeiton, und einer, der geflo-
hen ist, Ammonios, dessen Steuer gemäß der Steuerordnung erhoben wurde, macht zusammen drei Töpfer“; die von Link
vorgenommene Klassifizierung der beiden Töpfer Tryphon und Theogeiton als „zwei im Dienst“ findet indessen im Text
keine Entsprechung.

58 Von einer Korporation der Töpfer spricht der Text an keiner Stelle. Alle in der Abrechung genannten Töpfer unter-
liegen offensichtlich demselben Steuersatz (siehe oben). Was soll es denn bedeuten, wenn Tryphon und Theogeiton für die
Steuerschuld des Ammonios aufzukommen haben? Warum nur diese beiden Töpfer im Stadtviertel Apolloniou Parembole?
Was ist mit den übrigen Töpfern in den anderen Stadtvierteln? Hafteten diese auch, oder nur die beiden, die das Pech hatten,
im selben Stadtviertel wie der Geflohene ihrem Gewerbe nachzugehen? Bildeten also die Töpfer einzelner Stadtviertel spe-
zielle Gilden oder zumindest Unterabteilungen einer größeren Berufsgenossenschaft, die aber doch so selbständig gewesen
sein müssen, daß nur eine solche Unterabteilung für die Steuerschuld eines geflohenen Mitglieds der Berufsgenossenschaft
in Haft genommen werden konnte? Außerdem: Wenn, wie Link annimmt, in vespasianischer Zeit tatsächlich eine korpora-
tive Steuerhaftung der Berufskollegen existiert hätte, dann setzte dies bereits für die 2. Hälfte des 1. nachchristlichen
Jahrhunderts eine Art staatliches Statut für die Berufsvereinigungen bzw. die Ausübenden der verschiedenen Gewerbezweige
voraus. So müßte man etwa annehmen, daß ein Zwang zur Mitgliedschaft in einer Berufsgenossenschaft bestand, oder aber,
daß es den einzelnen Gewerbetreibenden verboten war, das Gewerbe zu wechseln oder es aufzugeben, um ihren Broterwerb
auf andere Weise zu sichern. Denn wie sonst hätte sich der Staat ausreichender Zugriffsmöglichkeiten versichern können, um
die korporative Steuerhaftung der Berufskollegen überhaupt durchzusetzen? Zumal, wenn man in Betracht zieht, daß die
Attraktivität der Berufe oder der Berufsgenossenschaften angesichts des Risikos, etwa für einen geflohenen Kollegen die
Gewerbesteuerschuld übernehmen zu müssen, nicht gerade zugenommen haben dürfte. Dies halte ich in der hier in Rede ste-
henden Zeit jedoch für wenig wahrscheinlich; zur Steuereintreibung und Steuerhaftung der Berufsgenossenschaften für die
Gewerbesteuer in der byzantinischen Zeit hingegen siehe jetzt I.F. Fikhman, Sur quelques aspects socio-économiques de
l’activité des corporations professionelles, ZPE 103, 1994, 29-30 mit ausführlichen Hinweisen auf die ältere Literatur.
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Sohn des Sambas, oder eines weiteren unbekannten Töpfers wäre tatsächlich auf die beiden Töpfer
Tryphon und Theogeiton umgelegt worden – diese Repartition nirgendwo im Text erwähnt wird, und
zwar weder in Zusammenhang mit der Abrechnung des Postens épÚ aflroÊntvn katakrimãtvn in Kol.
VII Z. 105-111, wo die auf die drei Töpfer Tryphon, Theogeiton und Ammonios, Sohn des Sambas, ent-
fallende Steuersumme erstmalig (nämlich in Zusammenhang mit ihrer Verbuchung für das zurücklie-
gende 4. Jahr) erscheint, noch anläßlich der erneuten Erwähnung derselben drei Töpfer im Rahmen der
kat' êndra-Liste über die von ihnen für das laufende 5. Jahr geschuldete Summe in Kol. IX Z. 139-
145. Sollte man nicht erwarten, daß im Falle einer solchen Repartition wenigstens bei der Schlußberech-
nung des xeirvnãjion der Töpfer für das gegenwärtige Jahr, mit aller Deutlichkeit gesagt würde, daß
Tryphon und Theogeiton nicht nur den aus ihrer eigenen Ausübung des Handwerks resultierenden Steu-
ersatz, sondern darüberhinaus auch je zur Hälfte die ihnen infolge des merismÒw auferlegte Steuerschuld
ihres flüchtigen Berufskollegen zu zahlen hatten? Stattdessen werden die drei Töpfer Tryphon,
Theogeiton und der offenbar steuerflüchtige Ammonios, Sohn des Sambas, jeweils mit dem auf jeden
von ihnen entfallenden Steuersatz von 17 Drachmen, 1/2 Obol, 2 Chalkoi bzw. mit einer Gesamtsumme
von 51 Drachmen, 2 Obolen, 2 Chalkoi im lÒgow xeirvnaj¤ou des Amphodarchen Herakleides geführt,
und zwar sowohl anläßlich der Abrechnung über ihre Gewerbesteuer-Zahlungen im zurückliegenden 4.
Jahr, als auch anläßlich der Berechnung der von den Töpfern im laufenden 5. Jahr aufzubringenden
Steuersumme. Sollte man als unbefangener Leser des Textes nicht aus diesem Befund bis auf weiteres
den Schluß ziehen, daß Tryphon und Theogeiton auch tatsächlich nicht mehr als eben die auf jeden von
ihnen entfallenden 17 Drachmen, 1/2 Obol, 2 Chalkoi gezahlt haben? Wer hingegen für die
Steuerschuld ihres Kollegen Ammonios, Sohn des Sambas, aufzukommen hatte, der auch im 5. Jahr
nach wie vor steuerflüchtig ist, können wir nicht sagen. Möglicherweise deutet die Bezeichnung des
Lemmas prÚw gn≈mona énakexvr( ), unter dem seine Steuerschuld erscheint, darauf hin, daß ihre
Beitreibung bis zur Rückkehr des Flüchtigen als ausgesetzt zu betrachten ist.59 Eine andere Möglichkeit
bestünde in der Annahme, daß die Angehörigen des énakexvrhk≈w für die auf diesen entfallende
Steuerschuld in die Pflicht genommen wurden, ähnlich wie dies auch im Falle von Steuerpflichtigen
gehandhabt wurde, die im 1. Halbjahr verstorben und deshalb noch die Hälfte des regulären Steuersatzes
schuldig waren.60

Unter der Prämisse der von Wallace und Johnson getroffenen Entscheidung, wonach die in den Z.
105 und 111 in Zusammenhang mit den Töpfern Tryphon, Theogeiton und Ammonios, Sohn des
Sambas, erscheinenden katakr¤mata als Geldstrafen aufzufassen sind61, scheint es mir außerdem in
juristischer Hinsicht problematisch zu sein, diese „Geldstrafen“ dann gleichzeitig als Hinweis auf eine
erfolgte Repartierung der Steuerschuld des steuerflüchtigen Ammonios auf die beiden verbleibenden
Töpfer Tryphon und Theogeiton zu interpretieren. Abgesehen davon, daß es sich hierbei um einen
Zirkelschluß handelt, würde ein solches Vorgehen auf eine Klassifizierung eines solchen merismÒw als
Geldstrafe hinauslaufen. Eine Geldstrafe ist indessen die straf- oder zivilrechtliche und staatlicherseits
verhängte Sanktion für ein Verbrechen, Vergehen oder sonst eine unerlaubte Handlung. Wenn ein
Handwerker infolge der – sollte sie denn bestehen – kollektiven Haftung seines Berufsverbandes für die

59 Es sei hier nur am Rande bemerkt, daß die Aufstellung des Amphodarchen Herakleides über das auf die in seinem
Stadtviertel ansässigen Handwerker entfallende xeirvnãjion über die Beitreibungsfähigkeit der dort genannten Summen
keine Aussagen macht; dabei sei dahingestellt, ob die Eintreibung dieser (und anderer) Steuern zu seinen Amtsobliegenheiten
gehört hat. Aus späterer Zeit sind vereinzelt prãktorew für die einzelnen êmfoda einer Metropole, u.a. auch aus Ptolemais
Euergetis, bezeugt (siehe P.Prag. II 142 [Ptolemais Euergetis, 138 n.Chr.]; P.Lond. III 909 [p. 32] [Ptolemais Euergetis,
143/44 n.Chr.]; BGU II 434 [169 n.Chr.,wohl aus Memphis wg. der Numerierung des Stadtviertels]). Diese Belege stammen
jedoch alle aus der Zeit nach Traian, unter dem es durch die Einführung der prãktorew érgurik«n zu einer Reorganisation
der Erhebungspraxis gekommen war. Es ist also durchaus möglich, daß in der frühen Kaiserzeit die Vorsteher der êmfoda
zugleich auch Steuererhebungsbeamte waren.

60 Siehe hierzu auch oben die Bemerkungen zu dem Töpfer Herakleides, Sohn des Didas.
61 S. Link äußert sich in seinem oben Anm 39 zitierten Beitrag nicht näher zur Natur der katakr¤mata.
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Gewerbesteuer eines steuerflüchtigen Mitglieds und der damit einhergehenden Repartition der
Steuerschuld des Betreffenden auf die verbleibenden Mitglieder der Koporation einer höheren fiskali-
schen Belastung ausgesetzt ist als gewöhnlich, so kann dies m.E. entgegen der Auffassung von Wallace
und Johnson nicht als eine „Geldstrafe“ bezeichnet werden, da dem eben nicht ein Vergehen der derart
belasteten Personen vorausliegt, sondern nichts weiter als ein mißliches Schicksal.

Das Ergebnis der vorstehenden detaillierten Analyse von SPP IV p. 70-71 Kol. VII-X besteht mithin
in einem non liquet, da sie weder Aufschlüsse über die Natur der in der Berechnung des Gewerbesteuer-
aufkommens der Töpfer des Stadtviertels Apolloniu Parembole erscheinenden katakr¤mata zu erbrin-
gen, noch deren Beziehung zum xeirvnãjion zu erhellen vermochte. Diese Probleme werden auch
durch die Deutung der katakr¤mata als den Töpfern auferlegte Geldstrafen, für die die frühere
Forschung plädierte, nicht ausgeräumt, da das Dokument keine klaren Indizien liefert, die diese Inter-
pretation stützen könnten. Festzuhalten bleibt indessen, daß zwei in relativ enger zeitlicher Nachbar-
schaft entstandene Texte – ein Ausbildungsvertrag aus Oxyrhynchos vom Jahr 66 n.Chr. und eine
Steuerberechnung aus Ptolemais Euergetis vom Jahr 73 n.Chr. – in Zusammenhang mit der Zahlung der
Gewerbesteuer ein katãkrima bzw. katakr¤mata erwähnen, für die in beiden Fällen die Deutung als
Geldbußen nicht befriedigt, was es mir nicht als ausgeschlossen erscheinen läßt, daß es sich bei den
katakr¤mata um Zuschläge zum xeirvnãjion handelt.

Ein weiterer, ebenfalls aus vespasianischer Zeit stammender, kaum minder rätselhafter Text als der
gerade behandelte, in dem ebenfalls katakr¤mata erwähnt werden, ist BGU VII 1613. Das Dokument,
welches von seinen Herausgebern P. Viereck und F. Zucker als „Aufstellungen über Geldsteuerrück-
stände mehrerer Dörfer des Herakleidesbezirks“ bezeichnet wird, nennt als spätestes Jahr das 2.
Regierungsjahr des Kaisers Vespasian (= 69/70 n.Chr.), was einen Anhaltspunkt für seine Datierung
liefert. Der Text ist nur bruchstückhaft überliefert. Erhalten sind zwei Fragmente mit den Resten je
zweier Kolumnen Text. Zwar gab es in der Vergangenheit vereinzelte Korrekturvorschläge62, jedoch
bedürfte der gesamte Text dringend einer erneuten Bearbeitung. Sein Verwendungszweck bleibt unklar.
Entgegen der Auffassung der Herausgeber betreffen die Abrechungen indessen offenbar nicht nur
Dörfer im Herakleides-Bezirk (erwähnt werden Philadelpheia und Hephaistias), sondern in zumindest
einem Falle auch eine k≈mh in der Yem¤stou mer¤w des Arsinoites, wie sich an der Erwähnung des
Dorfes Herakleia zeigt.63

Von Interesse für unseren Zusammenhang ist die Kol. II auf dem Fragment B, der einzige Teil des
Textes, der von den Herausgebern vollständig ediert wurde. Die erste Zeile ist verstümmelt, und nach Z.
25 bricht der Text ab. Er enthält, wie die vorangehenden Teile auch, Geldsummen aus einer ganzen
Reihe verschiedener Steuern. Die vergleichsweise kleinen Summen und die Zusammenstellung ganz
verschiedener Steuern sowie die Erwähnung von z.T. bereits lange zurückliegenden Erhebungsjahren
lassen es in der Tat als einigermaßen sicher erscheinen, daß es sich um eine Auflistung von
Steuerrückständen handelt. Z. 1-15 enthalten eine Aufstellung über die Rückstände an laograf¤a, timØ
puroË, naÊbion und möglicherweise ÍikÆ für die Dörfer Herakleia und Hephaistias aus dem Zeitraum
vom 9. Jahr Neros bis zum 2. Jahr Vespasians (= 62/63-69/70 n.Chr.), die sich auf insgesamt 202
Drachmen und 2 Obolen belaufen.64

62 Siehe BL III 21; VIII 45 f.
63 Siehe gegen die Auffassung der Hg., die das erwähnte Herakleia mit einem bisher unbekannten Dorf in der

ÑHrakle¤dou mer¤w identifizieren wollten, D. Hobson, The Village of Heraklia in the Arsinoite Nome, BASP 22, 1985, 101-
115, ibid. 111 Anm 26, die darauf hinweist, daß Herakleia oft zusammen mit Dörfern des Herakleidesbezirks genannt wird,
da es an der Grenze zwischen Yem¤stou und ÑHrakle¤dou mer¤w lag.

64 Z. 1-5 und 6-15 werden von den Hgg. zwar, wie oben nachvollzogen, als zwei getrennte Abrechnungen betrachtet
(siehe BGU VII p. 115), jedoch scheint mir dies nicht der Realität zu entsprechen, da in Z. 15 alle bis dahin genannten
Posten mit g¤nontai (draxma‹) sb (dÊo Ùbolo¤) addiert werden.
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Z. 16-25 ist eine weitere Aufstellung über Steuerrückstände aus dem Zeitraum vom 9. Jahr Neros
bis zum 1. Jahr Vespasians (62/63-69 n.Chr.) für das Dorf Philadelpheia. Dieser Abschnitt des Textes
bildet eine von der vorangehenden deutlich getrennte Abrechnung, die in Z. 16 an einen Toparchen
namens Iason adressiert ist und als suna¤rema, also als „zusammenfassender Bericht“ bzw. „zusam-
menfassende Abrechnung”65, bezeichnet wird. In der Reihenfolge des Textes betrifft diese Abrechnung
die folgenden Posten66:

1. Rückstände an laograf¤a (Betrag verloren oder unsicher67) und ÍikÆ (12 Drachmen?) aus dem
2. Jahr Vespasians (= 69/70 n.Chr.) (Z. 17).

2. Rückstände an suntãjimon (Betrag verloren68) und ÍikÆ (2 Drachmen) von Philadelpheia aus
dem 1. Jahr Vespasians (= 68/9 n. Chr.) (Z. 18).

3. Rückstände an xvmatikÒn (80 Drachmen) und èlikÆ (120 Drachmen) aus dem 1. Jahr
Vespasians (Z. 19).

4. Rückstände an xvmatikÒn (20 Drachmen) aus dem 13. Jahr Neros (= 66/7 n.Chr.) (Z. 19).
5. Rückstände an timØ puroË (28 Drachmen, 5 Obolen) aus dem ersten Jahr Galbas (= 68 n.Chr.)

(Z. 20).

65 Siehe auch den Komm. der Hg. zu Z. 16. Nach Auffassung der Herausgeber (loc. cit.) soll der Toparch Iason die
Abrechung angefertigt haben. In diesem Falle würde es jedoch verwundern, daß sein Name und Titel im Dativ steht, weshalb
ich eher vermuten möchte, daß die Abrechnung an diesen Beamten adressiert ist, siehe auch Wallace, Taxation 321. M.E. ist
eine solche oder ähnliche Adressierung an einen Beamten auch in Z. 1 von Frg. B Kol. II anzunehmen, für die die
Herausgeber nur Buchstabenreste angeben.

66 [ÉI]ãsvni top(ãrx˙) ê[l]lo suna¤r[em]a | laograf¤aw b (¶touw) []..[...]e Ébr[], Íik(∞w) i`b`[], | a (¶touw) sun-
taj(¤mou) Filadel(fe¤aw) a (¶touw) OÈ(espasianoË) [(draxma‹) Zahl], Íik(∞w) b (dÊo Ùbolo¤), | xv(matikoË) a (¶touw)
OÈ(espasianoË) (draxma‹) p, èl(ik∞w) rk, xv(matikoË) ib̀ [(¶touw)] N°rv(now) (draxma‹) k, |20 tim(∞w) (puroË) a (¶touw)
Gãlba rup(ara‹) (draxma‹) kh (Ùbolo‹ p°nte), ig (¶touw) N°rv(now) katak() [(draxma‹) ..], | ib (¶touw) ımo¤v(w)
(draxma¤) h (Ùbolo‹ p°nte), ia (¶touw) ımo(¤vw) (draxma‹) p (Ùbolo‹ p°nte), i (¶touw) ım(o¤vw) (Ùbolo‹ t°ssarew) | y
(¶touw) ım(o¤vw) (draxma‹) oe (ÙbolÒw) (¥misu), pr. . .m kata.()[] y (¶touw) pd | naub(¤vn) a` (¶touw) OÈ(espasianoË)
(draxma‹) g (¥misu), [a (¶touw)] Gãlb(a) è`l(ik∞w) r`k, ia (¶touw) N°rv(now) k[...], | i (¶touw) N°rv(now) .....a`[....].
(draxma‹) kg (¥misu) |25 [..]....a [ (Hier bricht der Text ab).

67 Nach der Lesung der Herausgeber (siehe oben Anm. 66) lautet der Passus laograf¤aw b (¶touw) []..[...]e Ébr[],
wobei allerdings der im Vergleich zu allen sonstigen im Text genannten Summen exorbitant hohe Betrag von 2100
Drachmen stark verwundert. Man vergleiche demgegenüber etwa Frg. B. Z. 6/7, wo die Rückstände an Kopfsteuer für das 2.
Jahr Vespasians aus Hephaistias mit über 100 Drachmen beziffert werden. Zwar war Philadelpheia sicherlich um einiges
größer als Hepahaistias, 2100 Drachmen an Rückständen aus der laograf¤a scheinen mir aber dennoch entschieden zu viel
zu sein. Das genannte zweite Jahr kann eigentlich nur das zweite Jahr Vespasians sein, denn nur für diesen Kaiser nennt der
Text regelmäßig das zweite Jahr. Wenn dieses wie zumeist im Text in der Form b (¶tow) OÈ(espasianoË) abgekürzt wurde
(siehe etwa Frg. B. Kol. II Z. 4, 8, 18, 19, 23), kann der Kaisernamen nicht den gesamten Platz der Lücke hinter b (¶touw)
ausgefüllt haben. In dieser müßte demnach auch noch ein Drachmenzeichen und sodann der Betrag für die laograf¤a
gestanden haben. Hinter e und Éb verbirgt sich dann vielleicht die Verlesung des Restes der Bezeichnung einer weiteren
Steuer, die im zweiten Jahr angefallen war, mit einer darauffolgenden Summe, die sich demnach auf 100 Drachmen belaufen
haben müßte. In Frg. B. Kol. II Z. 7 ist jedoch auch die Form b (¶touw) OÈespasiano(Ë) bezeugt. Wenn diese auch in 17
anzunehmen ist, dann füllt der Kaisernamen die ganze Lücke aus und hinter dem von den Hg. gelesenen e und Éb verbirgt
sich vielleicht ein verlesener Rest des Kaisernamens und ein Drachmenzeichen. Dann würden sich die Rückstände aus der
laograf¤a auf 100 Drachmen belaufen. Die dritte Möglichkeit schließlich wäre, daß in der Lücke der Name von
Philadelpheia gestanden hat. Unter dieser letzteren Prämisse könnte man etwa die folgende Ergänzung von Z. 17 erwägen:
laograf¤aw b (¶touw) [O]È`(espasianoË) F`[ila]d`(elfe¤aw) (draxma‹) r. Ohne die dringend notwendige Autopsie des
Textes, der sich laut brieflicher Auskunft von G. Poethke seit Kriegsende in Warschau befindet, läßt sich jedoch keine
Entscheidung fällen.

68 Die Herausgeber ergänzen einen Betrag von 20 Drachmen: a (¶touw) suntaj(¤mou) Filadel(fe¤aw) a (¶touw)
OÈ(espasianoË) [(draxma‹) k]. Im Text findet sich indessen nicht der geringste Hinweis auf einen solchen Betrag. Bei dem
zweimaligen a (¶touw) handelt es sich wohl um ein Versehen des Schreibers, das wohl durch dessen häufigen Wechsel in der
Reihenfolge der einzelnen Bestandteile jedes Eintrages zu erklären sein dürfte. So steht etwa das Jahr, für das der jeweilige
Rückstand verbucht wird einmal vor, einmal hinter der Bezeichnung der Steuer, siehe auch die Bemerkungen der
Herausgeber BGU VII p. 116.
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6. Rückstände an katak() aus dem 13. (Betrag verloren), 12. (8 Drachmen, 5 Obolen), 11. (80
Drachmen, 5 Obolen), 10. (4 Obolen) und 9. (75 Drachmen, 1 1/2 Obolen) Jahr Neros (62/3-66/7
n.Chr.) (Z. 20-22). Die Bedeutung von pr. . .m kata.()[] y (¶touw) pd am Schluß von Z. 22 bleibt unklar.
Da hier erneut vom 9. Jahr die Rede ist, erwogen die Hg. des Textes, daß es sich um eine „Zuschlags-
zahlung“ handeln könnte, die mit den 75 Drachmen 1 1/2 Obolen katak() des 9. Jahres zu einer
Gesamtsumme von 84 Drachmen zusammengerechnet wird.69 Dieser „Zuschlag“ beliefe sich dann auf
eine Summe von 8 Drachmen und 4 1/2 Obolen.70 Ferner fällt auf, daß der Schreiber in diesem Teil der
Abrechnung sein Ordnungsprinzip ändert. Vorher richtete sich die Ordnung der Abrechnung nach dem
jeweiligen Jahr für das die Rückstände verbucht werden, nunmehr aber basiert die Ordnung auf der
Zahlung katak( ) selbst, für die dann in absteigender Reihenfolge die Jahre aufgezählt werden, aus
denen die Rückstände angefallen sind.71

7. Rückstände an naÊbion (3 1/2 Drachmen) aus dem 1. Jahr Vespasians (Z. 23).
8. Rückstände an èlikÆ (120 Drachmen) aus dem 1. Jahr Galbas (und dem 11. Jahr Neros?) (Z.

23).72

Über die Bedeutung der in dem Text genannten Abgaben sind wir bis auf eine Ausnahme durch andere
Dokumente im Allgemeinen recht gut unterrichtet. Die Ausnahme bilden, wie sich unschwer erkennen
läßt, die als katak( ) bezeichneten Zahlungen in Z. 20-22. Solche oder ähnliche Zahlungen scheinen im
übrigen noch einmal in den wenigen Textresten des Frg. A genannt zu werden, wo indessen der
Zusammenhang infolge des schlechten Erhaltungszustandes des Textes völlig im Dunkeln bleibt.73 Die
Herausgeber haben katak( ) für eine Steuer erklärt, wenngleich ohne eine Auflösung der Abkürzung
vorzuschlagen oder Vermutungen über die Bedeutung einer solchen Abgabe anzustellen.7 4

Demgegenüber hat S.L. Wallace die Auffassung vertreten, daß es sich bei den unter dem Titel katak( )
in BGU VII 1613 erscheinenden Rückständen um Geldstrafen handele, die u.a. säumigen Steuerzahlern
auferlegt worden seien, und damit offensichtlich für die Auflösung der Abkürzung katak( ) zu
katak(rimãtvn) plädiert, wenn auch letzteres nicht expressis verbis.75

In der Deutung der Abkürzung katak( ) als katãkrima bzw. katakr¤mata ist Wallace m.E. bei-
zupflichten. Dafür spricht schon das Erscheinen von katakr¤mata in Zusammenhang mit der Zahlung
der Gewerbesteuer in den anderen oben behandelten annähernd zeitgenössischen Texten P.Oxy. XLI
2971 und SPP IV p. 70-71 Kol. VII-X. Auch dort werden die katakr¤mata bzw. das katãkrima in
Zusammenhang mit der Zahlung von Steuern, nämlich der Gewerbesteuer erwähnt, wohingegen sie in
der obigen Abrechnung aus Philadelpheia in der Nachbarschaft einer ganzen Reihe verschiedener

69 Siehe BGU VII p. 115; vielleicht prosm(etroum°nvn)? Allerdings würde man dies nicht bei Geldsteuern, sondern
nur bei Naturalsteuern erwarten, aber für prosdiagrafoum(°nvn) ist für die Lücke zu lang.

70 Dieser Betrag ist mithin genauso hoch wie der halbe Satz der Gewerbesteuer, der laut SPP IV p. 70-71 Z. 115-116
auf den verstorbenen Töpfer Herakleides, Sohn des Didas entfällt (siehe oben). Handelt es sich hier um einen Zufall?

71 Siehe auch BGU VII p. 116
72 Die Hgg. (siehe BGU VII p. 115) haben erwogen, daß in der Lücke am Schluß von Z. 23 (siehe oben Anm. 66) viel-

leicht ebenfalls die Abgabe katak() gestanden haben könne, was ich jedoch eher für unwahrscheinlich halte, denn wenn die
Länge der Lücke am Ende von Z. 23 von ihnen korrekt angegeben wurde, dann reicht m.E. der Platz nicht aus, um sowohl
die Abkürzung katak(), als auch einen Geldbetrag zu ergänzen. Daher würde ich das k[...] hinter N°rv(now) eher als den
Beginn einer Zahl und damit eines Betrages interpretieren, der ebenfalls einen Rückstand aus der unmittelbar vorher in
Zusammenhang mit dem ersten Jahr Galbas genannten èlikÆ bezeichnet. Gegen die Annahme der Herausgeber ist vor allem
aber der Einwand zu erheben, daß Rückstände an katak() aus dem 11. Jahr Neros ja bereits in Z. 21 genannt wurden und
eine Wiederholung an dieser Stelle daher keinen Sinn macht.

73 Siehe BGU VII 1613 Frg. A Kol. I Z. 1-3: §pitima‹ katak() [...] | Filadel(fe¤aw) b (¶touw) N°rvnow [...] | Mus ....[
74 Siehe den Kommentar zu Frg. A Kol. I (BGU VII p. 112): „katak( ) scheint die in B Kol. II begegnende Steuer zu

sein“ u. oben die Bemerkungen zu Frg. B Kol. II Z. 20-22.
75 Siehe Taxation 321: „Considerable sums for fines (katakr¤mata) are included in the tax-collectors' reports, and

some of these fines may have been exacted for late payment of taxes“, wobei als Beleg hierfür in Anm. 214 u.a. auch BGU
VII 1613 zitiert wird (siehe op. cit. 485).
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Steuern genannt werden. Dieser Umstand sowie die Tatsache, daß die Rückstände unter dem Titel
katak( ) nicht näher spezifiziert, sondern die Außenstände aus ihrer Erhebung in derselben Weise wie
die aus den anderen Steuern bezeichnet werden, nimmt indessen m.E. eher für die These der
Herausgeber des Textes ein, wonach es sich bei katak( ) ebenfalls um eine Abgabe oder eine Steuer
handelt. Bei einer Deutung als Geldstrafe würde man wohl eher eine nähere Spezifizierung über ihren
Anlaß erwarten. Liegt allen diesen unter dem Titel katak( ) über einen Zeitraum von nicht weniger als
fünf Jahren verhängten Geldstrafen derselbe Tatbestand zugrunde oder haben sie verschiedene Anlässe?
Schließlich würde es – gesetzt den Fall, es handelte sich bei den in BGU VII 1613 erwähnten
katakr¤mata tatsächlich um Geldstrafen – doch einigermaßen verwundern, daß sich über einen länge-
ren Zeitraum A u ß e n s t ä n d e  a u s  d i e s e n  G e l d s t r a f e n  aufgehäuft haben sollen, oder m.a.W.,
daß der Staat bzw. der Fiskus zwar über fünf Jahre hinweg Jahr für Jahr über irgendwelche Einwohner
von Philadelpheia Geldstrafen verhängt hat, diese jedoch zum Teil, da er offenbar nicht in der Lage war,
sie auch einzuziehen, regelmäßig, wie bei anderen ausstehenden Zahlungen an den Fiskus auch, über
eine Reihe von Jahren hindurch als Rückstände verbucht haben soll. Eine ausnahmsweise und aufgrund
irgendeines Vergehens oder Fehlverhaltens erhobene Geldstrafe ist per definitionem aber etwas anderes
als eine regelmäßig erhobene Abgabe oder Steuer. Mag sich bei letzterer der Fiskus bzw. die in seinem
Auftrag handelnden Erhebungsbehörden in Einzelfällen kulant zeigen und im Falle einer aus irgendwel-
chen Gründen nicht möglichen Eintreibung die Zahlung stunden bzw. als Außenstand verbuchen, so ist
zumindest a priori nicht ohne weiteres zu erwarten, daß er sich im Falle der Eintreibung verhängter
Geldstrafen ebenso nachsichtig zeigt. Die Durchsetzung eines Strafanspruches hat, schon im Interesse
der Wahrung staatlicher Autorität, wohl eine größere Dringlichkeit als die auf eine pünktliche
Steuerzahlung, weshalb es m.E. auf den ersten Blick nicht so unproblematisch ist, daß nicht beglichene
Geldstrafen und Steuern gleich behandelt werden, wie dies Wallace bei seiner Interpretation von BGU
VII 1613 offenbar anzunehmen scheint.

Auch wenn der Beweis nicht mit letzter Sicherheit geführt werden kann, so halte ich es in Anbe-
tracht des oben Gesagten doch für nicht unwahrscheinlich, daß es sich bei den in der Abrechnung aus
Philadelpheia unter dem Titel katak( ) genannten Rückständen um unbeglichene Außenstände aus einer
als katãkrima bezeichneten Abgabe, nicht um unbezahlte Geldstrafen handelt. Diese Abgabe wäre
indessen nicht als eine reguläre, regelmäßig erhobene Steuer zu betrachten, denn dagegen spräche vor
allem ihre ungewöhnliche Bezeichnung als katãkrima, aber auch die Tatsache, daß sie in der
Abrechnung BGU VII 1613 als von den anderen Steuern deutlich getrennter Titel erscheint. Außerdem
sollte man wohl – im Falle, es handelte sich bei dem katãkrima tatsächlich um eine reguläre Steuer –
erwarten, daß diese in den zahlreichen uns zu Gebote stehenden Quellen über die Steuererhebung im
römischen Ägypten häufiger erscheint. In Anbetracht dessen möchte ich daher vermuten, daß es sich bei
einer solchen als katãkrima bezeichneten Abgabe um eine irreguläre, nur ausnahmsweise bzw. über
einen begrenzten Zeitraum hinweg erhobene Sonderzahlung handelt, sei es daß eine solche
Sonderabgabe als eine weitere Steuer zusätzlich zu den regulären Steuern, oder als eine Art Zuschlag
auf eine der üblichen Steuern erhoben wurde, ähnlich wie wir dies bereits anhand der Formulierung
xeirvnãjion sÁn katakr¤mati in dem oxyrhynchitischen Ausbildungsvertrag aus dem Jahr 66 n.Chr.
und in Zusammenhang mit den in der Gewerbesteuerabrechnung aus Ptolemais Euergetis erscheinenden
katakr¤mata vom Jahr 73 n.Chr. vermutet haben. Es wäre dabei auch denkbar, daß diese katakr¤mata
genannten Zuschläge in BGU VII 1613 in einer Umlage der Schuld aus regulären Abgaben von nicht
zahlungsfähigen Dorfbewohnern auf die verbleibende steuerpflichtige Bevölkerung bestand haben.
Diese, einstweilen freilich unbeweisbare Prämisse, könnte vielleicht auch eine Erklärung dafür bieten,
warum sich über einen längeren Zeitraum Rückstände aus diesen Abgaben angehäuft haben, da die
Steuerausfälle ja erst nachträglich, d.h. nach Ablauf des Erhebungszeitraums errechnet und umgelegt
werden konnten.

Nach Ausweis von BGU VII 1613 könnten solche katakr¤mata mithin im Zeitraum zwischen dem
9. und dem 13. Jahr Neros (= 62/63-66/67 n.Chr.) in Philadelpheia im Fayum erhoben worden sein. Zur
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selben Zeit, genauer im 12. Jahr Neros, erklärte sich auch der Weber Seuthes aus Oxyrhynchos bereit,
für den von ihm zwecks Ausbildung im Weberhandwerk in die Lehre genomenen Knaben Heraklas die
Gewerbesteuer zusammen mit dem katãkrima zu bezahlen. Bot vielleicht im Besonderen die zweite
Hälfte der Regierungszeit des Kaisers Nero spezifische Anlässe für die Erhebung einer katãkrima
genannten irregulären Sonderabgabe?

Zur Untersuchung dieser Frage ist nun noch auf einen weiteren Text, einzugehen, in dem von kata-
kr¤mata die Rede ist und der sicherlich das prominenteste Dokument in der Reihe der zu behandelnden
Texte darstellt. Hierbei handelt es sich um das bekannte und bis auf wenige kleine Lücken nahezu voll-
ständig erhaltene Edikt des praefectus Aegypti Tiberius Iulius Alexander, welches dieser am 6. Juli des
Jahres 68 n.Chr. anläßlich der Thronbesteigung des Kaisers Galba erlassen hat und das durch zwei
Inschriften an den beiden Pylonen des Tempels von Hibis in der Oase von Khargeh76 sowie durch eine
teilweise erhaltene Abschrift in einem Papyrus, der sehr wahrscheinlich aus späterer Zeit stammt77,
überliefert ist.

Erklärtes Anliegen dieses Ediktes ist es, zahlreichen verschiedenen Mißständen der öffentlichen
Verwaltung, insbesondere auf dem Feld der Abgaben und Steuern, die in den Augen des Statthalters in
den zurückliegenden Jahren überhand genommen haben, abzuhelfen. Der für unseren Zusammenhang
interessante Abschnitt findet sich in den Z. 45-50 des Ediktes:

OÈk égn«i d' ˜ti pollØn prÒnoian poie›sye ka‹ toË tØn A‡gupton §n eÈstaye¤& [d]iam[°nein], §j ∏w
[¨¨¨`¨¨¨`¨¨¨`¨¨¨`¨¨¨`¨¨¨`¨¨¨`¨¨¨`¨¨¨`¨¨¨`¨¨¨`¨¨¨`¨¨¨`¨¨¨`¨¨¨`¨¨¨`¨¨¨`¨¨¨`¨¨¨`¨¨¨`¨¨¨`¨¨¨`¨¨¨`] |46 xorhg¤aw ¶xete, ˜sa oÂÒn te ∑n §phnvryvsãmhn. ÉEn°tuxon gãr moi pollã-
kiw ofl kay' ˜lhn tØn x≈ran gevrgoËntew ka‹ §dÆlvsan ˜ti pollå kain[«]w katekr¤yhsa[n
`¨¨¨`¨¨¨`¨¨¨`¨¨¨`¨¨¨`¨¨¨`¨¨¨`¨¨¨`¨¨¨`¨¨¨`¨¨¨`¨¨¨`¨¨¨`¨¨¨`¨¨¨`¨¨¨`] |47 [¨¨¨`¨¨¨`¨¨¨`¨¨¨`¨¨¨`¨¨¨`¨¨¨`] tel°smata sitikå ka‹ érgurikã, ka‹ oÈk §jÚn to›w boulom°noiw eÈxer«w
kayolikÒn ti kain¤zein. taËta d¢ ka‹ toiaËta katakr¤mat[a o]Èk §p‹ tØn Yhba˝da mÒnh[n oÈd' §p‹
*z nomoÁw] |48 [oÈ]d¢ §p‹ toÁw pÒrrvi nomoÁw t∞w kãtvi x≈raw éllå ka‹ tå proãstia t∞w pÒlevw
¶fyasen tÆn te ÉAlejandr°vn kaloum°nhn x≈ran ka‹ tÚn Mare≈thn [nomÒn. DiÚ keleÊvi] |49 [to]›w
katå nomÚn strathgo›w ·na e‡ tina kain«w t∞i ¶ggista pentaet¤& tå mØi prÒteron teloÊmena kayo-
lik«w µi plhyik«w nom«n µ topa[rxi«n gevrgo›w] |50 [kat]ekr¤yh, taËta efiw tØn prot°ran tãjin
épokatastÆsvsin, par°ntew aÈt«n tØn épa¤thsin, ì ka‹ §p‹ tÚn dialogismÚn éxy°nta §k t«n
[¨¨¨`¨¨¨`¨¨¨`¨¨¨`¨¨¨`¨¨¨`¨¨¨`¨¨¨`¨¨¨`] |51 [¨¨¨`¨¨¨`¨¨¨`¨¨¨`]

Ti. Iulius Alexander berichtet hier also, daß er häufig (pollãkiw) von Leuten, die in der gesamten
Provinz Land bewirtschaften (ofl kay' ˜lhn tØn x≈ran gevrgoËntew), Eingaben erhalten habe, aus
denen hervorgehe, daß ihnen zahlreiche neue Abgaben, sowohl solche in Naturalien als auch solche in
Geld, auferlegt worden seien (pollå kain[«]w katekr¤yhsa[n ca. 18 Bstb.]78 tel°smata sitikå ka‹

76 Die maßgebliche Edition der Inschrift ist H.G. Evelyn White – J.H. Oliver, The Temple of Hibis in el Khargeh Oasis
II. Greek Inschriptions, New York 1938, 23-45, die die bis dahin beste Edition W. Dittenbergers (OGIS II 669) ablöste. Auf
die von Evelyn White und Oliver etablierte Textgestalt stützt sich auch die umfängliche Studie von G. Chalon, L’édit de
Tiberius Julius Alexander. Étude historique et exégétique, Lausanne 1964, siehe ibid. 15-17.

77 BGU VII 1563, von U. Wilcken, ZRG(RA) 42, 1921, 133 in traianische oder hadrianische Zeit datiert; zur
Überlieferungsgeschichte des Ediktes, siehe auch Chalon, L’édit 23-24 mit Angabe der älteren Lit.

78 Die Ergänzungsvorschläge für diese Lücke sind vielfältig, siehe etwa Chalon, L’édit 31 Anm. zu Z. 46/47. Prinzipiell
sind wohl zwei Alternativen möglich: 1. In der Lücke standen der oder die Verantwortlichen für die Erhebung der
tel°smata, was eine Ergänzung wie katekr¤yhsa[n ÍpÚ mit folgendem Titel eines oder einer Mehrzahl von Beamten
erfordern würde, eine Lösung wie sie etwa von W. Schubart, Zum Edikt des Tiberius Iulius Alexander, AFP 14, 1941, 36-43,
ibid. 41 favorisiert wurde. 2. In der Lücke stand eine nähere Charakterisierung der tel°smata wie etwa ein Hinweis auf ihre
unverhältnismäßige Höhe oder etwas Ähnliches. Hierfür sprach sich die überwiegende Mehrzahl der Editoren mit im
Einzelfall jeweils variierenden Formulierungen aus, siehe etwa W. Dittenberger, OGIS II 669,46/47: katekr¤yhsa[n ka¤per
d∞lon ¯n ˜sa de› f°rein]; zu weiteren Vorschlägen siehe bei Chalon loc. cit., der mit der Bemerkung „aucune des restitu-
tions proposées ne paraît satisfaisante“ darauf verzichtete, den bisher geäußerten Vorschlägen einen neuen hinzuzufügen. Für
den zweiten der oben dargelegten Lösungsvorschläge könnte sprechen, daß im unmittelbar darauffolgenden Satz die genann-
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érgurikã). Es sei aber nicht jedem Beliebigen erlaubt, leichtfertig Veränderungen von so generellem
Charakter einzuführen (kayolikÒn ti kain¤zein). Im Folgenden bezeichnet der Präfekt diese kata-
kriy°nta tel°smata mit dem Wort katakr¤mata (taËta d¢ ka‹ toiaËta katakr¤mat[a) und stellt
fest, daß diese mißbräuchliche Praxis im ganzen Lande eingerissen sei, denn, so Alexander, die besagten
katakr¤mata erstreckten sich nicht nur auf die Thebais, die – möglicherweise in der Lücke in Z. 47 zu
ergänzende – Heptanomia79 und die weiter entfernten Gaue des Delta, sondern auch auf das Vorland
Alexandrias (tå proãstia t∞w pÒlevw), nämlich die ÉAlejandr°vn x≈ra und den Mareotischen Gau.
Aus diesem Grunde befiehlt der Präfekt den Strategen in den Gauen der x≈ra, falls in ihren
Amtssprengeln den Landwirten in den vergangenen fünf Jahren irgendwelche neuen Abgaben auferlegt
worden seien, den alten Zustand wiederherzustellen und außer bei den Abgaben, die nicht bereits früher
im Sinne allgemeiner Gültigkeit oder doch zumindest in der Mehrzahl der Fälle bezahlt worden seien
(kayolik«w µ plhyik«w teloÊmena), die Einziehung nicht erfolgen zu lassen.

Unbeschadet der Tatsache, daß bereits W. Dittenberger im Kommentar zu seiner Edition des Ediktes
im zweiten Band der „Orientis Graecae Inscriptiones Selectae“ die von Ti. Iulius Alexander genannten
katakr¤mata als „vectigalia, quae iniuria irrogata sint incolis“ bezeichnet hatte80 – eine Auffassung,
die auch von U. Wilcken81 geteilt wurde – hat F. Preisigke auch dieses testimonium für katãkrima
unter das Lemma „Geldstrafe“ bzw. „Verurteilung“ in sein „Wörterbuch der griechischen Papyrusur-
kunden aus Ägypten“ aufgenommen.82 Mit dieser seiner Interpretation des Terminus blieb Preisigke
indessen allein. Denn auch S.L. Wallace hat in seiner umfassenden Monographie zum Steuerwesen im
römischen Ägypten offenbar dafür plädiert, die katakr¤mata im Edikt des Ti. Iulius Alexander als
Steuern zu verstehen.83 Allerdings bleibt Wallace eine Eklärung dafür schuldig, wie sich diese
Interpretation von katakr¤mata als „taxes“ mit seiner Deutung der katakr¤mata als Geldstrafen
(„fines“) in der Gewerbesteuerabrechnung aus Ptolemais Euergetis und den anderen Texten verträgt, die
wir oben ausführlich besprochen haben. W. Schubart bezeichnet in einer kleinen Untersuchung zum
Edikt die katakr¤mata, von denen der Präfekt spricht, ebenfalls nicht als Strafen, sondern als „Abga-

ten tel°smata als taËta ka‹ toiaËta katakr¤mata charakterisiert werden, wobei insbesondere das toiaËta als Hinweis
auf eine vorherige nähere Charakterisierung der tel°smata gelesen werden könnte.

79 Zur Ergänzung der Heptanomia in der Lücke siehe Chalon, L’édit 31 Anm. zu Z. 47-48; 209 f. Hingegen hält D.
Thomas, The Administrative Divisions of Egypt, in: Proc. XII Congr., 1970, 465-469, ibid. 466 u. ders., Epistrategos 2, 21 f.
die Ergänzung der konkreten Bezeichnung Heptanomia angesichts des rhetorischen Charakters des Textes nicht für zwin-
gend, da man annehmen könne, daß der Präfekt einfach habe sagen wollen, daß der erwähnte Mißbrauch nicht nur in den
entfernten Teilen des Landes (Thebais) und in vergleichsweise naheliegenden Gegenden (§p‹ toÁw pÒrrvi nomoÁw t∞w kãtvi
x≈raw), sondern gewissermaßen auch unmittelbar „vor der Haustür“ (proãstia t∞w pÒlevw) zutage getreten sei. Thomas
neigt daher dem Ergänzungsvorschlag Dittenbergers (OGIS II 669) zu: Yhba˝da mÒnhn [eron §kteinÒmena oÈ]d¢ §p‹ toÁw
pÒrrvi nomoÊw.

80 OGIS II 669 Anm. 98.
81 Griechische Ostraka I p. 504: „… dem Edict des Ti. Julius Alexander, wo es in Z. 49 ff. heisst, die Strategen sollen,

wenn in den letzten fünf Jahren unerlaubter Weise neue Steuern ausgeschrieben sind (katekr¤yh), diese wieder abschaffen
… .“

82 Siehe Preisigke, WB 752 s.v. katãkrima.
83 Dies möchte ich – unbeschadet der Tatsache, daß ein konkreter Verweis auf Z. 46-47 des Ediktes nicht erfolgt, aus

den folgenden Bemerkungen von Wallace schließen: Taxation 41: „… new taxes also had been levied upon the land; against
these new imposts cultivators all over Egypt had protested. Julius Alexander decreed that all new taxes assessed within the
last five years should be abolished“; ibid. 340: „The edict of Ti. Julius Alexander (A.D. 68) acknowledges that the chief
causes of complaints by the Egyptian farmers were forced cultivation of domain lands at high rentals, i m p o s i t i o n  o f
u n a u t h o r i z e d  t a x e s  b y  t h e  p r e f e c t s ,  disregard of immunities granted by the emperors, and illegal exactions
of assessors who demanded a normal tax in years when the Nile flood was low.“ Ein expliziter Verweis auf OGIS II 669,46-
47 erfolgt hingegen in Zusammenhang mit der Aussage in Taxation 294: „Some of the prefects even levied ex t r a
a s s e s s m e n t s  without the consent of the emperor“; siehe ferner noch ibid. 322: „The decree of the prefect Ti. Julius
Alexander admits that his predecessors in office had been guilty of unauthorized exactions and had disregarded the
exemptions established by the emperors“ (Hervorhebungen jeweils von mir).
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ben“.84 Dafür, die katakr¤mata im Edikt des Ti. Iulius Alexander als neue, unerlaubterweise einge-
führte Steuern aufzufassen, ist schließlich im Anschluß an die ältere Forschung auch der Autor der nach
wie vor jüngsten umfassenden Studie zum Edikt, G. Chalon, eingetreten, der den Passus katekr¤yhsa[n
ca. 18 Bstb.] tel°smata sitikå ka‹ érgurikã mit „imposer ... d’impôts en blé et en argent“ übersetz-
te.85 Auch in seinem Kommentar zum Text des Ediktes versteht Chalon den Passus als ein Einschreiten
des Statthalters gegen neue, ohne gültiges Vorbild erhobene Steuern, wobei er katakr¤nv im Edikt des
Alexander als Terminus für „auferlegen“ („imposer“)86 oder „beschließen“ („décréter“)87 von Abgaben
auffasst. Über die Natur dieser Abgaben stellt Chalon indessen keine weiteren Überlegungen an.

In der Tat spricht wenig dafür, in diesem Text eine Reaktion des Präfekten auf Beschwerden über zu
Unrecht verhängte Geldstrafen zu sehen. Man müßte unter dieser Prämisse davon ausgehen, daß die
Leute darüber Klage geführt hätten, daß ihnen neue Geldstrafen auferlegt worden wären, für die es kein
Präjudiz gebe, und daß ferner solcherlei Geldstrafen und die Beschwerden darüber im ganzen Land
vorgekommen seien. Ferner, daß der Präfekt den Strategen befiehlt, die Einziehung dieser Strafen zu
unterlassen, es sei denn, es handelte sich um solche, die kayolik«w oder plhyik«w erhoben werden.
Man hätte hier also dann eine Art von Generalamnestie vor sich. Die Annahme einer solchen auf den
Erlaß von in der Vergangenheit verhängten Geldstrafen zielenden Generalamnestie ist indessen kaum
wahrscheinlich, denn dann müßte man doch erwarten, daß an irgendeiner Stelle wenigstens andeu-
tungsweise einmal von dem Delikt oder den Delikten die Rede ist, derenthalben diese vielen Strafen
verhängt worden sind. Außerdem müßte in diesem Falle strenggenommen nicht eine rückwirkende
Amnestie, sondern eine Restitution zu Unrecht verhängter Geldstrafen vorliegen, denn die ganze
Diktion des Textes deutet ja darauf hin, daß die in Rede stehenden Summen b e r e i t s  b e z a h l t  w o r -
d e n  s i n d . Von einer Entschädigung spricht der Präfekt allerdings mit keinem Wort. Außerdem fragt
man sich, warum der Präfekt für das Verhängen dieser Geldstrafen, einen so untypischen Ausdruck wie
katakr¤nein tel°smata gebrauchen sollte, denn t°lesma ist die allgemeine Bezeichnung für Steuern
und Abgaben jeder Art, wohingegen es für Strafgelder spezifische Bezeichnungen wie prÒstimon oder
§p¤timon gibt. Diese können auch mit dem Verbum katakr¤nv verbunden werden, um der Tatsache
einer Veurteilung zu einem Strafgeld Ausdruck zu verleihen. So heißt es etwa im Gnomon des Idios
Logos über solche, die sich einer Verfehlung schuldig gemacht hatten, daß sie [kata]kr¤no[nt]ai
prÒ[s]teimòn`.88 Warum gebrauchte der Präfekt nicht eine solche oder eine ähnliche Formulierung,
wenn er meinte, daß die Leute, die sich mit ihren Beschwerden an ihn gewandt hatten, zu Geldstrafen
verurteilt wurden? Ferner widerspricht auch die Formulierung des Textes, wonach nur solche
katakr¤mata, die nicht zu den kayolik«w µ plhyik«w teloÊmena zu zählen sind, abgeschafft werden
sollen, der Deutung der katakr¤mata als Geldstrafen. Denn eine Geldstrafe, die nur „in der Mehrzahl
der Fälle“ (plhyik«w) bezahlt worden sein soll, erscheint doch einigermaßen merkwürdig. Schließlich
würde man unter der Prämisse, es handelte sich bei dem in Rede stehenden Passus um eine Amnestie für
Geldstrafen, wohl auch nicht recht verstehen, warum sich diese nur auf die in den letzten fünf Jahren
(t∞i ¶ggista pentaet¤&) zu Unrecht verhängten Geldstrafen beziehen sollte, oder m.a.W.: Warum soll-
ten Leute, die vor sechs und mehr Jahren zu Unrecht bestraft worden sind, schlechter gestellt werden,
als die, über die vor 1-5 Jahren ungerechtfertigterweise Geldstrafen verhängt worden sind?

Es spricht also m.E. alles für die Deutung des Passus als einer Reaktion des Präfekten auf
Beschwerden zahlreicher Bewohner der Provinz über von ihnen in den zurückliegenden Jahren zu
Unrecht erhobene und eingetriebene Abgaben, wie sie Dittenberger und in seiner Nachfolge Chalon

84 AFP 14, 1941, 41: „…; in der Lücke (sc. in Z. 46/47) würde man diejenigen vermuten, die neue Abgaben verhängt
haben …“ (siehe hierzu auch oben Anm. 77).

85 Siehe L’édit 58.
86 L’édit 144 mit Anm. 2.
87 L’édit 211.
88 BGU V 1,203/4, siehe auch ibid. 185: katekr[¤]yh t̀å`w` [proso]d̀ouw ka‹ §p[¤]timon.
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vertreten haben. Katakr¤nv in Verbindung mit einer Zahlung kann also, zumindest zur Zeit des Ediktes
des Tiberius Iulius Alexander, nicht nur die Verurteilung zu einer Geldstrafe, sondern auch – im Sinne
der abgeschwächten Bedeutung des Präfixes katã (siehe oben) – das Beschließen einer Abgabe meinen,
die nicht aufgrund eines Deliktes oder einer Übertretung erhoben wird. Im Edikt des Präfekten ist ein
katãkrima also eine Abgabe, die auf einen behördlichen Beschluß zurückgeht. Dies ist m.E. die
Verbindungslinie, die zwischen den Worten katekr¤yhsan tel°smata einerseits und taËta d¢ ka‹
toiaËta katakr¤mata andererseits zu erkennen ist. Im Verständnis des Ti. Iulius Alexander ist ein
katãkrima mithin ein katakriy¢n t°lesma. Denjenigen katakr¤mata, deren Erhebung der Präfekt als
nicht rechtens mißbilligt und deren Einziehung er untersagt, eignet deswegen ein irregulärer Charakter,
weil sie ohne irgendein Vorbild bzw. Präjudiz, oder wie der griechische Text es ausdrückt, „auf neuar-
tige, bisher nicht übliche Art und Weise“ (kain«w), erhoben worden sind.

Eine gute Parallele für den hier angenommene Gebrauch von katakr¤nv bietet eine weitere Passage in
den Z. 29-32 des Textes. In diesem Teil seines Ediktes nimmt Ti. Iulius Alexander offenbar auf
Beschwerden von Personen Bezug, die vom Fiskus (§k toË Ka¤sarow lÒgou) Land erworben haben.
Diesen Leuten seien Pachten auferlegt worden (per‹ œn §kfÒria katekr¤yh), und dies, obwohl sein
Amtsvorgänger Vestinus befohlen habe, daß solche Leute nur die kayÆkonta d.h. die üblichen Steuern -
zu zahlen hätten. Iulius Alexander bekräftigt diese Auffassung, befreit die betroffenen Personen von den
ihnen auferlegten §kfÒria und setzt für die Zukunft fest, daß für derartiges Land nur die kayÆkonta zu
zahlen seien. Denn, so seine Begründung, es sei nicht rechtens, daß Personen, die Land zu vollem
Privateigentum erworben und den Kaufpreis dafür entrichtet haben, wie die Staatspächter behandelt
werden, indem man von ihnen Pachtzinsen für ihr eigenes Land einfordert: êdikon gãr [§]stin toÁw
»nhsam°nouw ktÆmata ka‹ timåw aÈt«n épodÒntaw …w dhmos¤ouw gevrgoÁw §kfÒria épaite›syai
t«n fid¤vn §daf«n. Zu bezahlen seien von diesen Leuten nur die kayÆkonta, also wohl die üblichen
öffentlichen Abgaben (dhmÒsia), die die privaten Grundbesitzer zu zahlen haben.

Auch aus diesem Passus des Ediktes geht deutlich hervor, in welchem Sinne katakr¤nv gebraucht
wird. Es meint hier, ähnlich wie im vorher diskutierten Abschnitt, „eine Abgabe durch behördlichen
Beschluß auferlegen bzw. festsetzen.“89 Im einen Fall handelt es sich dabei um Pachten (§kfÒria), im
anderen dagegen um Abgaben bzw. Steuern (tel°smata), die von den jeweils betroffenen
Personengruppen zu Unrecht eingefordert worden waren. Ebensowenig wie die Käufer von Fiskalbesitz,
von denen der Präfekt in Z. 29-32 seines Ediktes spricht, zur Zahlung von §kfÒria, sind also die kay'
˜lhn tØn x≈ran gevrgoËntew, deren Beschwerden der Statthalter sich in Z. 46-51 annimmt, zur
Zahlung von tel°smata „verurteilt“ worden, sondern vielmehr sind den betreffenden Personengruppen
die jeweiligen Zahlungen von den zuständigen Behörden zu Unrecht auferlegt worden.

Die Frage erhebt sich nun, ob solche Abgaben auch von denen, die für ihre Einführung verantwort-
lich, und von denen, die von ihrer Eintreibung betroffen waren, als katakr¤mata bezeichnet wurden,
oder ob hier nur der eigentümliche Sprachgebrauch des Präfekten Ti. Iulius Alexander vorliegt und die
genannten katakriy°nta tel°smata tatsächlich andere Bezeichnungen getragen haben, von denen wir
nichts wissen. Ein Indiz für die erstere Auffassung ist m.E. der oben diskutierte Ausbildungsvertrag aus
Oxyrhynchos vom Jahre 66 n.Chr. Das in der Klausel dieses Vertrages, wonach der ausbildende Weber
Seuthes für den ihm in die Lehre gegebenen Knaben das xeirvnãjion sÁn katakr¤mati bezahlen wird,
genannte katãkrima kann, wie wir oben zu zeigen versucht haben, nur eine zusätzliche Abgabe
meinen, die zusammen mit dem xeirvnãjion erhoben und mit dem Terminus technicus katãkrima
bezeichnet wird. Daraus erhellt aber nun auch, daß der Begriff katãkrima zur Bezeichnung einer
Abgabe zu dieser Zeit durchaus geläufig war und von den Beteiligten mit größter Selbstverständlichkeit
gebraucht wurde. Die katakr¤mata, von denen der Präfekt Ti. Iulius Alexander im Jahr 68 n.Chr.

89 In diesem Sinne siehe auch Chalon, L‘édit 154 und Dittenberger OGIS II 669 Anm. 59 u. 60: „vectigal imponere.“ In
dieser Bedeutung begegnet katakr¤nv auch in P.Wisc. I 31,4-6: ÖA[p]oison` p`[ãn]t`a` t«i krat¤st`vi §p`[i]t`r`[Ò]pv`[i] per‹
toÊtou, §pe‹ ka‹ t“ pr[Ú] toË ¶tei toË d̀rumoË toÊtòu` ßneka §niàu`toË fÒron ÍpÚ toË krat¤st̀o`u` §p¤tropow katekr¤yhi.
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spricht, sind von einer großen Zahl von Landbesitzern oder -pächtern nun aber erstmalig zu derselben
Zeit erhoben worden, als auch der Ausbildungsvertrag zwischen Taseus und Seuthes über die
Ausbildung des Sohnes der Taseus im Weberhandwerk geschlossen wurde, denn der Präfekt verbietet ja
ausdrücklich die Eintreibung der während der letzten fünf Jahre kain«w und mØ prÒteron teloÊmena
kayolik«w µ plhyik«w erhobenen katakr¤mata. Damit ist demnach der Zeitraum zwischen ungefähr
63 und 68 n.Chr. gemeint. Die Konfrontation dieser Passage aus dem Edikt des Ti. Iulius Alexander mit
dem oxyrhynchitischen Ausbildungsvertrag P.Oxy. XLI 2971 läßt es nun m.E. nicht als ausgeschlossen
erscheinen, daß es sich bei den katakr¤mata um neue Abgaben handelt, deren erstmalige Erhebung
mindestens in die späten Regierungsjahre Neros fällt, wenn ihre Einführung nicht gar noch früher zu
datieren ist. Die lapidare Selbstverständlichkeit, mit der der Ausbildungsvertrag aus dem Jahr 66 n.Chr.
von der Zahlung des katãkrima spricht, könnte vielleicht als Hinweis dafür zu werten sein, daß die
Etablierung solcher „Sonderabgaben“ nicht erst vor kurzem erfolgt ist, sondern bereits einige Jahre
zurückliegt. Es spricht in Anbetracht dessen also bis auf weiteres nichts dagegen, daß auch Ti. Iulius
Alexander den Begriff katãkrima als Terminus technicus für eine solche ireguläre Abgabe gebraucht.

Welche Behörden waren aber nun verantwortlich für die vom Präfekten monierte Einführung neuer
Steuern oder Abgaben? In seinem bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht ersetzten Buch über das
Steuerwesen im Ägypten der römischen Kaiserzeit aus dem Jahr 1938 vertrat S.L. Wallace die Ansicht,
daß die Einführung dieser neuen Abgaben auf einen oder mehrere Amtsvorgänger des Tiberius Iulius
Alexander zurückgeht, die ohne ausdrückliche Erlaubnis des Kaisers gehandelt hätten90, denn de iure
stand allein dem Herrscher das Recht zu, „Veränderungen an schon bestehenden Steuern vorzunehmen
oder neue Steuern einzuführen.“91 Im Einzelfall dürfte freilich die Handlungsfreiheit der einzelnen
Statthalter in diesem Bereich ziemlich groß gewesen sein, solange sie sich im Einklang mit dem - sei es
auch nur unterstellten - kaiserlichen Interesse an möglichst reichlich fließenden Abgaben wußten.92

Teile der älteren Forschung haben dagegen die Auffassung vertreten, daß die vom Präfekten auch in
anderen Teilen seines Ediktes mehrfach kritisierten, der Zentrale in Alexandria zugeordneten §klogi-
sta¤, die insbesondere die Rechnungslegung der Gauverwaltungen zu überprüfen hatten, für die
Einführung der unrechtmäßigen Abgaben verantwortlich waren, wofür etwa U. Wilcken plädiert hat.
Wieder andere, wie etwa W. Schubart, sprachen sich für nicht näher spezifizierte „Unterbeamte“ als
Urheber der vom Präfekten monierten katakr¤mata aus.93 In seiner Studie zum Edikt des Ti. Iulius
Alexander hat sich in jüngerer Zeit G. Chalon der Auffassung von Wallace angeschlossen und die
Verantwortung für die Einführung der katakr¤mata erneut den Präfekten zugewiesen.94 M.E. legt
jedoch der Tenor der Worte des Präfekten eher nahe, daß es lokale Behörden waren, die diese neuen
Abgaben eingeführt hatten. Ti. Iulius Alexander sagt, daß der von ihm monierte Mißstand nicht nur in
der weit entfernten Thebais, sondern auch in den Gegenden des Delta, ja sogar in der unmittelbaren
Umgebung der Metropole Alexandria vorgekommen sei. Man gewinnt den Eindruck, als wollte der
Präfekt damit sagen, daß dieser Mißbrauch in den verschiedensten Gegenden des Landes, aber über
ganz Ägypten verstreut, zutage getreten sei, so daß im Großen und Ganzen das ganze Land betroffen ist.
Dies läßt wohl eher an einzelne Maßnahmen der Lokalbehörden in den verschiedenen Landesteilen, als

90 Taxation 41; 294: „Some of the prefects even levied extra assessments without the consent of the emperor“; siehe
noch ibid. 322; 340: „impositions of unauthorized taxes by the prefects.“

91 So Wilcken, Ostraka I p. 497 mit Verweis auf die bereits von Mommsen, Römische Geschichte V 553 ff. dargestellte
Rechtslage.

92 Siehe etwa Wallace, Taxation 340; vgl. aber Dio 57,10,5.
93 Wilcken, Ostraka I 504; Schubart, AFP 14, 1941, 41: „Beamte wie die früher getadelten Eklogisten oder solche der

örtlichen Verwaltung“; siehe ferner A. Rudorff, Das Edict des Tiberius Julius Alexander, RhM 2, 1828, 186: „Unterbeamte“;
W. Müller, Das Edikt des Tiberius Iulius Alexander (ungedr. diss. phil. Leipzig 1950) 121, zit. nach Chalon, L’édit 208
Anm. 16; V. Burr, Tiberius Iulius Alexander, Bonn 1955, 46: Eklogisten.

94 L’édit 208.
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auf einen generellen, das ganze Land betreffenden Akt des Statthalters in Alexandria schließen. Diese
Aktionen der lokalen Administration der einzelnen Gaue müssen aber nicht unbedingt gleichzeitig, son-
dern dürften m.E. eher zu verschiedenen Gelegenheiten in der zurückliegenden Zeit und in jeweils ande-
ren Gebieten geschehen sein. Die Mißstände haben sich aber nun so gehäuft, daß sie mittlerweile das
ganze Land betreffen, und die Klagen darüber sind so zahlreich geworden, daß der Präfekt nun dagegen
einschreitet und die von ihm vorgefundene Situation auf die geschilderte Weise zusammenfaßt.

Ein weiteres Argument für die hier vertretene Auffassung, daß die lokalen Funktionäre der
Verwaltung für die Mißbräuche verantwortlich waren, scheint mir ferner in der Konsequenz zu liegen,
die Ti. Iulius Alexander aus der von ihm geschilderten Situation zieht. Er erteilt nämlich den Strategen
der einzelnen Gaue den Befehl, falls in den vergangenen fünf Jahren Abgaben zu Unrecht erhoben wur-
den, „diese in ihren früheren Zustand zurückzuversetzen, wobei sie ihre Einziehung unterlassen sollen“
(taËta efiw tØn prot°ran tãjin épokatastÆsvsin par°ntew aÈt«n tØn épa¤thsin), m.a.W. also: die
katakr¤mata sind aufzuheben. Nun liegt aber die Vermutung nahe, daß, wenn die Strategen diejenigen
sind, die den f r ü h e r e n  Zustand wiederherstellen sollen (und können!), und dies mithin offensichtlich
in deren Kompetenz fällt, daß sie dann auch für den g e g e n w ä r t i g e n  Zustand verantwortlich sind,
den der Präfekt moniert. Sei es, daß sie selbst bzw. ihr(e) Amtsvorgänger die Urheber dieser Situation
waren oder daß diese in ihrem Amtssprengel, also unter ihrer Verantwortung, entstanden war. In diese
Richtung hatte zwar auch bereits U. Wilcken argumentiert, da er jedoch davon ausging, daß die
§klogista¤ für die unerlaubte Erhebung der Abgaben verantwortlich waren, schloß er daraus (Ostraka I
504), daß die Strategen „vorher bei der Revision constatiren, dass unrechtmäßige Ausschreibungen vor-
liegen“, und fügt hinzu: „Hiernach wird man zum mindesten annehmen müssen, dass sie ein Controle-
recht über die Steuerberechnungen der Eklogisten besassen.“ M.E. ist es jedoch äußerst unwahrschein-
lich, daß die Strategen die Eklogisten, deren Sitz bei den zentralen Verwaltungsbehörden in Alexandria
war, kontrolliert haben. Nach allem, was wir aus den einschlägigen Zeugnissen über die §klogista¤
wissen, war es umgekehrt: Die Eklogisten kontrollierten die Abrechnungen der Gauverwaltung.

Wenn im Sinne Chalons und anderer ein oder mehrere Amtsvorgänger des Ti. Iulius Alexander
Urheber der kritisierten Mißbräuche, und diese damit einst von der alexandrinischen Zentrale ihren
Ausgang genommen hätten, dann sollte man doch m.E. eher erwarten, daß der Präfekt einfach sagt:
„I c h  stelle hiermit für alle zu Unrecht erhobenen Abgaben den früheren Zustand wieder her.“ Ein
solcher Beschluß wäre automatisch für das ganze Land gültig, und die Strategen müßten nur noch
angewiesen werden, diese Maßnahme in ihren einzelnen Amtssprengeln in die Tat umzusetzen. Einen
solchen Befehl, mit dem er persönlich mißbräuchliche Änderungen der Vergangenheit beseitigt,
formuliert der Präfekt etwa an einer anderen Stelle seines Edikts, wo er eigenmächtige Änderungen
untergeordneter Verwaltungsorgane an bestehenden Vorschriften aufhebt.95 Genau dies tut Alexander
aber im vorliegenden Falle nicht, sondern er erläßt nur einen allgemeinen Befehl an die Strategen, den
früheren Zustand wiederherzustellen, und zwar m.E. deshalb, weil die Gaue in unterschiedlicher Art und
Weise von unrechtmäßig erhobenen katakr¤mata betroffen sind, so daß jeder Gautratege am besten
wissen dürfte, ob er sich die Anordnungen des Präfekten zu eigen zu machen hat und, wenn ja, welche
in seinem Amtssprengel zu Unrecht erhobenen Abgaben von ihm wieder rückgängig zu machen sind.
Zusammengefaßt läßt sich also feststellen, daß der Wortlaut des Textes eher dafür spricht, daß die
Behörden der Gauverwaltung, und zwar insbesondere die Strategen, für die unrechtmäßige Erhebung
der katakr¤mata verantwortlich waren.96

Worin liegt dann aber der vom Präfekten kritisierte Mißbrauch? In der Tatsache, daß ü b e r h a u p t  die
regionalen Behörden solche katakr¤mata erhoben und sich damit eine Kompetenz angemaßt haben,

95 Z. 43-44, siehe auch Chalon, L’édit 203-205.
96 Ein Hinweis auf die Strategen als Urheber der zu Unrecht eingetriebenen katakr¤mata ist deshalb möglicherweise in

der Lücke in Z. 46/47 zu ergänzen (siehe auch oben Anm. 77).
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die ihnen nicht zustand? Das wäre dann ein eklatanter Fall des Mißbrauchs ihrer Amtsgewalt. Oder
moniert Alexander nur, daß die in Rede stehenden A b g a b e n  ohne Präjudiz und in bisher nicht übli-
cher Weise (kain«w) erhoben wurden? Das hieße, daß der Präfekt den fraglichen Amtsträgern die
Kompetenz zur Einführung und Erhebung der fraglichen Abgaben n i c h t  p r i n z i p i e l l , sondern nur
für die in den Eingaben der Bewohner beklagten E i n z e l f ä l l e  bestreitet, weil ihr Vorgehen in
Widerspruch zu der bisher in solchen Fällen geübten Praxis steht, sei es daß sie bestimmte Arten von
Abgaben erhoben, die zu erheben ihnen nicht erlaubt war, oder weil die Höhe der von ihnen erhobenen
Abgaben unbillig war. Dieser Vorwurf wäre milder, denn dann hätten sich die betroffenen Behörden nur
einer zu  w e i t g e h e n d e n  A u s l e g u n g  i h r e r  K o m p e t e n z e n  schuldig gemacht. Sollte die
letztere Alternative zutreffen, dann wäre dies ein recht interessanter Befund, denn er spräche dann für
eine, wenn auch sicherlich begrenzte, Kompetenz dieser Amtsträger zur Einführung solcher Abgaben
und zwänge vielleicht zu einer - zumindest teilweisen - Revision der Ansicht, daß Änderungen im
Steuerwesen ausschließlich auf eine zentrale, wenn nicht gar kaiserliche, Initiative hin möglich waren.

Auch diese Frage läßt sich wohl nicht mit letzter Sicherheit beantworten. Es geht jedoch m.E. aus
dem Wortlaut des fraglichen Passus im Edikt des Tiberius Iulius Alexander nicht notwendigerweise
hervor, daß die administrative Kompetenz, aufgrund derer die besagten katakr¤mata erhoben wurden,
eo ipso eine angemaßte und damit irreguläre und mißbräuchliche Kompetenz ist. Denn als Argument
gegen diese Annahme ließe sich m.E. anführen, daß Ti. Iulius Alexander offenbar nicht sogleich nach
dem Antritt seiner Präfektur im Frühjahr des Jahres 66 n.Chr.97 gegen die Praxis der katakr¤mata ein-
geschritten ist, sondern damit offenbar noch rund zwei Jahre, nämlich bis zum Erlaß seines Ediktes am
6. Juli 68 n.Chr., gewartet hat. Auch während seiner Präfektur wären demnach zunächst weiterhin sol-
che irregulären Sonderabgaben erhoben worden, was einen wohl nicht gerade zu der Ansicht führt, daß
es sich dabei um einen kriminellen Mißbrauch seitens der enchorischen Verwaltungsbehörden gehandelt
hat. Auf die Gründe, warum der Präfekt die Praxis der Erhebung von katakr¤mata zunächst geduldet,
sich dann aber doch entschlossen hat, dagegen einzuschreiten, wird im Folgenden noch einzugehen sein.

Noch schwerer wiegt aber wohl der Einwand, daß es doch verwundern würde, daß angesichts eines
so eklatanten Falles des Amtsmißbrauchs, der noch dazu in der Anmaßung einer Kompetenz bestünde,
die im Prinzip nur dem Kaiser zusteht, der Präfekt kein einziges Wort der Kritik an den verantwortli-
chen Verwaltungsfunktionären geäußert hätte. Das Einzige, was er ihnen in seinem Edikt befiehlt, ist,
den früheren Zustand wiederherzustellen, und es erfolgt nicht einmal andeutungsweise eine Ermahnung,
solches Handeln in Zukunft doch gefälligst zu unterlassen, geschweige denn, daß eine konkrete
Sanktion für eine nochmalige Übertretung angedroht würde. Tiberius Iulius Alexander wäre unter dieser
Prämisse sicherlich ein bemerkenswertes Beispiel eines römischen Statthalters für Konzilianz und
Humanität im Umgang mit seinen Untergebenen.

Läßt sich aber die hier vertretene Auffassung, wonach es den lokalen Behörden grundsätzlich zuge-
standen hätte, neue, zusätzliche Abgaben zu erheben, plausibel machen? Ein Indiz für diese Vermutung
könnte man vielleicht in der bereits in anderem Zusammenhang erwähnten Formulierung sehen, wonach
tå prÒteron teloÊmena kayolik«w µ plhyik«w nicht wieder rückgängig gemacht werden sollen.
Wenn man davon ausgeht, daß diese teloÊmena ebenfalls zu den katakriy°nta tel°smata bzw. den
katakr¤mata zu zählen sind, dann wäre diese Formulierung als ein Hinweis darauf zu verstehen, daß es
neben den vom Präfekten kritisierten unrechtmäßig erhobenen katakr¤mata auch solche gibt, die zu
Recht bestehen, eben weil sie nicht kain«w zustande gekommen sind. Dagegen ließe sich aber leicht
einwenden, daß der Präfekt mit dieser Wendung nur die üblichen regulären Steuern und Abgaben im
Gegensatz zu den irregulären katakr¤mata habe bezeichnen wollen. Allerdings bliebe auch dann die

97 Zum Zeitpunkt des Beginns der Präfektur des Ti. Iulius Alexander siehe P. Bureth, Le préfet d’Égypte (30 av. J.-C. –
297 ap. J.-C.): État présent de la documentation, in: ANRW II 10.1 (1988) 472-502, ibid. 478; G. Bastianini, Il prefetto
d’Egitto (30 a.C. – 297 d.C.) Addenda (1973-1985), in: ANRW II 10.1 (1988) 503-517, ibid. 506; A. Barzanò, Tiberio Giulio
Alessandro, Prefetto d’Egitto (66/70), in: ANRW II 10.1 (1988) 518-580, ibid. 525.
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Formulierung merkwürdig unpräzise, denn man würde dann vielleicht in diesem Falle doch eher eine
Formulierung wie tå kayÆkonta, tå dhmÒsia, tå efivyÒta (oder kayÆkonta) tel°smata oder etwas
Ähnliches erwarten. Wenn ferner die regulären dhmÒsia der Landbesitzer oder -pächter mit dieser
Wendung gemeint sein sollten, dann könnte man sich ferner fragen, warum diese zum Teil nur
plhyik«w gezahlt werden sollten, was ja wohl impliziert, daß es zumindest Einige gibt, die sie n i c h t
bezahlen.

Es besteht nun sicherlich das Problem, wie sich eine solche angenommene Kompetenz lokaler
Amtsträger auch zur Einführung neuer Abgaben mit der Tatsache verträgt, daß de iure nur dem
Princeps, de facto aber wohl auch seinem bestallten Vertreter in Alexandria, das Recht zustand, neue
Abgaben einzuführen. Aber vielleicht wäre es denkbar, daß in bestimmten prekären Ausnahmesitu-
ationen oder Notlagen - wenn etwa die Staatseinkünfte durch Abnahme der Zahl der Steuerpflichtigen
infolge von énax≈rhsiw oder aus sonstigen Gründen bedrohlich zurückgegangen waren - die Behörden
der Gauverwaltung von der Zentrale in Alexandria aufgefordert worden sind, im Rahmen ihrer Möglich-
keiten eine bestimmte Mindesthöhe der staatlichen Einnahmen aus ihren Gauen zu gewährleisten. Da
nun aber davon auszugehen ist, daß die Schwierigkeiten nicht unbedingt in jedem Gau dieselben waren
und unterschiedliche Situationen jeweils verschiedene, dem jeweiligen Einzelfall adäquate Maßnahmen
erforderten, könnte der in einem solchen Erlaß des Statthalters den Strategen zugebilligte Handlungs-
rahmen relativ weit gefaßt gewesen sein. In diesem Sinne könnte es den Behörden der Gauadmini-
stration auch möglich gewesen sein, zusätzliche Abgaben oder Zuschläge zu bereits bestehenden
Abgaben in eigener Regie zu beschließen und zu erheben, deren Inhalt und Ausmaß aber im Rahmen
dessen zu bleiben hatten, was durch die bisherige administrative Praxis in ähnlich gelagerten Fällen der
Vergangenheit vorgegeben war. Überschritt man diesen Rahmen, zog man den Vorwurf des kain¤zein
auf sich. Dabei mag in einer solchen Situation sehr schnell die Gefahr bestanden haben, daß die
Lokalverwaltungen, sei es absichtlich, sei es nur aufgrund einer zu weitgehenden Interpretation der
Anordnungen des Statthalters, ihre Kompetenzen mißbräuchlich überschritten und Änderungen
einführten, die die grundsätzlichen Prinzipien des Steuersystems berührten. Ein Hinweis darauf könnte
vielleicht in den Worten des Ti. Iulius Alexander liegen, wonach es oÈk §jÚn to›w boulom°noiw
eÈxer«w kayolikÒn ti kain¤zein, es also nicht jedem Beliebigen erlaubt sei, leichtfertig Neuerungen
generellen Charakters ins Werk zu setzen, was vielleicht jedoch nicht unbedingt ausschließen muß, daß
die Kompetenz zu Änderungen, die nicht im Sinne von kayolikÒw die Grundprinzipien des Systems in
Gefahr brachten, durchaus bestanden haben könnte. Unter dieser Prämisse ließe sich dann vielleicht
erklären, warum der Präfekt an dieser Stelle keine Sanktionen wegen Amtsanmaßung androht.

Obwohl nun schon früher vermutet wurde, daß der Präfekt Ti. Iulius Alexander mit den von ihm kriti-
sierten katakr¤mata neue, zu Unrecht und ohne Präjudiz erhobene Abgaben oder Steuern meint, ist
bislang nicht der Versuch unternommen worden, die katakr¤mata des Statthalterediktes mit den aus
den anderen im vorliegenden Beitrag erwähnten Texten aus der ägyptischen x≈ra in Verbindung zu
bringen, die ebenfalls katãkrimata erwähnen. Zwar spricht das Edikt nur von Landwirten (ofl kay'
˜lhn tØn x≈ran gevrgoËntew), denen solche irregulären Abgaben auferlegt worden seien. Ich halte es
jedoch nicht für ausgeschlossen, daß auch das laut dem gegenüber dem Statthalteredikt nur um drei
Jahre jüngeren oxyrhynchitischen Ausbildungsvertrag aus dem Jahre 66 n.Chr. zusätzlich zum
xeirvnãjion der Weber zu zahlende katãkrima zu denjenigen katakr¤mata gehörte, die in der jünge-
ren Vergangenheit als eine durch eine außergewöhnliche Situation bedingte irreguläre Sonderabgabe
eingeführt wurden. Nur boten die zusätzlichen Abgaben der Gewerbetreibenden, im Gegensatz zu denen
der gevrgo¤, möglicherweise keinen Anlaß zur Kritik, weil bei ihrer Einführung alles mit rechten
Dingen zugegangen war, und sie werden deshalb vom Statthalter nicht erwähnt. Dies ist zwar nur
Spekulation, ich halte es jedoch für wahrscheinlich, daß von den Maßnahmen der jüngeren Vergangen-
heit, die bei den Landwirten zu der vom Präfekten kritisierten Auferlegung der katakr¤mata führten,
auch die Gewerbetreibenden betroffen waren. Auch bei den in der Abrechnung über das Gewerbesteuer-
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aufkommen der Töpfer des arsinoitischen Stadtviertels Apolloniu Parembole vom Jahr 73 n.Chr.
erwähnten katakr¤mata98 könnte es sich mithin um solche während der späteren iulisch-claudischen
Zeit den Gerwerbetreibenden auferlegten Zuschläge oder Sonderabgaben handeln. Ferner möchte ich es
zumindest für möglich erachten, daß die bereits erwähnten katakr¤mata, die alle während der Regie-
rungszeit Neros in den Jahren 62/63 bis 66/67 n.Chr. neben oder zusätzlich zu einer Reihe von regulären
Steuern in Philadelpheia im Fayum99 erhoben worden waren, zu denjenigen katakr¤mata gehören, die
vom Edikt des Tiberius Iulius Alexander betroffen waren. Sie würden unter dieser Prämisse genau in
den vom Jahre 68 n.Chr. an zurückgerechneten Fünfjahreszeitraum (tª ¶ggista pentaet¤&) fallen, für
den der Präfekt rückwirkend die unrechtmäßig erhobenen katakriy°nta tel°smata wieder aufhebt.
Allerdings können diese katakr¤mata dann aber nicht bereits im Jahr 68 n.Chr. wieder aufgehoben
worden sein, da sie mindestens noch im zweiten Jahr Vespasians (= 69/70 n.Chr.) als Steuerrückstände
geführt werden. Man könnte daher vermuten, daß sie entweder zu den kayolik«w teloÊmena im Sinne
des Ediktes des Alexander zählten oder daß ihre Überprüfung noch nicht abgeschlossen war.

Folgt man der hier vertretenen These, wonach mit dem Terminus katãkrima eine irreguläre fiskalische
Sonderabgabe bezeichnet werden kann und einige Dokumente (darunter das Edikt des Tiberius Iulius
Alexander) diese Deutung stützen, dann ergibt sich das Problem, wie sich dieser Gebrauch von katã-
krima mit einer ganzen Reihe anderer eingangs dieser Studie behandelter Texte mit der Erwähnung von
katakr¤mata in Einklang bringen läßt, bei denen es zum Teil nicht ausgeschlossen, zum Teil gar nahe-
liegend ist, daß der Begriff katãkrima im Sinne von Geldstrafe oder Geldbuße verwendet wird. Eine
mögliche Lösung dieses Dilemmas könnte darin liegen, daß beide Zahlungen mittels desselben
Prozedere zustande kommen, welches mit dem Verbum katakr¤nein angedeutet wird und womit die
Anordnung einer Geldzahlung durch eine behördlichen Beschluß, wenn nicht gar im Falle der
Verhängung einer Strafzahlung einen richterlichen Spruch, gemeint ist, wobei m.E. auch die meisten
Bußgelder nicht auf dem Wege eines förmlichen Gerichtsverfahrens, sondern – wie wir dies aus unseren
Tagen ja auch kennen – durch die Administration verhängt worden sein dürften, da ihnen zumeist keine
schwereren Straftaten, sondern lediglich leichtere Vergehen zugrundegelegen haben dürften. Eine
Sonderabgabe wäre demnach also ein auf dem Wege des katakr¤nein zustandegekommenes t°lesma,
d.h., um mit den Worten des Ti. Iulius Alexander zu sprechen, ein katakriy¢n t°lesma oder eben ein
katãkrima, wohingegen eine auf dem Wege des katakr¤nein zustandegekommene Geldbuße, also
gewissermaßen ein katakriy¢n §p¤timon oder prÒstimon, ebenfalls als katãkrima bezeichnet werden
kann, wie ja auch im oben bereits erwähnten Gnomon des Idios Logos die Verhängung einer Geldbuße
durch katakr¤nein prÒstimon bzw. §p¤timon zum Ausdruck gebracht wird.100 In beiden Fällen wäre
also katãkrima die Bezeichnung für eine Zahlung, die auf die Art und Weise ihrer Entstehung abheben
würde, unabhängig von ihrer unterschiedlichen Zweckbestimmung als irregulärer Sonderabgabe oder
als Strafe.

Für die Bezeichnung einer Strafzahlung wäre katãkrima also ein im Gegensatz zu §p¤timon oder
prÒstimon unspezifischer Begriff, den man mitunter vielleicht auch deswegen gewählt haben könnte,
um Strafzahlungen zu bezeichnen, die nicht in einem zusätzlichen Bußgeld, sondern etwa in der
Abführung der prÒsodoi, also der aus einem Besitz fließenden Einkünfte oder eines Teils von ihnen, an
den Fiskus bestand. Dies könnte eine mögliche Erklärung dafür sein, daß in der oben genannten frag-
mentarischen Abrechnung P.Fay. 66, die mit ér¤ymhsiw katakrimãtvn betitelt ist, diverse §p¤tima
erscheinen, bei denen es sich gemäß der hier vertretenen Auffassung um s p e z i f i s c h e  Strafzahlun-
gen, nämlich Bußgelder handeln würde, die unter dem a l l g e m e i n e n  Obergriff katãkrimata subsu-
miert werden. Möglicherweise waren in den verlorenen Teilen des Textes weitere unter den Begriff

98 Siehe oben zu SPP IV p. 70-71 Kol. VII-X.
99 Siehe oben zu BGU VII 1613.
100 Siehe BGU V 1,185 u. 203-204, siehe auch oben Anm. 87.
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katakr¤mata fallende spezifische Strafzahlungen erwähnt, bei denen es sich aber nicht um §p¤tima
handelt, sondern um andere spezifische Strafgelder, vielleicht die auf dem Wege der genhmatorgraf¤a
mit Beschlag belegten prÒsodoi, mit denen ja schon T. Kalén die in den Gewährleistungsklauseln der
prarx≈rhsiw-Verträge zur Übereignung von Katökenland erwähnten katakr¤mata101 identifizieren
wollte102, wenngleich dies nur eine Hypothese bleibt. Unter der hier gemachten einschränkenden Prä-
misse, daß es sich bei katãkrima um einen allgemeinen Oberbegriff handelt, mit dem nicht ausschließ-
lich beschlagnahmte prÒsodoi, sondern auch andere Strafgelder (wie eben die §p¤tima) bezeichnet
werden können, scheint mir die These Kaléns indessen nach wie vor ihre Berechtigung zu haben.

Kehren wir aber nun aber noch einmal zu den katakr¤mata des Ediktes des Ti. Iulius Alexander
zurück. Möglicherweise sind diese vom Präfekten monierten Sonderabgaben als ein Reflex der ökono-
mischen Krise im römischen Ägypten gegen Ende der iulisch-claudischen Zeit zu betrachten. Die ältere
Forschung hatte diese Krise weitgehend für die Regierungszeit Neros angenommen und vor allem das
Edikt des Ti. Iulius Alexander als Beweis für die ökonomischen Schwierigkeiten unter Nero betrachtet.
Mittlerweile gibt es jedoch Indizien dafür, daß diese Wirtschaftskrise bereits während der
Regierungszeit des Claudius virulent war - die acta apostolorum sprechen für diese Zeit von einer
Hungersnot §f' ˜lhn tØn ofikoum°nhn.103 Bereits 45 und 46 waren die Nilschwellen offenbar zu hoch
und verhinderten somit eine gute Ernte. Im Sommer 45 n.Chr. stieg aus diesem Grunde der
Getreidepreis im Fayum zwischen dem 7. und dem 21. September von 4 Dr. 2 Ob. auf 5 Dr. 5 Ob. und
lag bereits drei Tage später am 24. September bei 8 Dr. 5 Ob. je Artabe.104 Unter Nero versuchte man
offenbar mit einer Reihe von Maßnahmen den dadurch ausgelösten andauernden ökonomischen Schwie-
rigkeiten zu begegnen. Eine dieser Maßnahmen könnte sehr gut in der Einführung oder vermehrten
Anwendung der hier diskutierten katakr¤mata bestanden haben. Indizien für ökonomische Schwierig-
keiten sind auch andere vom Präfekten in seinem Edikt monierte bzw. untersagte Praktiken wie das
Verbot, Leute, die dies nicht wollen, mit Gewalt zur Übernahme von Steuerpachten zu zwingen; die
stattgehabte Verletzung steuerlicher Privilegien; die Tatsache, daß Käufern von Fiskalland zu Unrecht
die Zahlung von Pachtzinsen auferlegt wurde; daß Alexandriner zur Übernahme von Liturgien in der
x≈ra gezwungen wurden, von denen sie befreit waren. In einer Reihe von Petitionen aus Oxyrhynchos,
die alle um das Jahr 50 n.Chr. zu datieren sind, werden Erpressungen der Steuereinnehmer beklagt.105

Die Einnehmer der Kopfsteuer in sechs Dörfern des Arsinoites beklagen sich im Jahr 56 oder 57 n.Chr.
in einer Petition an den Präfekten Ti. Claudius Balbillus, daß die Bevölkerung der besagten Dörfer, die
einst zahlreich gewesen sei, auf nur noch wenige Personen geschrumpft sei, teils durch die Flucht der
Mittellosen, teils durch den Tod von Leuten, die keine Verwandten hinterließen. Die Steuereinnehmer
machen daher geltend, daß sie ihre Verpflichtungen nicht erfüllen könnten und ihnen die Verarmung
drohe, weshalb die Gefahr bestünde, daß sie ihre Tätigkeit als Steuereinnehmer aufgeben müßten.
Deshalb bitten sie darum, ihre Verpflichtungen zu supendieren und zu veranlassen, daß der Gaustratege
sie in dieser Angelegenheit nicht weiter bedränge, bis die Sache auf dem nächsten Konvent des
Statthalters behandelt werde.106 Zwischen dem 9. Jahr des Claudius (= 48/49 n.Chr.) und dem 2. Jahr

101 Siehe oben Anm. 15.
102 Siehe auch oben zu SB XIV 11381.
103 Act.11,27-30; zur wirtschaftlichen Situation in Ägypten am Ende der iulisch-claudischen Zeit siehe auch Chalon,

L’édit 53-68; D. Bonneau, Le fisc et le Nil. Incidences des irrégularités de la crue du Nil sur la fiscalité foncière dans
l’Égypte grecque et romaine, Paris 1971, 161-165; O. Montevecchi, La crisi economica sotto Claudio e Nerone: nuove testi-
monianze, in: Neroniana III (= Atti Cerdac XII, N.S.II, 1982-83) 139-148.

104 P.Mich. II 127 Kol. I 8, 12, 14, 16, 17, 38; P.Mich. II 123 Verso Kol. XI 27. Es handelt sich um ein Vertragsregister
des grafe›on von Tebtynis.

105 P.Oxy. II 284; 285; 393; 394.
106 SB IV 7462; siehe auch A.E. Hanson, The Keeping of Records at Philadelphia in the Julio-Claudian Period and the

"Economic Crisis under Nero", in: XVIII Int. Congr. Pap. II (1988) 261-277 ibid. 275.
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Neros (= 55/56 n.Chr.) ging die Zahl der steuerpflichtigen männlichen Bevölkerung in Philadelpheia im
Fayum um 197 Personen oder 20% zurück, was einen signifkanten jährlichen Rückgang der Steuerein-
nahmen bedeutet haben muß. In einem unbekannten Jahr zwischen 46 und 49 n.Chr. dokumentieren die
Steuerregister dieses Dorfes 325 Personen, die mit der Zahlung ihrer Kopfsteuer im Rückstand sind.107

Es dürfte sich hier um Folgen der zu hohen Nilschwellen von 45 und 46 n.Chr. handeln. Die Flucht vor
den fiskalischen Lasten - die énax≈rhsiw - nahm offenbar ebenfalls zu. Die Liste eines Steuerein-
treibers nennt für das Jahr 54/55 und 55/56 n.Chr., ebenfalls für Philadelpheia, 43 bzw. 44 Personen als
êporoi éneÊretoi, mittellose und unauffindbare Personen, die mit ihren Steuern im Rückstand sind.108

Im darauffolgenden Jahr 57 n.Chr. werden dann insgesamt 105 Steuerzahler als mittellos geflohen
(énakexvrhkÒtew êporoi) gemeldet.109

Im administrativen System Ägyptens der frühen Kaiserzeit hafteten auch die Lokalbeamten mit ihrer
Person und ihrem Vermögen für die Eintreibung der Steuern und Abgaben in ihrem Kompetenzbereich.
Von daher ist es gut vorstellbar, daß sie in Zeiten des infolge einer ökonomischen Krise zurückgehenden
Steueraufkommens zu außergewöhnlichen Maßnahmen wie den katakr¤mata gegriffen haben. In die-
sem Zusammenhang ist vielleicht nicht uninteressant, was der Historiker Cassius Dio über die wirt-
schaftliche Situation des Reiches während der Regierung Kaiser Neros bemerkt: Aufgrund der vielen
Ausgaben seien die Mittel der kaiserlichen Kasse rasch erschöpft gewesen, schnell hätte man neuer
Quellen bedurft, und es seien bisher ungebräuchliche Abgaben eingetrieben worden (taxÁ d¢ pÒrvn
kain«n §deÆyh, ka‹ t°lh te oÈk efiyism°na §jel°geto110). Auch die hier behandelten katakr¤mata
waren vielleicht solche t°lh oÈk efiyism°na, mit denen die Lokalbehörden den fiskalischen
Schwierigkeiten zu begegnen suchten. Auch wir Heutigen können mitunter ja nur staunen, welche
Phantasie in Geldnot geratene und mit einer Steuerfindungskompetenz ausgestattete kommunale
Behörden zu entwickeln imstande sind, um sich neue Geldquellen zu erschließen.

Unter der Prämisse, daß die im Edikt des Ti. Iulius Alexander monierten katakr¤mata eine Reakti-
on auf die sich seit der Regierungszeit des Claudius krisenhaft zuspitzende, ökonomische und fiskali-
sche Situation darstellten und es sich dabei um eine Praxis handelt, die während der Regierungszeit des
Nero eingeführt oder doch zumindest beträchtlich intensiviert worden war, weil die Auswirkungen der
Krise unter der Regierung dieses Kaisers immer noch beträchtlich waren, ließe sich vielleicht auch
verstehen, warum der Präfekt erst drei Jahre nach seinem Amtsantritt die weitere Eintreibung eines
Großteils dieser Sonderabgaben untersagte. Als er sein Amt im Frühjahr des Jahres 66 n.Chr. antrat,
regierte Nero nämlich noch, und es dürfte daher gerade für Ti. Iulius Alexander als den Statthalter der
reichsten Provinz des Imperiums kaum opportun und mit vielleicht nicht geringem persönlichen Risiko
behaftet gewesen sein, den Zufluß der ägyptischen Abgaben in die Kassen des Fiskus allzu sehr zu
hemmen. Zwar betont der Präfekt im Prooemium seines Ediktes, daß er sich sogleich nach seiner
Ankunft den dringendsten der zahlreichen Beschwerden der Bevölkerung über die ungerechte Besteu-
erung gewidmet habe, jedoch dürfte das meiste davon wohl der Rhetorik geschuldet sein.

Bielefeld/Heidelberg Thomas Kruse

107 Siehe Hanson op. cit. 267 mit Anm. 31. Diese Rückstände werden von den Steuereinnehmern aber offenbar als ein-
treibbar betrachtet, da die Aufenthaltsorte der Delinquenten bekannt sind, siehe Hanson op. cit. 270-271.

108 P.Corn. 24.
109 P.Ryl. IV 595. Dies entspricht nach Chalon, L’édit 61 ca. 10% der steuerpflichtigen männlichen Bevölkerung von

Philadelpheia im Alter zwischen 14 u. 62 Jahren. Zu dem Text siehe auch Link, Klio 75, 1993, 307-310, dessen
Interpretation des Dokuments im übrigen daran krankt, daß er die auf der unkorrekten Lesung des Herausgebers Turner in Z.
137-138 beruhende Auffassung vertritt, daß der Königliche Schreiber einige der Steuerflüchtigen von der Zahlung der
Dammsteuer befreit habe, was sich seit der Verbesserung der Lesung durch A.E. Hanson, op. cit. 272 Anm. 63 (cf. BL IX
229) erledigt hat.

110 Dio 61,5,5.


